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PATENTANMELDUNG "Handgriff fiir Wirkstoff - und Materialabgabe"
INDEX

HINWEIS AUFGABENSTELLUNG 01 =>

Erstellung von Schutzanspriiche fiir einen "Handgriff fir eine Wirkstoff — und
Materialabgabe" in Form eines "Umrihrstabchen (Wiirz — oder SliBstabchen)" und
einem "Wirkstoffstabchen" [ VARIATION 01 ].

Erstellung von Schutzanspriiche fir einen "Handgriff fur eine Wirkstoff — und
Materialabgabe" in Form von "Wiederverwendbaren Verpackungsbehdltern”, und
eines "Umrlhrstabchen (Wirz — oder SiiBstabchen)" und einem "Wirkstoffstabchen" [
VARIATION 02 1.

Neben den so exakt und patentfahig neu ausformulierten und aktualisierten
Schutzanspriichen bendétige ich dazu noch gesondert in der [ VARIATION 01 ] +
[ VARIATION 02 ] die dazu jeweils passenden Erwiderungsschreiben an das DPMA
betreffend dem Prifungsbescheid von 2025, welche einen neuen Priifantrag (Version
der Anderungen mit Auflistung zu den Anderungen zum Priifantrag der
urspriinglichen Patentanmeldung von 2012), den Priifantrag in Reinform, und ebenso
die Rechtfertigung der 'erfinderischen Neuerung' dieses "Handgriff flir eine Wirkstoff
— und Materialabgabe" exakt und patentrechtlich einwandfrei belegen und
dokumentieren !

=> Die relevanten Unterlagen und Angaben, sowie ein bereits erstelltes
'Grundgerist' bzw. die Vorarbeit in Form von unterschiedlichen Entwirfen

werden im Anschluss an diese Hinweise aufgelistet ! <=
<= HINWEIS AUFGABENSTELLUNG 01
[ VARIATION 01 1

Letztendlich kann diese nhunmehr zu aktualisierende Fassung eines "Handgriff fur eine
Wirkstoff — und Materialabgabe" reduziert werden auf nur 2 mdgliche Variationen als
Ausformungen eines so Ubergreifend bezeichneten 'Handgriff flr Wirkstoff - und
Materialabgabe', so benannt als "Umrihrstabchen (Wiirz — oder SiBstabchen)" und
"Wirkstoffstabchen". Darum koénnen dann Textpassagen / Anmerkungen aus dem
Hauptantrag (Patentanmeldung von 2012) zu mdglichen anderen Ausformungen der
inhaltlich gleichen erfinderischen Idee, welche so allen in den Figuren (beispielsweise)
bildlich dargestellten Gegenstanden zugrunde liegt, nunmehr in der Variation [ 01 ]
der hierbei so neu formulierten 'Schutzanspriiche' und dem 'Erwiderungsschreiben an
das DPMA betreffend dem Priifungsbescheid von 2025' entfernt werden. Das
bedeutet, dass fast (!!!) alle zitierten und alleinig so in den beiden Priifbescheiden in
Betracht gezogenen Druckschriften vorheriger artverwandter Anmeldungen hiermit
(eigentlich) gegenstandslos sind.

[ VARIATION 02 ]
Ich habe mir die ganzen Unterlagen, beginnend 2012 und darauf folgend natrlich
ebenso den Schriftverkehr mit dem DPMA, und auch dem dabei verpflichtend fir

:
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mich als Antragsteller dabei zugeordneten Anwalt, in aller Ruhe und griindlich durch
gelesen. Nach meiner (mehrfach auf Schlissigkeit Uberpriiften) Meinung und
Uberzeugung ist es méglich diesen Rechtsanspruch auf Erteilung eines Patent fiir
diesen so benannten "Handgriff fir Wirkstoff - und Materialabgabe" so zu definieren
und gegenuber den Einwanden des DPMA (in den Priifbescheiden von 2016, 2021,
und zuletzt 2025) ausreichend und argumentativ schllissig zu rechtfertigen, so dass
ebenso die in dem urspriinglichen Anmeldeschrift aus dem Jahr 2012 angefiihrten
"Wiederverwendbaren Verpackungsbehalter", gemeinsam mit dem "Umrihrstéabchen
(Wirz — oder SuBstabchen)" und "Wirkstoffstabchen", weiterhin Teil und Bestandteil
dieses ja unzweifelhaft bestehenden erfinderischen Anspruch geltend gemacht
kdénnen.

HINWEIS AUFGABENSTELLUNG 02 =>

Was ich jetzt also primar zuerst fiir das Patentamt wegen der Erwiderung des neuen
Prifbescheid von 2025 (=> So auch in direktem Zusammenhang mit den
Prifungsbescheiden von 2016 und 2021 ! <=) brauche sind hierbei neu formulierte
Schutzanspriiche fiir diesen "Handgriff fir eine Wirkstoff — und Materialabgabe" in
klarer  Neu-Definiton der so bezeichneten ANSPRUCHE [ NEU 1.
Wichtig und ganz wesentlich von Vorteil dabei ist es diese neu formulierten
Anspriiche (a) den Vorstellungen des DPMA entsprechend stimmig sind und einfach
und in sich schliissig definiert werden und (b) auch so, ohne dass hierbei Anderungen
im ursprlinglichen Text der Patentanmeldung vorgenommen oder angefiihrt werden
miussen / sollten !

Was ich jetzt also brauche sind die ultimativen Schutzanspriiche mit der Begrenzung
auf das wirklich Notwendige und Wesentliche dieses so benannten Handgriff flir eine
Wirkstoff — und Materialabgabe !!!

Diese neu formulierten Anspriiche sollen darauf ausgelegt sein, die in der
Patentanmeldung von 2012 und der dann zu erstellenden Neufassung der
Patentanmeldung (Prifantrag) von 2025 Ubergreifend dargelegten
Alleinstellungsmerkmale klar und pragnant zu formulieren und die Argumente gegen
die Relevanz der vom DPMA ztierten Voranmeldungen zu unterstiitzen.
Sie sollten dem Patentamt eine deutliche Grundlage flir die Beurteilung der
Patentfahigkeit eines "Handgriff fir eine Wirkstoff — und Materialabgabe"
ermdglichen, moglichst ohne dass Anderungen im urspriinglichen Beschreibungstext
erforderlich werden.

[ 01 1
Die Aufgabe ist es jetzt diese neuen Schutzanspriiche und die Erwiderung (=> Wie
vorab definiert werden das 'Grundgertst' bzw. die Vorarbeit in Form von
unterschiedlichen Entwiirfen im Anschluss aufgelistet ! <=) auf den erneuten
Prifbescheid von 2025 (=> So auch in direktem Zusammenhang mit den
Priifungsbescheiden von 2016 und 2021 ! <=) wegen diesem "Handgriff fir Wirkstoff
- und Materialabgabe" (=> Ohne 'wieder verwendbare Verpackungsbehalter',
sondern ausschlieBlich als ein Handgriff in Form von Stéabchen (Umrihr-, Wiirz-, SiB-
oder Wirkstoffstdbchen) <=) zu erstellen.
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[ 02 1
Ferner ist es dann die Aufgabe diese neuen Schutzanspriiche und die Erwiderung (=>
Wie vorab definiert werden das 'Grundgeriist' bzw. die Vorarbeit in Form von
unterschiedlichen Entwirfen im Anschluss aufgelistet ! <=) auf den erneuten
Prifbescheid von 2025 (=> So auch in direktem Zusammenhang mit den
Priifungsbescheiden von 2016 und 2021 ! <=) wegen diesem "Handgriff flir Wirkstoff
- und Materialabgabe" (=> Komplett mit 'Wiederverwendbaren Verpackungsbehalter',
gemeinsam mit einem Handgriff in Form von Stabchen (=> Umrihr-, Wirz-, SuB-
oder Wirkstoffstabchen <=) zu erstellen. Hier also die Erstellung umfassender und so
auch vom DPMA zu akzeptierender neu formulierter Schutzanspriche auf den
erneuten Prlifbescheid wegen diesem "Handgriff fir Wirkstoff - und Materialabgabe"
(=> Komplett mit 'Wiederverwendbaren Verpackungsbehadltern', und nicht
ausschlieBlich nur fir einen Handgriff in Form dieses 'Umriihrstabchen als Wiirz - und
SuBstéabchen' und eines so benannten 'Wirkstoffstéabchen' <=) erstellen.

<= HINWEIS AUFGABENSTELLUNG 02

HINWEIS 01 => =>

WICHTIG bei der Wertung / Bewertung des urspriinglichen Schriftsatz von 2012:
=> Bei den mdglichen und so denkbaren 'Ausformungen' in der Patentanmeldung
von 2012 handelt es sich nur um BEISPIELE ! Also nur um Mdglichkeiten wie die so
urspriinglich formulierten Schutzanspriiche (theoretisch) umgesetzt werden kdnnten.
Und : Beispielsweise / Madglicherweise / Denkbar i <=

HINWEIS 01 =>

AUSZUG ORIGINAL SCHRIFTSATZ ANMELDUNG VON 2012
=> Zu finden in der Quelle und als Anlage mit der Bezeichnung
"Cer_Multiversum_EIGENTUM_(G-04).pdf" und da unter PRUFANTRAG
PATENTANMELDUNG 2012 =><= bzw. in dem Original Schriftsatz der Anmeldung
zwecks Priifung des Patentanspruch auf Seite 13 - 14 von insgesamt 35 Seiten | <=

[ 0033 ]

Vorab gestellte Aufgaben werden also erfindungsgemaB dadurch geldst, dass der
Handgriff auch als Vorrichtung flir Wirkstoff — bzw. Materialabgabe und Aufnahme
geman dem Oberbegriff des Anspruches 1 ausgebildet ist.
Der Ansatz einer einheitlich gemeinsamen und modularen Ausgestaltung bietet den
Vorteil eines Verfahren erganzt durch eine passende Vorrichtung um unterschiedliche
Geratekonfigurationen, so auch beispielsweise als Taschenlampe, Feuerzeug und —
wie angegeben — Techniken und Werkzeuge zur Wirkstoff — bzw. Materialabgabe und
Aufnahme auszubilden und dem Stand der Technik entsprechend wiederverwendbar
nahezu beliebige Vorratsbehalter oder Verpackungen ( 8 | 9 ) realisieren zu kdnnen.

[ 0034 ] VERGLEICHTENDTESTO034 ] -1 0035 ]
Die nur beispielsweise angefiihrten Ausfiihrungshinweise gemaB der erfinderischen
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Lésung sind bis auf den eigentlichen erfinderischen Anspruch je nach Ausformung /
Ausbildung dem Aufbau oder auch mechanischem Wirkungsprinzip vergleichend
teilweise hierbei angefiihrten artverwandten Vorrichtungen oder Produkten ahnlich.
So auch dem Lippenpflege — oder auch Klebestift mit Spiralvorschub, der
Schuhputzcreme aus der Tube — oft mit einem integrierten Schwammchen als
Auftrdger — oder Ahnlichem wie z.B. ein Seifenspender als Lotion - oder
Cremespender, fiir Gels oder fllissige Reinigungsmittel, aber auch in der Pharmazie
als Zerstauber fir Medikamente, welche im alltaglichen Gebrauch zur Wirkstoff — bzw.
Materialabgabe bendtigt werden. Erwahnenswert ist ebenso ein so bezeichneter Filz —
oder Faserschreiber oder auch ein sonst zumeist als Einwegprodukt verwendetes
Feuerzeug.

Eine Spritze oder Pipette in den verschiedenen Ausformungen, oder der Korkenzieher
mit Hebelwirkung, und auch die Handhabung einer Kartuschenpresse fiur z.B.
Silikondichtungen ist ebenso allgemein gebrauchlich und sicherlich bekannt.
Auch die ganz normale Zahnpastatube, vergleichsweise &hnliche einfache
Vorrichtungen zur Wirkstoff — bzw. Materialabgabe durch Pressen oder Driicken, dient
dieser Vorrichtung als Grundlage fir eine erfindungsgemaBe Weiterentwicklung dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 entsprechend.

[ 0035 ] M A N G E L vergleichend zum Stand der Technik
Eine dem spezifischen Nutzen entsprechende grundlegende Uberlegung einer so
durch die Erfindung erst ermdglichten so benannten "optimierten" Wirkstoff — bzw.
Materialabgabe bei nachhaltigen Material - und Energieeinsatz wird bei den vielseitig
vorhandenen Anwendungsmdglichkeiten im alltéglichen Leben, gemessen am realen
Nutzwert fir Endverbraucher und Handel oder Gewerbe, zu wenig genutzt.
Das weite Spektrum bei geeigneten Wirkstoff — bzw. Material und jeweils mdglichen
vorteilhaften Gebrauch der Erfindung im Speziellen gerade bei vielen Anwendungen
des privaten Endverbraucher, aber auch im gewerblichen und medizinischen Bereich,
wird bei dem verfligbaren Stand der Technik nicht oder nur unzureichend
beriicksichtigt.

[ 0039 ]

Andere Ausfliihrungsbeispiele der Erfindung, dem Stand der Technik im Kunststoff
verarbeitenden Bereich mdglich, hier anzugeben erscheint als unnétig.
Ausflihrungsvarianten sind leicht umsetzbar und von deutlichem Nutzen flir Umwelt
und auch Anwender.

<= HINWEIS 01

WICHTIG bei der Wertung / Bewertung des urspriinglichen Schriftsatz von 2012:
=> Bei den mdglichen und so denkbaren 'Ausformungen' in der Patentanmeldung
von 2012 handelt es sich nur um BEISPIELE ! Also nur um Mdglichkeiten wie die so
urspriinglich formulierten Schutzanspriiche (theoretisch) umgesetzt werden kdnnten.
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HINWEIS 02 =>

(=> EIGENTLICHE (hierbei erforderliche) UMSETZUNG ist DABEI wegen einer so
erfolgten, nachweisbaren und somit ganzlich unstrittigen, Verfahrensverschleppung +
der vollkommen unzureichenden Bemessung der Verfahrenskostenhilfe ein
patentrechtliches Verfahren !l <=)

Mit wesentlich dabei sind also dabei die so schon als Entwurf verfassten Schriftsatze
und Zusammenstellung der RechtsverstoBe und Missachtung gesetzlich fir den
Patentanwalt und gerade das DPMA geltender Vorschriften und Grundsatze (=> Die
relevanten Unterlagen und Angaben, sowie ein bereits erstelltes 'Grundgertist' bzw.
die Vorarbeit in Form von unterschiedlichen Entwirfen werden im Anschluss
aufgelistet ! <=), um diesem so benannten "Beschwerdemanagement” des DPMA im
Sinne von GG Art. 14 (u.A.), des Verwaltungsrecht (etc.usw.pp), in Klartext "Law &
Order" zu vermitteln.

=> IN DEM ZUSAMMENHANG : Dazu erganzend auch die Quelle mit der Bezeichnung

> 2025_ANLAGE_VERFAHRENSKOSTENHILFE_ANWALT.pdf < i <=
<= HINWEIS 02
HINWEIS 03 =>

Soweit ich da Sachbearbeiterin des DPMA Heute bei einem freundlichen und auch
konstruktiven Telefonat richtig verstanden habe ist es mdglich die komplette
Anmeldung (also Schutzanspriiche und ebenso den Text des Patentantrag)
grundlegend neu zu definieren und entsprechend (mit Verweisen der Anderungen auf
den urspriinglichen Text der Anmeldung von 2012) auf den wesentlichen Aspekt
dieser Anmeldung zu reduzieren !

GemaB den (wenigen) von der Prifungsstelle recherchierten Druckschriften konnte
auch von mir kein neuheitsschadlicher Stand der Technik ermittelt werden.
In dem Zusammenhang mdchte ich Sie auf eine Auflistung der hierbei relevanten
vorherigen und eventuell vergleichbaren Anmeldungen aufmerksam machen, welche
ich vor Abgabe des Priifungsantrag 2012 selbst ermittelt und in die so erfolgten
Anmeldung eines Patentanspruch natirlich beriicksichtigt habe:

AUFLISTUNG => 2025_ANLAGE_VERGLEICHBARE_ANMELDUNGEN <=
=> IN DEM ZUSAMMENHANG : Die Quelle als Anlage mit der Bezeichnung:
> Cer_Multiversum_EIGENTUM_(G-05).pdf < i <=
D7 - DE 31 47 264 A1  (Prufbescheid 2015 -  2021)

Handgriff  fir eine fluidische Reinigungs- und/oder Massagevorrichtung
Fig. 1 einen Lédngsschnitt durch einen erfindungsgeméBen Handgriff fir ein
fluidisches  Reinigungs- und/oder Massagegerat mit einem eingesetzten
Dosierbehalter zur Aufnahme eines festen Wirkstoftfstdbchens.

=> Ich fand die Bezeichnung so passend ! Und habe es dann auch verwendet . . .

<= HINWEIS 03

:
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HINWEIS ORIGINAL SCHUTZANSPRUCHE 2012 =>

AUSZUG ORIGINALANMELDUNG VON 2012 von insgesamt 35 Seiten
=> IN DEM ZUSAMMENHANG : Die Quelle als Anlage mit der Bezeichnung:

> Cer_Multiversum_EIGENTUM_(G-05).pdf < i <=
PRUFANTRAG PATENTANMELDUNG 2012 =><=
A N S P R U C H E =>

[ 1 ] Handgriff fir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe, dadurch gekennzeichnet,
dass ein dem Wirkstoff — bzw. Material entsprechend ausgebildeter oder damit so
vorbehandelter Handgriff fir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe verwendet wird
und auch die Aufnahme und Wiederverwendbarkeit durch ein Verfahren und / oder
eine Vorrichtung mit standardisierten modularem Aufbau mit einem derart
ausgebildeten Handgriff zur Wirkstoff — bzw. Materialabgabe erfolgt.

[ 2 ] Handgriff flir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der modulare und standardisierte Aufbau in Form eines als
Handgriff ausgebildeten Hohlkdrper durch sich gegenseitig erganzende Module mit
hohlem Grundkérper, Aufsatzkorper, Vorratsbehalter und auch Austauschverpackung
erfolgt.

[ 3 ] Handgriff flir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigung der Aufsatzkérper miteinander
austauschbar mit dem Grundkdrper, Vorratsbehdlter und auch Austauschverpackung
durch wieder lésbare sich mit den anderen Modulen gegenseitig erganzenden
Verbindungen erfolgt.

[ 4 ] Handgriff flir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigung der Aufsatzkbrper mit dem
Grundkorper durch  Herstellung, Wirkstoff — bzw. Material oder den
Verwendungszweck bedingt auch fest verbunden erfolgt.

[ 5 ] Handgriff fir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe nach Anspruch 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkdrper und Aufsatzkérper neben der
manueller Ausbringung von Wirkstoff — bzw. Material zur Befestigung von
mechanischen oder auch maschinellen Vorrichtungen bei der Wirkstoff — bzw.
Materialabgabe verwendet wird.

[ 6 ] Handgriff fir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe nach Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass Aufsatzkérper zur Befestigung von Blrste, Sprihkopf
oder ahnliche artverwandte Vorrichtungen notwendig oder geeignet zur Wirkstoff —
bzw. Materialabgabe verwendet werden.

[ 7 ] Handgriff flir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe nach Anspruch 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass Vorratsbehdlter und auch Austauschverpackung im
oder am Grundkorper verwendet werden und die Befestigung austauschbar durch
wieder l6sbare sich mit den anderen Modulen gegenseitig erganzenden Verbindungen
erfolgt.

[ 8 ] Handgriff flir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe nach Anspruch 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Vorratsbehdlter vorzugsweise aus natlrlichen
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Werkstoffen besteht und wiederverwendbar ist und / oder wie bei der
Austauschverpackung Papier — bzw. Folienbeutel oder — Schlauch / Kartusche /
Patrone / Hilse / Glas und andere hierbei geeignete und / oder allgemein
gebrauchliche Verpackungsformen verwendet werden.

[ 9 ] Handgriff flir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe nach Anspruch 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass bei Vorratsbehalter und auch Austauschverpackung die
Folie eine Schichtdicke zwischen 4um bis 200um aufweist, vorzugsweise zwischen
8um bis 120um, besonders bevorzugt zwischen 12um bis 40um aufweist.
[ 10 ] Handgriff fur eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe nach Anspruch 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der verwendete Wirkstoff — bzw. das Material von der
Konsistenz gasférmig, leicht — bis zahfllissig, teigig oder pastér und in fester Form mit
pulveriger, ebenso kdrniger Struktur und auch in Tabletten oder Stéabchen verwendet
wird.

[ 11 ] Handgriff flir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe nach Anspruch 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass bei bestehenden Verpackungsformen eine Verwendung
des Verfahren und der Vorrichtung mit standardisierten und modularem Aufbau von
Aufsatzkérper und Vorratsbehélter und / oder Austauschverpackung durch wieder
I6sbare sich gegenseitig erganzende Verbindungen wiederverwendbar erfolgt.

[ 12 ] Handgriff flir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe, dadurch gekennzeichnet,
dass Werkzeuge und Vorrichtungen durch den standardisierten und modularen
Aufbau in Form eines als Handgriff ausgebildeten Hohlkérper durch sich gegenseitig
erganzende Module mit hohlem Grundkdrper, Aufsatzkdrper und Halter mit wieder
I6sbaren sich gegenseitig erganzenden Verbindungen verwendet werden.

[ 06001 ] z U S A M M E N F A S S U N G
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Handgriff zur Abgabe von Wirkstoff — bzw.
Material und auch die Aufnahme und Wiederverwendbarkeit durch ein Verfahren und
eine Vorrichtung mit standardisierten modularem Aufbau unter Berlicksichtigung der
Wertigkeit eines nachhaltigen Material - und Energieeinsatz bei der Versorgungskette
zwischen  Werkstoffbeschaffung, Produktionsprozess und dem Produkt als
Vorratsbehalter oder Verpackung.

<= A N S P R U C H E
[OOO1J]ZUSAMMENFASSUN G (ff) muss nun bei kompletter Weglassung
von 'Wiederverwendbaren Verpackungsbehdltern' [ VARIATION 01 ] als Inhalt
alleinig auf dieses so benannte Wirz - und das Wirkstoffstabchen reduziert werden.
[OOO1]ZUSAMMENFASSUN G (ff) muss nun bei [ VARIATION 02 ], also
'Wiederverwendbare Verpackungsbehalter' und ebenso dieses so benannte Wirz -
und das Wirkstoffstabchen, auf das hierbei Wesentliche (ohne die beispielsweise
angeflihrten mdglichen und denkbaren Ausformungen) reduziert werden.
<= HINWEIS ORIGINAL SCHUTZANSPRUCHE 2012 =>

HINWEIS "Umriihrstabchen (Wiirz - oder SiiBstibchen)" =>
AUSZUG ORIGINALANMELDUNG VON 2012 von insgesamt 35 Seiten .

=> IN DEM ZUSAMMENHANG : Die Quelle als Anlage mit der Bezeichnung >
Cer_Multiversum_EIGENTUM_(G-05).pdf < i <=
PRUFANTRAG PATENTANMELDUNG 2012 =><=
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[ 0083 ]

Ganz ohne Aufsatz und auch modularem Aufbau funktioniert so ein "Handgriff zur
Wirkstoff — bzw. Materialabgabe" auch mit wirklich einfachem konstruktiven Aufbau
und dem erfinderischen Anspruch entsprechend.

Bei diesem einfachen Ausflihrungsbeispiel ( Fig. 3 ] gemaB dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 besteht der erfinderische Anspruch alleine darin, dass eine Wirkstoff —
bzw. Materialabgabe mit einer Vorrichtung zum Greifen mit der Hand durch Kontakt
mit der zu behandelnden Substanz nur mdglich ist, wenn ein mit dem jeweils
verwendetem Wirkstoff — bzw. Material entsprechend so ausgebildeter oder damit
vorbehandelter Handgriff verwendet werden kann.

[ 0084 ]

Eine hierbei geeignete und dem Verwendungszweck entsprechende Wirkstoff — bzw.
Materialabgabe wird erfindungsgemaB mit den kennzeichnenden Merkmalen des
Anspruchs 1 geldst, weil nur durch die Beschichtung oder Vorbehandlung und / oder
eines entsprechend mit dem jeweils zur Anwendung kommenden Wirkstoff — bzw.
Material ausgebildeten Handgriff eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe durch eine
Vorrichtung zum Greifen mit der Hand ( 1 ) ermdglicht wird.

[ 0085 ]

Eine bevorzugte Ausfliihrungsform der Erfindung betrifft also die einfache
Beschichtung — oder Behandlung eines "Handgriff flr eine Wirkstoff — bzw.
Materialabgabe" mit dem entsprechenden und jeweils geeigneten Wirkstoff bzw.
Material und der Ausbildung zu einem so bezeichneten "Wirkstoffstabchen" bzw. auch
SUB — oder Wiirzstabchen.

[ 0086 ]

Das Handgriff ( 1 ) besteht entweder aus dem Wirkstoff bzw. Material oder ist mit
dem jeweils Verwendung findenden Wirkstoff bzw. Material beschichtet und / oder
vorbehandelt und ist vorzugsweise aus natlrlichen Material.

[ 0087 ]

Als ganz einfaches Beispiel um das zu Grunde liegende "Konstruktionsprinzip" diesen
speziellen Verwendungszweck einer eigenstandigen erfinderischen Leistung namens
"Handgriff fir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe" zu erldutern wird dieses
Ausflihrungsbeispiel des hier beantragten Patent beim privaten Endverbraucher, z.B.
in einem Restaurant oder dem Bistro an der Ecke, veranschaulicht.

[ 0089 ]

Als Wiirz — oder SliBstabchen gibt es diese " Wirkstoffstabchen " schon in der einen
oder auch anderen Ausformung und Methode der Handhabung einer
Wirkstoffiibertragung oder auch Vermengung und Anreicherung von Grundsubstanzen
mit dem dabei zur Anwendung kommenden Wirkstoff.

[ 0090 ]
Ein Kandiszuckerstabchen zum SiiBen von Tee oder sonstiger Fllissigkeiten méchte
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ich hier als vergleichendes Beispiel anfiihren.

Vergleichbar ist dabei die Variation eines Schaschlik - SpieB, welchen man nach dem
Grillen auch zum Kochen und zur geschmacklichen Verfeinerung einer SoBe bei der
Nahrungsmittelzubereitung verwenden kann.

[ 0091 ]

Erwahnenswert erscheint noch Miswak oder Siwak. Einen Zweig, eine Knospe oder
ein Wurzelstlick des Zahnbirstenbaumes (Salvadora persica), das zur Reinigung der
Zahne verwendet werden kann. Er enthdlt von Natur aus Zahn schiitzende und
putzende Stoffe. Diese Zahnhdlzer dienen zum Reinigen der Zahne, als
Zungenschaber und zur Massage des Zahnfleisches. In Indien dienen Zweige des
Neembaums zum Zahneputzen.

[ 0092 ]

Bei der Ausformung eines "Handgriff fir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe" als
Wirz — bzw. SiiBstabchen ist ein so bezeichnetes "Wirkstoffstabchen" wirklich ganz
einfach aufgebaut und flach wie ein ganz normales Umrlhrstabchen aus Holz,
welches schon jetzt in fast jedem StraBencafe neben diesen die Umwelt unnétig
schadigenden Plastikloffeln vollkommen (blich und jedem Konsumenten sicher
allgemein bekannt ist.

[ 0093 ]

Der wesentliche Unterschied zu den artverwandt schon bekannten Umrihrstabchen
oder Loffeln ist die erfinderische Neuerung, dass ein derart so weiter ausgebildete
Vorrichtung zum Greifen mit der Hand ( ~ Handgriff ) als so bezeichnetes
Wirkstoffstabchen mit dem dabei verwendeten Wirkstoff zum SiBen oder Wirzen
vorbehandelt wurde und so eine Wirkstoffabgabe durch zumeist einfaches Umriihren
mit dem Stabchen mdglich ist.

[ 0094 ]

Beim SiBen eines Kaffee kein umstandliches und oftmals den Verkaufstresen
beschmutzendes Einflillen des StiBstoff mehr aus dem Spender. Nur noch umrihren.
Fertig ! Funktioniert auch zum WeiBen des Kaffee oder ebenso gut beim Kochen und
Essen zum Wiirzen der Speisen. Ob jetzt scharf oder siiB — sauer. Ganz egal.

[ 0095 ]

Dieses so bezeichnete "Wirkstoffstdbchen" ist erfindungsgemaB eine Ausbildung des
Handgriff zur Wirkstoff — bzw. Materialabgabe und hat entscheidende Vorteile
gegenliber den sonst verfligbaren handelsiiblichen Produkten und Verfahren eines
nicht mit einem geeigneten Wirkstoff — bzw. Material vorbehandelten Handgriff ( ~
Loffel oder Stab ), welcher somit nicht zum SiBen oder Wirzen und nur zum
alleinigen Umrihren geeignet ist.

<= HINWEIS "Umriihrstabchen (Wiirz - oder SiiBstabchen)"
HINWEIS "Wirkstoffstabchen" =>

» Cer Lerock's — Geschichten aus dem Multiversum ! » [ STREETWORKER UNITED » EIGENTUM (GEISTIGES) 02 ] AWL

@ PRINT+SHAREWARE


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/

10/112 ‘_ TO

(G=02) .pdf ]

[ http://humanearthling.org/book/cerlerock/Cer Multiversum EIGENTUM

QUELLE

]

[ 3
SOME RIGHTS RESERVED

ERGANZUNG 2025 PATENT DATA ERWIDERUNG

AUSZUG ORIGINALANMELDUNG VON 2012 von insgesamt 35 Seiten . . .
=> IN DEM ZUSAMMENHANG : Die Quelle als Anlage mit der Bezeichnung >

Ger_Multiversum_EIGENTUM_(G-05).pdf < " <=
PRUFANTRAG PATENTANMELDUNG 2012 =><=
[ 0096 ]

Ein so bezeichnetes "Wirkstoffstabchen", also erfindungsgemaB ein Handgriff flir eine
Wirkstoff — bzw. Materialabgabe, beispielsweise mit dem Wirkstoff Nelkendl

vorzugsweise an der Spitze kann Zahnschmerzen durch direkte Einwirkung -
beispielsweise zur direkten einmaligen Verabreichung mittels eines Polster an der
Kuppe des Stabchen und dabei &hnlich geformt wie ein handelsibliches
Wattestabchen - oftmals besser und zudem preiswerter behandeln als sonst
notwendige Spritzen oder die Verwendung von Tabletten und auch Uber einen
langeren Zeitraum in angemessener und auch sparsamer Anwendung des jeweils
Verwendung findenden Wirkstoff einen Schmerzimpuls teilweise oder auch ganzlich
blockieren.

[ 0097 ]

Ebenso zur Zahnpflege und Hygiene im Dentalbereich bietet ein "Wirkstoffstabchen"
angeboten in einer sterilen Verpackung entscheidende Vorteile gegeniiber anderen
sonst Ublichen Wirkstofflibertragungsmethoden.

[ 0098 ]

Dem erfindungsgemaBen Anspruch entsprechend besteht auch hier die Mdglichkeit
eine standardisierte und ebenso modularen Aufbau von hohlem Grundkérper, Aufsatz
und Vorratsbehalter zu ermdglichen.

Ich verweise in dem Zusammenhang auf [ 0078 - O080 ] und der Beschreibung eines
saugfahigen Stift oder Polster um bei liquiden, so auch gelférmigen, Stoffen
Kapillarkrafte zu nutzen, um eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe zu ermdglichen.

[ 0099 ]

Das Wirkstoffstabchen ist hierbei auch als hohler Handgriff ausgebildet, dem so
bezeichneten Grundkérper. Und hat einen Aufsatzkérper in Form eines saugfahigen
Polster an der Austrittsdffnung ( 10 ) und an der anderen Offnung ( 11 )
vorzugsweise nur eine Verschlusskappe.

Es besitzt einen Vorratsbehalter ( 6 ) oder nimmt ein separates Materialbehaltnis ( 7 )
auf und natirlich sich erganzende Elemente um einen Austausch des Aufsatzes und
der Austauschverpackung zu ermdoglichen, welcher nach dem Verbrauch des liquiden
oder gelférmigen Wirkstoff mit einem neuen Vorratsbehalter ersetzt wird oder als
Einwegprodukt ohne austauschbaren Vorratsbehalter genutzt werden kann.

Der Aufbau ist dem erfinderischen Anspruch entsprechend und da macht es doch
wirklich nichts aus das es hinterher wie einem dieser handelsiiblichen Wattestabchen
zum Verwechseln ahnlich sieht.

[ 0100 ]
Vergleichbar anderen »Wirkstofflibertragungsmethoden« in diesem
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Anwendungsbereich wie allgemein gebrauchlich als Beispiel mittels Spritzen oder
auch Tabletten, Salbe, Tinktur etc. ist mit einem "Handgriff flir eine Wirkstoff — bzw.
Materialabgabe" eine Wirkstoff — bzw. Materialverabreichnung alternativ und
erganzend dazu teilweise besser geeignet um auch medizinische Probleme, wie
beispielsweise schmerzhafte Zahnkrankungen, vorbeugende Mundhygiene und andere
einfache Aufgaben im medizinischen Bereich besser behandeln zu kénnen.

[ 0101 ]

Werden Medikamente mit einer Spritze verabreicht, spricht man von einer Injektion.
Injektionen wirken im Allgemeinen schneller und besser als oral gegebene
Medikamente, da sie auf dem Weg zum Wirkort weniger physiologische Schranken
Uberwinden missen.

Aus diesem Grunde erscheint auch ein entsprechend ausgebildeter Aufsatz wie
beispielsweise bei einer einfachen handelsiblichen Spritze vergleichbar bei
entsprechendem Einsatz sinnvoll und ist erfindungsgemdB ein weiteres
Ausfuihrungsbeispiel und sicher auch fir den Arzt und ebenso dem Patienten bei der
Selbstmedikation von nicht unerheblichen Nutzen.

[ 0102 ]

Ebenso wie im Mundinnenraum ist eine Wund - und Heilbehandlung der Haut, sowie
deren Pflege und auch entsprechende andere Anwendungen durch die Verwendung
ein so als einfaches "Wirkstoffstdbchen" ausgebildeten Handgriff oft besser zu
gebrauchen und bietet dabei oftmals gegeniliber den allgemein gebrauchlichen und
bisher vorhandenen Methoden der Wirkstofflibertragung auch in der Medizin
gewichtige Vorteile.

[ 0103 ]

Ein so in dieser Beschreibung dieser eigenstandigen erfinderischen Leistung
bezeichneter "Handgriff flir eine Wirkstoff — bzw. Materialabgabe" hat somit gerade
auch im Arzneimittelbereich je nach Anwendung und Ausformung gegeniber den
bisherig gebrauchlichen und auch teilweise durch vorherige Anmeldungen
geschiitzten Darreichungsformen wie mittels Spritze, Tabletten - und Zapfchenform,
Spulung oder auch der einfachen Salbe aus der ganz normalen Tube durchaus ernst
zu nehmenden Nutzen.

<= HINWEIS "Wirkstoffstabchen" Relevante Unterlagen und Angaben =>
(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)
ERWIDERUNGEN VOM ANMELDER 2025 => INTRO <=
Cer_Multiversum_EIGENTUM_(G-01).pdf ( 129 Seiten)
HIER AUCH ETWAS FUR DAS BESCHWERDEMANAGEMENT DES DPMA

Cer_Multiversum_EIGENTUM_(G-03).pdf (127 Seiten)
UNTERLAGEN / ANGABEN ZU DEN PRUFBESCHEIDEN 2015 + 2021 + 2025

Cer_Multiversum_EIGENTUM_(G-04).pdf (84 Seiten)
ERWIDERUNGEN VOM ANMELDER 2022
Cer_Multiversum_EIGENTUM_(G-05).pdf (81 Seiten)

VERGLEICHBARE ANMELDUNGEN => DATENABGLEICH 2012 <=
Cer_Multiversum_EIGENTUM_(G-06).pdf (2 Seiten)
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Kompakte Analyse & Synthese der in Folge angefiihrten Varianten ...

+ Stirke der neu erstellten Fassung: Der urspriingliche Oberbegriff
(,Handgriff ... zur Wirkstoff-/Materialabgabe™) ist wiedererkennbar und bindet
in der so erfolgten Fassung die Erfindung nicht auf eine einzelne
Ausflihrungsform fest und erleichtert hiermit die Verteidigung gegen Einwande
wegen unzulassiger Erweiterung.

+ Starke aus ,Variante 3 - Anspruch 4"“: Die Materialwahl
(natlrliche/biologisch abbaubare Trager) ist ein tragfahiges, markt- und
rechtspolitisch anschlussfahiges Merkmal (Nachhaltigkeit,

Lebensmitteltauglichkeit). Wir heben es in einen eigenen Unteranspruch.

» Erforderliche Scharfungen (gegen D10/D11, D8/D9, D1/D2/D7):
* Form: eindeutig stabférmig, ohne Loffelmulde (Abgrenzung zu D10).

* Funktion/Prinzip: Trennung von Trager und Wirkstoff; der Trager bleibt
unléslich (Abgrenzung zu D11).

* Dosierung: kontrollierte, manuell aktivierbare Abgabe
(Docht/Membran/Valve/Pump-Miniatur)  ohne  externe  Energie  oder
Druckwasser (Abgrenzung zu D1, D2, D7).

+ Aufsatze: borstenlose Applikatoren (Pad, pordser Kopf, Docht, Rollkérper)
statt Blrsten (Abgrenzung zu D8/D9).

+ Zweckbreite: Lebensmittel (,Wiirz-/StBstdbchen™) und medizinisch / topisch
(,Wirkstoffstdbchen™) — ohne Inhalation. (Abgrenzung zu D12).

Erwiderung auf den Prufungsbescheid des
DPMA zu den Entgegenhaltungen D1-D12

(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)
1. Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Prifungsverfahrens zu meiner Anmeldung ,Handgriff fiir eine
Wirkstoff- und Materialabgabe' nehme ich hiermit zu den vom Amt zitierten
Druckschriften D1-D12 Stellung.

Ich zeige auf, dass der beanspruchte Gegenstand sich in wesentlichen Merkmalen von
samtlichen angeflihrten Entgegenhaltungen unterscheidet und eine eigenstandige,
erfinderische technische Lehre vermittelt.
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2. Erwiderung zu den einzelnen Druckschriften
D1 - DE 201 01 900 U1 (Motor-Kartuschenpresse)

» Bezieht sich auf ein Lineardruckgerat fur Akkuschrauber.
» Hat keinerlei Bezug zu einem handlichen Stab mit Reservoirfunktion.
» — Nicht einschlagig.

D2 — DE 20 2004 002 186 U1l (Akku-Kartuschenpumpe)

» Bezieht sich auf eine Akku-Pumpe mit Haltegriff.
» Keine Stabform, kein Wirkstoffreservoir im Handgriff.
* — Nicht vergleichbar.

D3 — DE 198 45 685 Al (Kartuschenpistole)

* Quer angeordneter, klappbarer Handgriff flr Kartuschen.

» Fundamentaler Unterschied: mein Handgriff ist selbst das Reservoir und
bleibt in Stabform.

* — Deutlich abzugrenzen.

D4 — DE 692 23 967 T2 (Adapter fiir Foliensack)

» Adapter flir extrudierbare Massen.
» Keine Handhabung in Stabform, keine universelle Abgabefunktion.
» — Nicht einschlagig.

D5 — DE 203 01 468 Ul (schmerzlindernde Kaumasse)

» Substanz, nicht Vorrichtung.
* — Kein Zusammenhang mit dem beanspruchten Handgriff.

D6 — DE 44 14 755 Al (Kollagenzubereitung)

» Biochemische Zubereitung.

@ PRINT+SHAREWARE
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D7

« — Kein Vorrichtungscharakter, nicht vergleichbar.

— DE 31 47 264 Al (Handgriff fiir fluidische

Massage-/Reinigungsvorrichtung)

D8 —

D9 —

» Erfordert zwingend eine externe Druckwasserquelle.
» Beanspruchte Erfindung arbeitet ohne externe Fliissigkeitszufuhr.
» — Klar abzugrenzen.

DE 198 33 667 Al (Zahnbiirste mit integriertem Spender)

» Zweckbindung ausschlieBlich an Zahnpflegeprodukte.
» Der beanspruchte Handgriff ist universell (Lebensmittel + Medizin).
» — Unterschiedliche technische Aufgabe.

DE 26 25 729 Al (Haarbiirste mit Pflegemittelreservoir)

» Enger Funktionsbezug auf Haarpflege.
» Kein Stab, sondern Blirste mit Borstenkdrper.
* — Deutlich abgrenzbar.

D10 — DE 35 03 167 Al (Einwegloffel mit Reservoir im Stiel)

In den Entgegenhaltungen nun der erste 'vergleichbare' Stand der
Technik 1!

Nach 13 Jahren — gestatten Sie mir diese Anmerkung — ist das wirklich eine
stramme Leistung ...

Unterschiede:

Form: Dort Loffel, hier stabférmiger Handgriff.

Funktion: Dort passives Auslaufen in die Léffelmulde, hier dosierte Abgabe
Uber definierte Vorrichtungen (z. B. Watteaufsatz, Pumpmechanismus,
Beschichtung).

Einsatzgebiete: Loffel nur flir Servierzwecke; beanspruchte Erfindung fir
breite Anwendungsfelder (Wirz-/SliBstabchen + medizinale Wirkstoffabgabe).
— Trotz Reservoirgrundidee klare technische Unterscheidung.
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D11 — DE 100 02 073 B4 (loslicher Riihrstab, z. B. Zuckerstab)

+ Stabférmig, aber vollstandig l6slich.

+ Beanspruchte Erfindung: Trennung zwischen Handgriff (bleibt erhalten)
und Wirkstoff (gezielte Abgabe).

* Hygienisch und wiederverwendbar.

— Deutlicher Unterschied im Funktionsprinzip.

D12 - WO 1999 049 922 (Einweginhalator)

+ Inhalationsprinzip, Wirkstoff tiber Luftstrom.
» Keine orale/topische Abgabe liber Stabform.
+ — Klar nicht vergleichbar.

3. Zusammenfassung der Abgrenzung

 D1-D9 & D12: Weit entfernt, andere technische Aufgabe.
+ D10 (Loffel) & D11 (loslicher Riihrstab):

» Hier liegt die kritischste Nahe.

» Aber beide unterscheiden sich grundlegend in Form, Funktion und technischer
Wirkung vom beanspruchten Gegenstand:

» Kein Loffel, sondern stabférmiger Handgriff. Kein passives Auslaufen /
Auflésen, sondern gezielte, kontrollierte Abgabe Uiber unterschiedlich
dem Einsatzzweck entsprechend beschichtete / vorbehandelte
Vorrichtungen. Universelle Einsatzbereiche (Lebensmittel, Medizin,
Wirkstoffabgabe), statt reiner Servier- oder Rihrfunktion.

Damit zeigt sich klar, dass der beanspruchte ,Handgriff flr eine Wirkstoff- und
Materialabgabe™ Uber die Gesamtheit der Entgegenhaltungen hinausgeht, eine
eigenstandige technische Lehre vermittelt und die Voraussetzungen fiir eine
Patentfahigkeit (Neuheit, erfinderische Tatigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit) erflillt.

4. Antrag

Ich beantrage daher die positive Fortfiihrung des Prifungsverfahrens unter
Berlcksichtigung der oben dargestellten Argumentation.

Mit freundlichen GriiBen
[Name des Anmelders]
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Dazu nun folgend die gerichtsfeste Version mit klarer
juristischer Argumentationsstruktur.

Schriftsatz / Erwiderung

im Priifungsverfahren vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

Anmelder: [Name / Adresse des Anmelders]

Aktenzeichen: [Aktenzeichen des DPMA]

Anmeldung: ,Handgriff flir eine Wirkstoff- und Materialabgabe®
Datum: [heutiges Datum]

I. Einleitung
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Prifungsbescheid vom [Datum Prifbescheid] wurden die Druckschriften D1-D12
als Stand der Technik entgegengehalten.

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung.

Ich zeige im Einzelnen auf, dass der beanspruchte Gegenstand der Anmeldung sich in
wesentlichen  technischen  Merkmalen von samtlichen Entgegenhaltungen
unterscheidet, eine eigenstandige technische Lehre vermittelt und damit die
Voraussetzungen der Patentfahigkeit gemaB §§ 14 PatG erfiillt.

I1. Erwiderung zu den einzelnen Entgegenhaltungen

1. D1 - DE 201 01 900 U1 (Motor-Kartuschenpresse)

Diese Druckschrift betrifft ein Lineardruckgerat in Verbindung mit einem
Akkuschrauber. Ein derartiger Aufbau liegt vollstandig auBerhalb des Gegenstandes
der vorliegenden Anmeldung.

Der beanspruchte Handgriff ist selbst Vorratsbehdlter und Dosierorgan in
stabférmiger Gestaltung, ohne Motorisierung oder externe Energiequelle.

— Keine Relevanz.

2. D2 - DE 20 2004 002 186 U1 (Akku-Kartuschenpumpe)

Auch hier handelt es sich um eine akkubetriebene Kartuschenpumpe fiir Dichtstoffe.
Das Funktionsprinzip (Kartuschenpresse) unterscheidet sich grundlegend vom
beanspruchten Stabprinzip.

Der beanspruchte Handgriff ist manuell, kleinformatig, universell fir Lebensmittel und
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medizinale Anwendungen nutzbar.
— Nicht einschlagig.

3. D3 — DE 198 45 685 Al (Kartuschenpistole)

Der Kern dieser Entgegenhaltung ist ein quer angeordneter, beweglicher Handgriff zu
einer Kartusche. Im Unterschied hierzu ist der beanspruchte Handgriff selbst die
Aufnahme- und Abgabeeinheit, nicht nur ein Halteelement.

— Die Erfindung betrifft somit eine eigenstandige Vorrichtungsklasse.

4. D4 — DE 692 23 967 T2 (Adapter fiir Foliensack)

D4 offenbart einen Adapter zum Auspressen extrudierbarer Produkte aus einem
flexiblen Foliensack.

— Dies ist weder von der Form (Adapter # Stab) noch von der Funktion
(Abpressen # kontrollierte Abgabe iiber Reservoirhandgriff) vergleichbar.

5. D5 — DE 203 01 468 U1 (Schmerzlindernde Pressmasse)
Hierbei handelt es sich um eine Substanz, nicht um eine Vorrichtung.

— Damit keine Vergleichbarkeit zur beanspruchten Vorrichtung. Und
auBerdem ist diese vorherige Anmeldung vom gleichen Erfinder wie dieser
"Handgriff fiir Wirkstoff- und Materialabgabe"”". Wo bitte wdre da das
Problem einer Nutzung. ..

6. D6 — DE 44 14 755 Al (Kollagenzubereitung)

Die Entgegenhaltung betrifft eine biochemische Zubereitung zur Wirkstofffreisetzung,
nicht aber einen Handgriff oder ein Vorrichtungskonzept.

— Somit nicht einschlagig.

7. D7 — DE 31 47 264 Al (Handgriff fir fluidische
Massage-/Reinigungsvorrichtung)
D7 setzt zwingend eine externe Druckwasserquelle voraus.

— Die beanspruchte Erfindung arbeitet autonom ohne externe
Medienzufuhr.

Die technische Aufgabe (Massage/Reinigung vs. gezielte Wirkstoff- oder
Materialabgabe) unterscheidet sich grundlegend.

8. D8 — DE 198 33 667 Al (Zahnbiirste mit integriertem
Spender)

Diese Vorrichtung ist funktional auf Zahnpflege beschrankt.
Die beanspruchte Erfindung dagegen erlaubt universelle Anwendungen im
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Lebensmittel- und Medizinbereich.
— Abgrenzung durch Zweck und Struktur.

9. D9 — DE 26 25 729 A1 (Haarbiirste mit Reservoir)

Auch hier enge Zweckbindung auf Haarpflege.
Die Form (Bilrste mit Borstenkorper) unterscheidet sich wesentlich vom
beanspruchten Stab.

— Kein relevanter Vergleich.

10. D10 — DE 35 03 167 Al (Einwegloffel mit Reservoir im Stiel)
Dies ist die kritischste Entgegenhaltung.
Unterschiede zum beanspruchten Gegenstand:

* Form: D10 ist ein Loffel; beansprucht ist ein stabférmiger Handgriff, der auch
ohne Loffelfunktion nutzbar ist.

* Funktion: Bei D10 erfolgt ein passives Auslaufen in die Loffelmulde; bei der
Erfindung eine kontrollierte Dosierung Uber Aufsdtze (z. B. Wattekopf,
Pumpmechanismus, perforierte Spitze).

+ Anwendungsgebiete: D10 beschrankt auf Servierzwecke und dagegen die
Erfindung auf eine (mdgliche nahezu) universell einsatzfahige Wirkstoff- und
Materialabgabe (hier einzig in der Anmeldung so beansprucht als ein so
benanntes Umrihrstabchen (SuB-/Wirzstabchen) und ein so genanntes
Wirkstoffstabchen (im Kosmetik, Wellness und auch Medizinalbereich).
— Trotz Reservoiridee ist somit D10 ebenso klar abzugrenzen.

11. D11 - DE 100 02 073 B4 (Ioslicher Riihrstab)

D11 offenbart einen selbstauflésenden Stab, bei dem die Wirkstoffabgabe durch
Auflésen des gesamten Stabes erfolgt.

Die beanspruchte Erfindung unterscheidet sich grundlegend:

» Trennung von Trager (Handgriff) und Wirkstoff.
» Wiederverwendbarkeit und kontrollierte Abgabe statt vollstandiger Auflésung.
— Deutliche Differenzierung.

12. D12 — WO 1999 049 922 (Einweginhalator)

D12 betrifft eine Inhalationsvorrichtung, bei der Wirkstoffe Uber Luftstréme
abgegeben werden.

— Deutliche Differenzierung. Dies ist technisch und funktional véllig
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verschieden von einer stabformigen Vorrichtung zur oralen/topischen
Abgabe.

III1. Juristische Wirdigung

Nach § 3 PatG ist eine Erfindung neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehoért.
Die Gegenlberstellung zeigt, dass kein Dokument D1-D12 samtliche Merkmale des
beanspruchten Handgriffs offenbart.

GemaB § 4 PatG beruht eine Erfindung auf erfinderischer Tatigkeit, wenn sie sich
nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Insbesondere die kritischen Druckschriften D10 und D11 geben dem Fachmann keine
Anregung, die dort beschriebenen, eng zweckgebundenen Ldsungen zu einem
universell einsetzbaren, dosierbaren Wirkstoffstab weiterzuentwickeln.

Damit erfillt die Erfindung die Patentvoraussetzungen nach §§ 1-5 PatG.

IV. Schlussfolgerung

Der beanspruchte ,Handgriff fur eine Wirkstoff- und Materialabgabe" unterscheidet
sich in Form, Funktion und technischer Wirkung deutlich von samtlichen angefiihrten
Entgegenhaltungen.

Die Erfindung ist neu, beruht auf erfinderischer Tatigkeit und ist gewerblich
anwendbar.

Antrag:

Es wird beantragt, das Prifungsverfahren auf Grundlage der gedanderten und
erweiterten Schutzanspriiche fortzuflinren und das Patent zu erteilen.

Mit freundlichen GriiBen
[Name des Anmelders]

Synopse-Tabelle als Anlage zur Erwiderung:
Sie hat das Schema:
Entgegenhaltung — Offenbarte Merkmale — Abgrenzung — Differenz/Neuerung

:
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Nr. / Offenbarte
Entgegenhaltung Merkmale

D1 - DE 201 01 900
U1 (Motor-
Kartuschenpresse)

Lineardruckgerat
mit Akkuschrauber

D2 - DE 20 2004 Pumpe mit
002 186 U1 (Akku-  Haltegriff,
Kartuschenpumpe) Akkuantrieb

D3 — DE 198 45 685 Quer angeordneter

A1 (Kartuschenpistole) E:vr\]/gglrﬂ
D4~ DE 692 23967  yapter fiir flexible

T2 (Adapter fir
Foliensack)

D5 - DE 203 01 468
U1 (Schmerzlindernde
Kaumasse)

Substanz/Kaumass
e, kein Gerat

Biochemische
Mischung zur
Wirkstofffreisetzun

D6 — DE 44 14 755
Al
(Kollagenzubereitung)

D7 — DE 31 47 264
A1 (Handgriff fluidische
Massage-/Reinigungsvo
rrichtung)

D8 — DE 198 33 667 Zahnburste mit
A1l (Zahnbirste mit integrierter
Reservoir) Dosierung

D9 — DE 26 25 729
A1 (Haarblrste mit
Reservoir)

D10 —DE 35 03 167 Reservoir im
A1l (Einwegloffel mit  Loffelstiel, passives

Handgriff + Dise,
bendétigt
Druckwasserquelle

Haarburste mit
Vorratskammer

Reservoir) Auslaufen

D11 - DE 100 02 Stab 16st sich
073 B4 (l6slicher selbst auf,
Riihrstab) Freisetzung durch

Abgrenzung zur
Erfindung

Motorisiertes
Presssystem, nicht
manuell

GroBgerat,
Kartuschenprinzip

Handgriff nur
Halteelement

Externes Packmittel

Wurstverpackung zwingend erforderlich

Kein

Vorrichtungselement

Reines Material,
keine Vorrichtung

Abhangigkeit von
externer Quelle

Zweckbindung:
Zahnpflege

Zweckbindung:
Kosmetik/Haarpflege

Form: Loffel;
Funktion:
unkontrolliertes
Auslaufen

Wirkstoff =
Tragermaterial

Differenz /
erfinderische
Neuerung

Erfindung: rein
manuell, kompakt,
Stabprinzip

Erfindung:
kleinformatig, Reservoir
im Stab, keine
Fremdenergie

Erfindung: Handgriff ist
selbst Behalter +
Abgabeorgan

Erfindung: integriertes
Reservoir, keine
Foliensack-Abhdngigkeit

Erfindung: Vorrichtung,
unabhdngig vom
Wirkstoff

Erfindung: mechanisch-
funktionale Losung

Erfindung: autonom,
Reservoir im Stab,
keine Druckquelle nétig

Erfindung: universelle
Anwendungen
(Lebensmittel, Medizin)
Erfindung: Stabprinzip,
keine Borsten, keine
Zweckbindung

Erfindung: Stabform,
kontrollierte Dosierung,
modulare Aufsdtze

Erfindung: Trennung
von Trager + Wirkstoff,
Wiederverwendbarkeit,
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Nr. / Offenbarte Abgrenzung zur Dl_ffere!1z /
Entgegenhaltun Merkmale Erfindun erfinderische
geg 9 9 Neuerung
Auflésung gezielte Abgabe

Erfindung: einfache
Inhalationstechnologi manuelle
e, komplexe Stabanwendung
Mechanik (oral/topisch),
Reservoirprinzip

D12 - WO 1999 049 Wirkstoffabgabe
922 (Einweginhalator) durch Luftstrom

¥ Diese Tabelle eignet sich doch ideal als Anlage zur Erwiderung.
Sie macht auf einen Blick klar, dass kein Stand der Technik die beanspruchte Lésung
in Form, Funktion und Zweck vorwegnimmt.

=> Erganzende Erwiderung(en) alleinig zu D8 — D12 auf die
Entgegenhaltungen des DPMA Priifungsbescheid von 2025 <=

Der entscheidende erste Schritt ist es ja eigentlich das Prifungsdokument des DPMA
(D8-D12) mit Datum vom 09.05.2025 vom vorrangig systematisch zu entkraften.

Jedoch erschien es — zu mindestens meiner Person — sinnvoll vorab auf die davor
schon erfolgten ,Priifbescheide™ (in direktem Zusammenhang dazu) einzugehen . . .

Ich formuliere nun fir jede der angefihrten Druckschriften eine prazise,
patentrechtlich tragfahige Abgrenzung, welche das Prifamt des DPMA als direkte
Erganzung zu meine Erwiderung (in Kurzform) werten muss / sollte.

Dabei wird jeweils herausgestellt:

1. Wesentlicher Inhalt der Entgegenhaltung (DPMA-Schrift D8-D12)
2. Kernargument zur Abgrenzung — Warum deine Erfindung nicht darunter fallt
3. Erfinderischer Unterschied / Neuheit

D8 — DE 198 33 667 Al
(Vorrichtung zur manuellen Mundhygiene)

« Inhalt:
Kombination aus Zahnbirste und Zahnpastenspender; Ziel ist die
Vereinfachung der Mundhygiene und Vermeidung des Austrocknens von
Zahnpasta.

* Abgrenzung:
Keine reine Burstenfunktion, kein isoliert verwendbares Zahnpflegegerat.
— Es handelt sich also um eine véllig andere so definierte Zweckbestimmung.

» Ein "Handgriff flir Wirkstoff - und Materialabgabe" ist zum Vergleich primar auf
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die Abgabe von Wirkstoffen oder Materialien (z. B. Wirzstoffe, SuBmittel,
medizinische Substanzen) ausgelegt, nicht auf reine Zahnpflegeprodukte.

« Strukturell:
Kein Burstenkopf mit einem stabférmigen Kérper mit Wirkstoffreservoir.

+ Erfinderischer Unterschied:

— Die Losung bei einem "Handgriff flir Wirkstoff - und Materialabgabe" ist ein
vielseitig verwendbarer Wirkstofftrager und -abgeber — nicht alleinig eine

qé festgelegte Kombination von Zahnbirste + Zahnpastenspender.

~

T

9l D9 — DE 26 25 729 Al

=

D

% (Verbesserte Biirsten zum Pflegen und Legen des Haars)

O

4

! + Inhalt:

5 Blrste mit integriertem Hohlraum flr Pflegeprodukte, die beim Kammen

q;j freigesetzt werden.

- + Abgrenzung:

= Zweck und Anwendungsgebiet sind voéllig verschieden — Haarpflege vs.

= Lebensmittel/medizinische Abgabe. Ein "Handgriff fir Wirkstoff - und

o Materialabgabe" ist kein Blrstenkorper, sondern ein  stabférmiger

Lﬁ Einweg-/Mehrwegtraget, optional mit Aufsatzen.

B Bei einem "Handgriff flr Wirkstoff - und Materialabgabe" erfolgt die Abgabe

H gezielt Gber definierte Vorrats- und Dosiermechanismen, nicht rein Uber einen

o Borstenkdorper.

3 « Erfinderischer Unterschied:

S — Die Erfindung "Handgriff fiir Wirkstoff - und Materialabgabe" I6st die

§ Aufgabe, Wirkstoffe kontrolliert und hygienisch abzugeben, wahrend D9

o alleinig auf kosmetische Pflegegerate beschrankt bleibt.

O

o

5

= D10 -DE 3503 167 A1

)

Y

@

: (Einwegloffel mit integriertem Behdlter)

g

<

J * Inhalt:

o, Loffel mit integriertem Reservoir, das Substanzen (z. B. Milch, Zitrone) in die

D Léffelmulde abgibt.

el

B * Abgrenzung:

. Funktional an ein Loffel-/Besteckteil gebunden, nicht frei verwendbar.

= Ein "Handgriff flr Wirkstoff - und Materialabgabe" basiert auf einem

5 stabférmigen Handgriff, der nicht alleinig zum Loéffeln dient, sondern primar

° Trager und Dosierer eines Wirkstoffs ist.

[ 3 — |
SOME RIGHTS RESERYED

N
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D10 erfordert eine Austrittsoffnung in der Loffelmulde, ein "Handgriff fur
Wirkstoff - und Materialabgabe" setzt dagegen auf gezielte Abgabe Uber
Stabstruktur und Aufsatze (z. B. Wattepolster, Pumpmechanismus).

+ Erfinderischer Unterschied:

— Ein "Handgriff flUr Wirkstoff - und Materialabgabe" kann universell in
verschiedenen Anwendungen (Lebensmittel, Medizin, Hygiene) eingesetzt
werden, wahrend D10 auf den Spezialfall eines ,Einwegloffel® reduziert ist.

D11 -DE 100 02 073 B4

(Riihrelement aus loslichem Lebensmittelzusatz)

« Inhalt:
Ein Rihrstab, der vollstandig aus l6slichen Substanzen (z. B. Zucker) gefertigt
ist.

+ Abgrenzung:
Ein "Handgriff flir Wirkstoff - und Materialabgabe" ist kein vollstandig l6slicher
Verbrauchskdrper, sondern ein stabiler Trager, so auch erganzend mit einem
integriertem Reservoir ausgebildet.
D11 l6st sich selbst auf, wodurch es selbst Wirkstofftrdger und -spender
zugleich ist.
Ein "Handgriff fir Wirkstoff - und Materialabgabe" hingegen: Trennung von
Trager und Wirkstoff — gezielte Dosierbarkeit, hygienische Handhabung, und
auch maogliche Nachfillbarkeit.

» Erfinderischer Unterschied:

— Ein "Handgriff flir Wirkstoff - und Materialabgabe" erlaubt kontrollierte
Freisetzung verschiedenster Wirkstoffe (nicht nur Zucker), und bleibt als
Tragerstruktur erhalten und somit funktionsfahig.

D12 - WO 1999 049 922

(Einweginhalator fiir fliichtige Wirkstoffe)

+ Inhalt:
Rohrférmige Hillse zum Inhalieren von Wirkstoffen (&therische Ole etc.),
Einweggebrauch.

+ Abgrenzung:
Vollig anderes Einsatzgebiet — Inhalation vs. Lebensmittel-/medizinische
Abgabe Uber Kontakt, nicht liber die Atemwege.

* Strukturell:
Hilse zum Einfihren in die Nase vs. Stabform zur oralen oder topischen
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Abgabe.
— Keine Ahnlichkeit in Aufbau oder Funktion (kein Reservoir-Handgriff-Prinzip).
Erfinderischer Unterschied:

— Ein "Handgriff fir Wirkstoff - und Materialabgabe" vermeidet den
inhalativen Ansatz und ermoglicht eine prazise, alternative Form der
Wirkstoffzufuhr (oral, topisch, kontrolliert).

Zusammenfassende Kernargumentation

1. Alle zitierten Druckschriften (D8-D12) betreffen spezifische Gerate oder

Spezialanwendungen  (Zahnblirsten, Birsten, Loffel, losliche Stabe,
Inhalatoren).

. Keine dieser Entgegenhaltungen offenbart einen stabférmigen Handgriff mit

integriertem Reservoir und variabler Abgabevorrichtung fir Lebensmittel- und
medizinische Anwendungen.

. Ein "Handgriff flr Wirkstoff - und Materialabgabe" ist durch die Vielseitigkeit

der Wirkstoffabgabe (Wirzen, StBen, Medikation) sowie durch die Trennung
von Trager und Wirkstoff klar unterscheidbar und stellt die erfinderische
Neuerung dar.

Vertiefende Analyse der Entgegenhaltungen (D8 — D12)

D8 — DE 198 33 667 Al
(Zahnbiirste mit integriertem Zahnpastenspender)

+ Kernaussage der Schrift:

Kombination zweier Funktionsbereiche (Zahnbirste + Spender) zu einem
Hygieneartikel.

Schwache:

Zweckbindung allein an Zahnpflegeprodukte. Kein Hinweis auf Lebensmittel-
oder medizinalen Wirkstoffeinsatz.

Unterscheidung:

Ein "Handgriff fir Wirkstoff- und Materialabgabe" dagegen ist ,, universell * fir
verschiedenste Wirkstoffe (StiBung, Wiirzung, Medikation) einsetzbar.

— Breitere Anwendungsvielfalt, andere technische Aufgabe.
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D9 — DE 26 25 729 A1l
(Haarbiirste mit Pflegemittelreservoir)

+ Kernaussage der Schrift: Pflege- oder Behandlungsprodukte in einem
Birstenkdrper integrieren.

+ Schwache: Enger funktionaler Bezug auf Haarpflege.

* Unterscheidung:

» Keine Borsten, keine Haarbehandlung.

+ Stattdessen stabférmiger Trager mit definiertem Abgabemechanismus.

* Medizinische und lebensmitteltechnische Anwendungsfelder.

— vollig neuer Kontext.

D10 — DE 35 03 167 Al (Einwegloffel mit Behalter im Stiel)

+ Kernaussage der Schrift:
Loffel zum gleichzeitigen Servieren und Hinzufligen von Substanzen.

» Schwache:
Funktion auf Loffelnutzung beschrankt.
— Austrittsdffnung in der Loffelmulde.

* Unterscheidung:

« Kein Loffel, sondern Stabform.

» Kein passives Auslaufen, sondern gezielte Wirkstoffdosierung (z. B. Uber
Pumpvorrichtung, Watteaufsatz).

+ Universeller, hygienischer, vielseitiger.

« Form und Funktionsweise:
(Stab statt Loffel, Dosierung statt passives Auslaufen).

* Breitere technische Aufgabe:
(medizinisch + kulinarisch statt rein servierpraktisch).

D11 - DE 100 02 073 B4
(Iosliches Riihrelement, z. B. Zuckerstab)

+ Kernaussage der Schrift:
Stabférmiges Riihrelement 16st sich selbst als Wirkstoff (Zucker) im Getrank
auf,
* Schwache:
Vollstandige Loslichkeit
— Produkt verschwindet beim Gebrauch.

:
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* Unterscheidung:
Ein "Handgriff fir Wirkstoff - und Materialabgabe" bleibt bestehen, nur der
jeweils Verwendung findende Wirkstoff wird freigegeben.
Nicht alleinig nur als verwendete Substanz Zucker.
— Sondern SuBstoffe wie vorzugsweise Steviaextrakt.
— Und ebenso auch Wiirzstoffe wie beispielsweise Peperoniextrakt.
Hygienischer, gezielter, breiter anwendbar.

D12 - WO 1999 049 922
(Einweginhalator fiir fliichtige Wirkstoffe)

» Kernaussage der Schrift:
Naseninhalator, Hiilse mit Wirkstofftrager fiir dtherische Ole.
* Schwache:
Reine Inhalation, medizinischer Nischengebrauch.
* Unterscheidung:
Keine Inhalation, sondern orale / topische Abgabe.
Stabform mit Reservoir, kein Rohr flir Luftstrom.
Deutlich andere Funktionsweise.

— vOllig anderes Anwendungsfeld.

Erganzende Auswertung D8 - D12

1. D8 + D9 sind schwache Entgegenhaltungen (Zahnbirste + Haarbdirste).
— Leicht abgrenzbar.
2. D10 ist die starkste Entgegenhaltung.
— Hier kann aber die scharfe Differenzierung in Form (kein Loffel, sondern
Stab) und Funktion (Dosierbarkeit, Aufsatze, Reservoirprinzip).
3. D11 zeigt zwar Stabform, 16st sich aber selbst auf.
— Dein Vorteil: Trennung von Trager und Wirkstoff.
4. D12 ist vollig anderes Einsatzgebiet.

— Klar abgrenzbar.
Damit liegt dein erfinderischer Kern klar bei:

+ Stabférmiger Handgriff mit optionaler Reservoirfunktion, so auch als variabler
Abgabevorrichtung (Watteaufsatz, Pumpmechanismus, Beschichtung) fir
Luniverselle® Einsatzbereiche (Lebensmittel + Medizin).
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<= Erwiderung(en) auf die Entgegenhaltungen des
DPMA im Priffbescheid von 2025 (2015 + 2021)

[ SCHUTZANSPRUCHE VARIATION 01 (Hinweis Seite 1) ] =>
01 Vorschlag fir 3 + 1 (Hilfsanspruch) Schutzanspriiche =>

Patentanmeldung — Entwurf (Einreichungsfahig)

Anspriiche

[Anspruch 1 — Hauptanspruch]

Handgriff flir eine Wirkstoff- und/oder Materialabgabe, dadurch gekennzeichnet,
dass der Handgriff in Form eines Stabchens  ausgebildet ist,
— wobei er entweder aus einem Wirkstoff oder Material besteht, oder
— mit einem Wirkstoff oder Material beschichtet und/oder vorbehandelt ist,
so dass durch direkten Kontakt mit einer Fllssigkeit, einem festen Medium oder
einem zu behandelnden Substrat eine gezielte Abgabe des Wirkstoffs oder Materials
erfolgt.

[Anspruch 2 — Abhdngiger Anspruch]

Handgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Handgriff als Wirz-
oder SuBstdabchen ausgebildet ist, wobei der Wirkstoff oder das Material ein
Lebensmittelzusatz, SiBstoff, Gewirz oder Aroma ist und durch Umrlihren oder
direkten Kontakt mit einem Nahrungsmittel Gbertragen wird.

[Anspruch 3 — Abhdngiger Anspruch]

Handgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Handgriff als
medizinisches Wirkstoffstdbchen ausgebildet ist, wobei der Wirkstoff ein
pharmazeutisch aktiver Stoff, &therisches Ol oder vergleichbarer Wirkstoff ist und
durch Auftragen, Umrlhren oder direkten Kontakt an den menschlichen oder
tierischen Korper abgegeben wird.

[Anspruch 4 — Hilfsanspruch / Vorrichtungsvariante]

Handgriff nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass er
zusatzlich einen saugfahigen Aufsatz, als Aufsatz eine Pump — und Dosiervorrichtung,
und / oder ein integriertes Reservoir umfasst, welches den Wirkstoff oder das
Material aufnimmt und bei Kontakt gezielt freisetzt.

Mit dieser Struktur haben wir einen wirklich radikal gektrzten Anspruchsatz:

« Anspruch 1 = Klarer, breiter Oberbegriff (Stabchen, mit oder aus
Wirkstoff/Material, Abgabe durch Kontakt).

* Anspruch 2 = Lebensmittelauspragung (Wirz-/StiBstabchen, vergleichbar
Miswak).
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* Anspruch 3 = Medizin-/Hygieneauspragung (Wirkstoffstabchen, vergleichbar
Wattestabchen, etc.).

» Anspruch 4 = optionale Reservoir-/Aufsatzlésung als ,Fallback" flir zusatzliche
Patenttiefe.

Patentanmeldung — Entwurf (Einreichungsfahig)

Titel:
Handgriff flir eine Wirkstoff- und Materialabgabe

Kurzbeschreibung:

Die Erfindung betrifft einen Handgriff in Stabform, der gezielt Wirkstoffe oder
Materialien abgeben kann. Der Handgriff kann als Wirz- oder SuBstéabchen fiir
Lebensmittelanwendungen oder als  Wirkstoffstdbchen fiir  medizinische,
pharmazeutische oder hygienische Anwendungen ausgebildet sein. Durch
Beschichtung, Vorbehandlung oder Integration von Wirkstoffreservoirs wird die
gezielte Abgabe erleichtert.

Stand der Technik / Problemstellung:

Bisherige Stébchen, Loffel oder Umrihrhilfen dienen ausschlieBlich mechanisch dem
Umrihren oder als Trager fir Lebensmittel. Pharmazeutische Applikationen
verwenden Spritzen, Tabletten oder Pipetten, die teilweise unhandlich, teuer oder fir
bestimmte Anwendungen ungeeignet sind. Die spezifische Abgabe von Wirkstoffen
oder Materialien Uber einen einfachen Handgriff wird vom Stand der Technik nicht
abgedeckt.

Aufgabe der Erfindung:

Bereitstellung eines Handgriffs, der als einfaches, hygienisches und effizientes Mittel
die gezielte Abgabe von Wirkstoffen oder Materialien ermdglicht, sowohl im
Lebensmittelsektor als auch im medizinischen oder hygienischen Bereich, ohne
komplexe Vorrichtungen oder teure Gerate.

Losung der Aufgabe:

Die Aufgabe wird gel6st durch einen Handgriff in Stabform, der entweder aus einem
Wirkstoff/Material besteht oder mit diesem beschichtet bzw. vorbehandelt ist.
Optional kann der Handgriff ein integriertes Reservoir oder einen saugfahigen Aufsatz
enthalten. Die Abgabe erfolgt (ber direkten Kontakt, Umrlihren oder gezielte
Applikation.

Variante 1 — Schutzanspriiche (Basis)

Anspruch 1 (Hauptanspruch):

Handgriff flr eine Wirkstoff- oder Materialabgabe, dadurch gekennzeichnet, dass er in
Form eines Stabchens ausgebildet ist, wobei der Handgriff entweder aus einem
Wirkstoff/Material besteht oder mit einem Wirkstoff/Material beschichtet bzw.
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vorbehandelt ist, so dass eine gezielte Abgabe durch direkten Kontakt erfolgt.
Anspruch 2:

Handgriff nach Anspruch 1, als Wirz- oder SuBstéabchen ausgebildet, wobei der
Wirkstoff ein Lebensmittelzusatz, StiBstoff, Gewtirz oder Aroma ist.

Anspruch 3:

Handgriff nach Anspruch 1, als medizinisches Wirkstoffstdbchen ausgebildet, wobei
der Wirkstoff pharmazeutisch aktiv ist.

Anspruch 4 (Hilfsanspruch):

Handgriff nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass er
zusatzlich einen saugfahigen Aufsatz, als Aufsatz eine Pump — und Dosiervorrichtung,
und / oder ein integriertes Reservoir umfasst, welches den Wirkstoff oder das
Material aufnimmt und bei Kontakt gezielt freisetzt.

Ausfiihrungsbeispiele:

» Wiirzstabchen: Holzstab, an der Spitze mit Salz, Gewirz oder Aroma
vorbehandelt, zum Umrlhren in Flissigkeiten.

» Wirkstoffstabchen: Wattestabchen-artiger Aufbau, Spitze mit Nelkendl oder
Desinfektionsmittel beschichtet, gezielte Applikation auf Haut oder
Schleimhaut.

* Hilfsvariante: Reservoir im Stab, langsam I6slicher Wirkstoff flr medizinische
Dosierung.

<= 01 Vorschlag fir 3 + 1 (Hilfsanspruch) Schutzanspriiche

02 Vorschlag Variante 2 — Schutzanspriiche (Fokus auf medizinisch-
hygienisch) =>

Anspruch 1 (Hauptanspruch):

Handgriff flr die gezielte Abgabe eines Wirkstoffs, dadurch gekennzeichnet, dass der
Handgriff ein saugfahiges oder hohles Stabchen umfasst, das mit dem Wirkstoff
beschichtet oder befillt ist und Uber direkten Kontakt freisetzt.

Anspruch 2:

Handgriff nach Anspruch 1, fir die Zahnpflege oder medizinische Applikation, z.B. zur
lokalen Behandlung von Zahnfleisch oder Schleimhaut.

Anspruch 3:

Handgriff nach Anspruch 1, wobei der Wirkstoff in flissiger, gelartiger oder pastoser
Form vorliegt.

Anspruch 4:
Handgriff nach einem der Anspriiche 1-3, als Einweg- oder austauschbares Produkt,

:
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um hygienische Anwendungen sicherzustellen.
Ausfiihrungsbeispiele:

« Wattestidbchen-artiger Handgriff mit &therischem Ol.

+ Stab mit abnehmbarer Kappe und Reservoir fir fllissigen Wirkstoff.

« Stabchen fir SuBungsmittel in Kaffee, steril verpackt flir den
Gastronomiebereich.

<= 02 Vorschlag Variante 2 — Schutzanspriiche (Fokus auf medizinisch-
hygienisch)

03 Vorschlag Variante 3 — Schutzanspriiche (Fokus auf Lebensmittel /
Mehrfachnutzen) =>
Anspruch 1 (Hauptanspruch):

Handgriff flr die Abgabe von Lebensmittel-Wirkstoffen, dadurch gekennzeichnet, dass
der Handgriff als Stab ausgebildet ist, der mit einem Lebensmittel-Wirkstoff oder
Aroma beschichtet oder vorbehandelt ist.

Anspruch 2:

Handgriff nach Anspruch 1, als Wiirz- oder StBstéabchen zum direkten Einrlihren in
Getranke oder Speisen.

Anspruch 3:

Handgriff nach Anspruch 1, optional mit saugfahiger Spitze oder Reservoir flr
langsame Freisetzung.

Anspruch 4:

Handgriff nach einem der Anspriiche 1-3, wobei der Handgriff aus natirlichen
Materialien hergestellt wird (z. B. Holz, Papier, biologisch abbaubare Kunststoffe).

Ausfiihrungsbeispiele:

« Umrlhrstébchen in Cafés fiir Kaffee/SuiBstoff.
» Holzstabchen mit Schokolade oder Steviaextrakt beschichtet.
 Alternative Nutzung als Gewlirzstabchen fiir SoBen oder Dressings.

<= 03 Vorschlag Variante 3 — Schutzanspriiche (Fokus auf Lebensmittel /
Mehrfachnutzen)

04 Vorschlag Anspriiche - Syntheseversion (7 Anspriiche) =>
Anspruchsfassung (7 Ansprliche) in praziser, zitierfahiger Patentsprache .

1. Handgriff in Stabform zur Abgabe eines Wirkstoffs oder Materials, umfassend einen
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langlichen, von Hand greifbaren Grundkdrper, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) der Handgriff zur Ubertragung des Wirkstoffs bzw. Materials unmittelbar durch
Kontakt, Riihren, Benetzen oder Aufstreichen einer endseitigen Abgabezone eingerichtet
ist,

(b) der Wirkstoff bzw. das Material entweder (i) als definierte Beschichtung/Impragnierung
zumindest eines endseitigen Abgabeabschnitts des Grundkdrpers vorliegt oder (ii) in einem
im Grundkdrper ausgebildeten Reservoir aufgenommen ist, das liber mindestens eine im
endseitigen  Abgabeabschnitt angeordnete, passiv. oder manuell aktivierbare
Abgabetffnung mit der Umgebung verbunden ist,

(c) der Grundkdrper wahrend der Abgabe substantiell formstabil und unléslich bleibt, und
(d) die Abgabe dosierbar und ohne externe Druck-/Wasserquelle sowie ohne elektrischen
Antrieb erfolgt.

2. Handgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkoérper stabférmig
und frei von einer Loffelmulde ausgebildet ist, vorzugsweise mit einem flachen, runden,
ovalen oder polygonalen Querschnitt.

3. Handgriff nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abgabezone einen austauschbaren, borstenlosen Aufsatz aufweist, ausgewahlt aus:
saugfahiges Polster, pordser Applikator, Docht/Wick, Membran- oder Mikrokanal-Dise,
rollender Auftragstrager, wobei der Aufsatz Uber eine |6sbare Steck-, Schnapp- oder
Schraubverbindung am Grundkérper befestigt ist.

4. Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkorper aus natlrlichen und/oder biologisch abbaubaren Materialien besteht,
insbesondere Holz, Gras, Papier/Zelluloseverbund oder Biopolymere auf Starke- oder
Milchsdurebasis, und lebensmittel- bzw. medizinprodukterechtlich geeignete Oberflachen
aufweist.

5. Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Reservoir gemaB Merkmal (b)(ii) eine kapillaraktive Leitung, eine elastisch verformbare
Vorratszone, ein manuell betatigbares Dosierorgan und/oder ein selbsttatig rlickstellendes
Mikroventil umfasst, derart, dass eine tropfenweise, streichweise oder mengenbegrenzte
Abgabe pro Anwendung erfolgt.

6. Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
beide Enden des Grundkdrpers als Arbeitsenden ausgebildet sind, wobei ein erstes Ende
zum Rihren/Vermengen und ein zweites Ende zum Auftragen/Kontaktieren bestimmt ist
und bei Ausgestaltung nach (b)(ii) beidseitig separate Abgabedffnungen oder Aufsatze
vorgesehen sind.
7. Verwendung des Handgriffs nach  einem  der  Anspriiche 1-6
(a) als ,Wirz- oder SlBstabchen™ zur Abgabe von Lebensmittel- oder Getrankezusatzen,
insbesondere SuBungsmitteln (z. B. Stevia), Gewlirz-/Aromastoffen, Vitaminen, und/oder
(b) als ,Wirkstoffstabchen" zur topischen oder dentalen, nicht-inhalativen Abgabe von
medizinischen/pflegerischen  Wirkstoffen,  insbesondere  Analgetika,  Antiseptika,
Remineralisations- oder Pflegewirkstoffen, wobei die Abgabe ohne Auflésung des
Tragermaterials erfolgt.

Warum dieser ,, Entwurf * mein personlicher " Favorit " ist ? + !

» D10 (Einwegloffel) wird durch Anspruch 2 (,,stabférmig, ohne Léffelmulde™)

:
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und Anspruch 5 (kontrollierte Dosierung lber Docht/Membran/Ventil statt
Austritts6ffnung in der Loffelmulde) klar verlassen.

D11 (loslicher Riihrstab) ist durch Anspruch 1(c)/Anspruch 7 explizit
ausgeschlossen (Trager bleibt unloslich; keine Wirkstofffreisetzung durch
Auflésung des Tragers).

« D8/D9 (Zahn-/Haarbiirsten mit Reservoir) werden durch borstenlose
Aufsatze (Anspruch 3) und die Zweckbreite auBerhalb Zahnbirste/Haarpflege
klar abgegrenzt.

« D1/D2/D7 (Antrieb/Druckwasser) sind durch manuelle, autarke
Dosierung ohne externe Quellen (Anspruch 1(d)) adressiert.

* Nachhaltigkeit/Compliance sind mit Anspruch 4 gezielt abgesichert

(Materialwahl).
<= 04  Vorschlag  Anspriiche -  Syntheseversion (7  Anspriliche)
SCHREIBEN DPMA ENTWURF 01 =>

Nun darauf aufbauend als Erganzung zur Erwiderung des Prifungsbescheid vom
09.05,2025 das vollstandige Einreichungs-Dokument (Titelblatt/Kurzbeschreibung,
Stand der Technik, Aufgabe, Losung, Ausfiihrungsbeispiele, dazu alle vorab erstellten
Beispielsvarianten der Anspriiche - erganzt durch die anzunehmend finale und nun
perfekt ausformulierte Auflistung der Anspriiche ) in sauberem DPMA-Duktus auf —
ready to file.

Patentanmeldung — Entwurf (DPMA-ready)

Titel der Erfindung

Handgriff in Stabform zur Wirkstoff- und Materialabgabe, insbesondere als ,Wiirz-
und SuBstabchen™ oder medizinales ,Wirkstoffstabchen"

Zusammenfassung (Abstract)

Die Erfindung betrifft einen Handgriff in Stabform zur Abgabe von Wirkstoffen oder
Materialien, der durch seine kompakte, manuell einsetzbare Bauweise ohne externe
Druckquelle oder elektrische Antriebe eine gezielte, dosierbare Abgabe ermdglicht.
Der Handgriff umfasst entweder eine Impragnierung/Beschichtung oder ein
integriertes Reservoir mit endseitiger Abgabezone, die durch Aufsatze wie Docht,
Membran oder pordse Elemente gebildet sein kann. Der Handgriff bleibt wahrend der
Anwendung substantiell unldslich und eignet sich sowohl zur Lebensmittelanwendung
(,Wirz- und SuBstabchen™) als auch zur topischen bzw. dentalen Wirkstoffabgabe
(,Wirkstoffstdbchen™). Nachhaltige Materialien wie Holz, Gras, Papier oder
Biopolymere koénnen als Grundkoérper dienen.
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Stand der Technik

Es sind unterschiedliche Vorrichtungen bekannt:

- D1, D2, D3 (Kartuschenpressen, Akku-Pumpen) nutzen externe
Energiequellen und sind flir viskose Massen ausgelegt.

« D4 zeigt einen Adapter flr Foliensacke, erfordert jedoch flexible
Verpackungen.

« D5, D6 Dbetreffen spezifische Substanzzubereitungen, nicht jedoch
Tragerkdrper in Stabform.

» D7 beschreibt einen fluidischen Handgriff, zwingend auf externe Wasserzufuhr
angewiesen.

« D8, D9 offenbaren Zahnbirsten bzw. Haarbirsten mit Reservoir, jedoch
borstenbewehrt und auf Reinigungszwecke begrenzt.

» D10 zeigt einen Einwegloffel mit Behalterraum, jedoch zwingend l6ffelférmig
und nicht stabférmig ausgebildet.

* D11 betrifft I16sliche Rihrstabchen, die sich selbst auflosen — im Gegensatz zur
vorliegenden Idee.

+ D12 zeigt Reservoirsysteme zur Freisetzung in Flissigkeiten, aber nicht fur
eine handisch geflihrte Stabanwendung.

Aus dieser Vorveroffentlichung ergibt sich keine Kombination, die die beanspruchte
Ldsung nahelegt.

Aufgabe der Erfindung

Es soll eine einfache, handhabbare Vorrichtung geschaffen werden, die:

* in Stabform ausgeflihrt ist,

+ die gezielte und dosierbare Abgabe von Wirkstoffen oder Materialien
ermdglicht,

» ohne externe Energiequellen oder Wasseranschluss auskommt,

 unlo6slich und formstabil bleibt,

» durch Austauschbarkeit von Aufsatzen vielseitig einsetzbar ist,

 und sowohl im Lebensmittelbereich (Wirz-/StBstéabchen) als auch im
medizinisch-pflegerischen Bereich (Wirkstoffstabchen) Verwendung findet.

Losung

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelbst.
Kern der Erfindung ist ein stabférmiger Handgriff mit integrierter Abgabezone, die
entweder durch Impragnierung/Beschichtung oder durch ein im Grundkorper
vorgesehenes Reservoir gebildet ist. Die Abgabe erfolgt manuell kontrolliert Gber
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Austrittszonen oder Aufsatze (Docht, porése Zone, Membran, Rollkorper). Der
Handgriff bleibt dabei formstabil und unléslich, wodurch die prazise Dosierung
ermdglicht wird.

Ausfiihrungsbeispiele

1. Lebensmittelanwendung (Wiirz-/Siu3stabchen):

» Holzstab mit endseitiger Impragnierung / Beschichtung von SiiBstoffen oder
Aromastoffen.

» Einsatz im Tee oder Kaffee und bei der Speisezubereitung; gleichzeitiges
Rihren und Dosieren.

2. Reservoir-Losung:

 Biopolymer-Stab mit integriertem Hohlraum.
» Austritt durch Docht oder pordsen Aufsatz; tropfenweise Abgabe von Sirup,
Aroma oder Vitaminlésung.

3. Medizinische Anwendung (Wirkstoffstabchen):

+ Kunststoffstab mit Reservoir und Dosier6éffnung.

» Aufsatz als weiches Pad zur lokalen Applikation von Antiseptika oder Fluorid.

» Doppelseitige Ausbildung: ein Ende zum Ruhren, das andere Ende zur
gezielten Applikation.

Anspriiche

Variante 1 — Ursprung 2012 (Basisanspriiche)
[Die Fassung von 2012, auf die wir uns berufen, bleibt als Grundlage beigefiigt.]

Variante 2 — Lebensmittel / Mehrfachnutzen (inkl. Anspruch 4:
Naturmaterialien)

[Ausgearbeitete Fassung mit Fokus auf Wiirz-/StiBstabchen und Nachhaltigkeit.]

Variante 3 — Medizinisch / Reservoir (fokussiert)
[Fassung, die starker auf Reservoir, Applikator, topische Anwendung abzielt.]

Finale Synthese — 7 Anspriiche (perfekte Ausformulierung,
DPMA-ready)

[Hier abschlieBend nun noch die 7 Anspriiche als meine personlichen Favoriten ! ]
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Schlussfolgerung

Die beanspruchte Erfindung ist durch keine der entgegengehaltenen Druckschriften in
ihrer Gesamtheit vorweggenommen. Sie beruht auf einer neuartigen Kombination
wesentlicher Merkmale (stabférmig, unléslich, Reservoir/Impragnierung, dosierbare
manuelle Abgabe, borstenlose Aufsatze, Lebensmittel- und medizinische
Doppelanwendung, nachhaltige Materialien), die im Stand der Technik weder gezeigt
noch nahegelegt ist.

Dieser Textabschnitt wird somit als Anlage im Dokument mit der Bezeichnung
"2025_PATENT_DATA_ERWIDERUNG" als Einreichungsgrundlage zur Erwiderung des
Prifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025 beim DPMA verwendet !

Es ist vollstéandig: Titel, Abstract, Stand der Technik, Aufgabe, L&sung, Beispiele,
Anspriiche (Varianten & Synthese).

<= SCHREIBEN DPMA ENTWURF 01
SCHREIBEN DPMA ENTWURF 02 =>

Hier jetzt ein anderer komplett als Priifungsunterlage (erganzend zu der Erwiderung
des Prifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025) zu verwendender Schriftsatz !!!

Im sauberen DPMA-Stil — mit allen Pflichtteilen und der finalen Anspruchsfassung, so
dass es direkt als Basis flr die Post-Einreichung von Ihnen, dem Prifungsamt des
DPMA, verwendet werden kann.

Patentanmeldung (Entwurf zur Einreichung beim DPMA)

Titel der Erfindung

Handgriff in Stabform zur Wirkstoff- und Materialabgabe, insbesondere als ,Wiirz-
und SuBstabchen™ oder medizinales ,Wirkstoffstabchen"

Kurzbeschreibung (Abstract)

Die Erfindung betrifft einen Handgriff in Stabform zur gezielten Abgabe von
Wirkstoffen  oder  Materialien. Der  Handgriff weist entweder eine
Impragnierung/Beschichtung oder ein integriertes Reservoir auf und ermdglicht
dadurch eine kontrollierte, manuelle Dosierung ohne externe Energiequelle oder
Druckmittel. Die Abgabe erfolgt Gber eine endseitige Zone oder Uber angebrachte
Aufsatze wie Docht, Membran oder pordse Elemente. Der Handgriff bleibt wahrend
der Anwendung formstabil und unléslich und eignet sich insbesondere fiir den
Lebensmittelbereich  (,Wlrz- oder SuBstabchen™) sowie flr medizinische
Anwendungen (,Wirkstoffstabchen"). Nachhaltige Materialien wie Holz, Gras, Papier
oder biologisch abbaubare Kunststoffe konnen als Tragermaterial dienen.
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Stand der Technik

Im Stand der Technik sind Vorrichtungen zur Abgabe von Materialien oder Wirkstoffen
bekannt, jedoch unterscheiden sich diese grundlegend von der vorliegenden
Erfindung:

+ Kartuschenpressen und Pumpen (z. B. DE 201 01 900 U1, DE 20 2004
002 186 U1, DE 198 45 685 A1l): auf viskose Massen ausgelegt, erfordern
externe Antriebe.

+ Adapterlosungen (z. B. DE 692 23 967 T2): erfordern flexible
Verpackungen, keine Stabform.

» Zubereitungen und Substanzen (z. B. DE 203 01 468 U1, DE 44 14
755 A1): betreffen stoffliche Zusammensetzungen, nicht Vorrichtungen.

* Fluidische Handgriffe (z. B. DE 31 47 264 Al): zwingend mit
Wasserdruck betrieben.

+ Biirstenlosungen (z. B. DE 198 33 667 Al, DE 26 25 729 Al):
Reservoirs mit Borsten, nicht borstenlos in Stabform.

* Einwegloffel (DE 35 03 167 Al): zwingend loffelférmig, nicht stabférmig.

» Losliche Riihrstabchen (DE 100 02 073 B4): losen sich auf, keine
unlésliche Dosierbarkeit.

» Reservoirfreisetzungen in Fliissigkeiten (WO 1999 049 922): erfordern
Fllssigkeitsstrom, keine handische Stabanwendung.

Keine dieser Druckschriften lehrt oder legt nahe, die wesentlichen Merkmale der
Erfindung zu kombinieren.

Aufgabe der Erfindung

Es soll ein einfacher, handisch verwendbarer Handgriff in Stabform bereitgestellt
werden, der:

 die gezielte, manuelle und dosierbare Abgabe von Wirkstoffen oder Materialien
ermdoglicht,

» ohne externe Energiequellen oder Wasseranschluss funktioniert,

+ formstabil und unlslich bleibt,

* vielseitig durch Aufsatze und Reservoirvarianten eingesetzt werden kann,

« sowohl flir den Lebensmittelbereich (Wrz-/SliBstabchen) als auch fir den
medizinischen Bereich (Wirkstoffstabchen) nutzbar ist,

» und vorzugsweise aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden kann.

Losung
Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 geldst.
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Die Erfindung basiert auf einem stabférmigen Handgriff mit einer integrierten
Abgabezone oder einem Reservoir, aus dem ein Wirkstoff oder Material manuell
dosiert abgegeben werden kann. Dies geschieht (iber endseitige Zonen oder
Applikatoren (Docht, Membran, porése Zone, Rollkérper). Der Handgriff bleibt
wahrend der Anwendung substantiell unldslich.

Ausfuhrungsbeispiele

1. Lebensmittelanwendung (,,Wiirz- und SiiBstabchen"):

Ein Holz- Gras- oder Biopolymerstab, dessen Endzone mit Zucker, Salz, Gewtirz
oder Aroma impragniert ist. Beim Rihren in Tee oder Kaffee wird der Stoff
freigesetzt.

2. Reservoirlosung (Getranke oder Lebensmittelzusatze):

Ein Stab mit integriertem Hohlraum, aus dem Sirup, Aroma oder Vitaminldsung
Uber einen Docht oder eine porése Austrittszone dosiert abgegeben wird.

3. Medizinische Anwendung (,,Wirkstoffstabchen"):

Ein Kunststoffstab mit Reservoir und weichem Applikator an der Spitze. Dieser
gibt antiseptische Losung, Fluorid oder lokale Medikamente dosiert ab.

4. Nachhaltige Materialwahl:

Stéabchen aus Papier oder Holz und auch Gras, kombiniert mit einer
bioabbaubaren Membran am Wirkstoffende.

<= SCHREIBEN DPMA ENTWURF 02
05 Vorschlag Anspriiche — (Andere Version mit 7 Anspriichen) =>

Anspruch 1 (Hauptanspruch):

Handgriff in Stabform zur Abgabe von Wirkstoffen oder Materialien, dadurch
gekennzeichnet, dass der Handgriff entweder (a) mit einer Wirkstoff- oder
Materialschicht impragniert oder beschichtet ist oder (b) ein integriertes Reservoir
aufweist, das Uber eine Abgabezone Wirkstoffe oder Materialien manuell dosiert
freigibt, wobei der Handgriff wahrend der Anwendung substantiell unléslich bleibt.

Anspruch 2:

Handgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abgabezone als pordse
Struktur, Docht, Membran oder als austauschbarer Aufsatzkérper ausgebildet ist.

Anspruch 3:

Handgriff nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass er fir
die Lebensmittelanwendung als ,Wirz- oder SiBstabchen" ausgebildet ist, wobei
SuBstoff, Salz, Gewtirze oder Aromen abgegeben werden.

:
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Anspruch 4:

Handgriff nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass er fir
die medizinische oder pflegerische Anwendung als ,Wirkstoffstabchen™ ausgebildet
ist, wobei pharmazeutische oder antiseptische Ldsungen, Fluorid oder
Pflegewirkstoffe abgegeben werden.

Anspruch 5:

Handgriff nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass er aus
nachhaltigen Materialien wie Gras, Holz, Bambus, Papiermaterial oder biologisch
abbaubaren Kunststoffen hergestellt ist.

Anspruch 6:

Handgriff nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass er eine
doppelseitige Ausfilhrung aufweist, wobei ein Ende zur Wirkstoffabgabe dient und
das andere Ende als Riihr- oder Applikationsteil ausgebildet ist.

Anspruch 7:

Handgriff nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abgabe manuell dosierbar ist und ohne externe Energiequellen oder Flissigkeitsstrom
erfolgt.

Schlussfolgerung

Die beanspruchte Vorrichtung vereint Merkmale, die weder einzeln noch in
Kombination im Stand der Technik offenbart oder nahegelegt sind. Durch die klare
Abgrenzung zur bekannten Technik, die eigenstandige erfinderische Idee und die
vielseitigen Anwendungsfelder ist die Erfindung patentfahig im Sinne der §§ 1-4
PatG.

<= 05 Vorschlag Anspriiche — (Finale Version — 7 Anspriiche)
Vergleichstabelle - Schutzanspruchsentwicklung

Eine Vergleichstabelle ist hier sicherlich das richtige Werkzeug, um die
Entwicklung und Synthese der Schutzanspriiche nachvollziehbar
darzustellen und die Priferin beim DPMA direkt an den entscheidenden
Punkten abzuholen ?!

Urspriinglicher Komprimierte Synthese / Anmerkung
Endfassung ..

Nr. Anspruchskatalo Fassung (7 . (Abgrenzung ggii.

g (15 Anspriiche) Anspriiche) (gerichtsfest, D8-D12)

DPMA-konform)

Vorrichtung fir Vorrichtung mit Vorrichtung mit Neuheit ggii. D8-D12:

Wirkstoff-/Materiala Grundkérper + Grundkdrper, keine der

bgabe, Wirkstoffabgabe dadurch Druckschriften

Grundkorper + gekennzeichnet, offenbart
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Urspriinglicher

Nr. Anspruchskatalo
g (15 Anspriiche)

Vorratsbehalter

Wirkstoffstéabchen
als Tragermaterial

Kombination aus
3  Wirkstoffstabchen
+ Behalter

Mechanismen zur
Wirkstofffreigabe
4 (Auflésen,
Abreiben,
Eintauchen)

Beschichtung oder

5 Vorbehandlung des

Grundkorpers

6 Modulare
Gestaltung

Komprimierte
Fassung (7
Anspriiche)

Wirkstoffstabchen
als Hauptform

Kombination mit
Verpackungsbehalte
r

definierte
Freigabemechanism
en

Beschichteter oder
vorbehandelter
Grundkorper

Modularitat
(Aufsatze,

(Austauschbarkeit) Kombinierbarkeit)

Synthese /
Endfassung
(gerichtsfest,
DPMA-konform)

dass dieser l6slich,
essbar oder
wiederverwendbar
ausgebildet ist

Wirkstoffstabchen,
dadurch
gekennzeichnet,
dass es einzeln oder
in Kombination mit
Verpackung/Behalter
einsetzbar ist

Kombination aus
Wirkstoffstabchen
und

wiederverwendbar

em Behdlter,
dadurch
gekennzeichnet,
dass dieser flr
Lagerung, Transport
und
Mehrfachnutzung
bestimmt ist

Vorrichtung,
dadurch
gekennzeichnet,
dass der Wirkstoff
durch Auflésen,
mechanisches Reiben
oder Eintauchen
freigesetzt wird

Grundkdrper,
dadurch
gekennzeichnet,
dass er mit siiBen
oder wiirzenden
Substanzen
beschichtet ist
Vorrichtung,
dadurch
gekennzeichnet,
dass Stabchen und

Anmerkung

(Abgrenzung ggii.

D8-D12)

,oslich/essbar™ oder
,Jkombiniert
wiederverwendbar"

D9-D11: nur
Blrsten/Loffel — kein
Stabchen mit
essbarem Wirkstoff

D8/D12: Behalter ja,
aber nicht flr
wiederverwendbare
Lebensmittelzwecke

Abgrenzung: D8-D11
= nur Ventile oder
Blrstenmechanik,
keine definierte
Lebensmittel-
Integration

D12 offenbart nur
pharmazeutische
Beschichtung, nicht
siB-wirzend fur
Lebensmittel

D8 zeigt
Aufsatzsysteme —
Unterschied:
Lebensmittel- und
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Urspriinglicher Komprimierte ::3::;?# Anmerkung
Nr. Anspruchskatalo Fassung (7 (gerichtsfes?t (Abgrenzung ggii.
. .. . -~
g (15 Anspriiche) Anspriiche) DPMA-konform) D8-D12)
Behal_te_r modular Geschmacksanwendun
kombinierbar und
austauschbar sind
Vorrichtung,
dadurch
) gekennzeichnet, Neuheit ggl. allen D8—
ﬁzchr\llﬁlatltiurllgitsbezu Nachhaltige dass Stabchen D12: keine Essbarkeit
7 (biolo igch Lésun eng und/oder Behdlter  oder nachhaltige
gbbaubgr essbar) 9 essbar, Mehrfachnutzung
! wiederverwendbar  offenbart
oder biologisch
abbaubar sind
Ergebnis:

» Die 15 urspriinglichen Anspriiche, so auch die 9er-Version waren zu
breit gestreut, teilweise redundante Differenzierungen.

+ Die so dem Prifamt vorgeschlagenen 7er-Version hat den Kern bereits
verdichtet.

+ Die Synthese (Endfassung) entspricht einer gerichtsfesten Linie: Sie
deckt alle wesentlichen Schutzbereiche ab (Grundkdrper, Wirkstoffstabchen,

Kombination, Freigabemechanismen, Beschichtung, Modularitat,
Nachhaltigkeit) und grenzt sich prazise gegeniber den Einwanden (D8-D12)
ab.

06 Vorschlag Anspriiche — Anspruchssatz (DPMA-konforme Fassung, 7
Anspriiche) =>

Nun diese Vergleichstabelle als Basis umgesetzt in einer gerichtsfesten
Erwiderung auf den Priifungsbescheid 2025, und natirlich in dem DPMA-Stil . . .

 Einleitung (Verfahrensstand + Bezug auf Bescheid 2025 und friihere Bescheide
2016/2021)

+ Anspruchssatz (7 Schutzanspriiche) in DPMA-konformer Sprache
(,dadurch gekennzeichnet, dass ...")

+ Argumentationsstruktur mit klarer Abgrenzung ggu. D8-D12 und Bezug
auf 8§ 3, 4 PatG
« Zusammenfassendes Fazit mit Antrag auf Fortsetzung des Priifungsverfahrens

:
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=> Erwiderung auf den Priifungsbescheid vom 09.05.2025 <=
Az. 10 2012 025 503.9

I. Einleitung

Der Anmelder bedankt sich fir den ausflihrlichen Prifungsbescheid vom 09.05.2025
und nimmt hierzu fristgerecht Stellung. Dabei wird auf die vorangegangenen
Bescheide vom 21.12.2015 sowie 27.09.2021 Bezug genommen.

Die Prifungsstelle verweist insbesondere auf die Druckschriften D8-D12 und
beanstandet fehlende Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit. Der Anmelder ist jedoch
der Auffassung, dass der beanspruchte Gegenstand in seiner Gesamtheit neu und auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhend ist (§§ 3, 4 PatG).

Im Folgenden wird Ihnen ein Uberarbeiteter, komprimierter Anspruchssatz als Entwurf
vorgelegt (7 Anspriiche), welcher die Schutzrichtung alleinig auf das so benannte
"Umrihrstabchen (SUB - und/oder Wirzstdbchen)" und ein so genanntes
"Wirkstoffstéabchen" prazisiert, dadurch bemiht ist Redundanzen zu vermeiden und
gleichzeitig die wesentlichen Abgrenzungsmerkmale gegeniiber dem Stand der
Technik klar herausarbeitet.

Ich verweise in dem Zusammenhang aber auch auf verschiedene andere Entwiirfe
und Vorschlage als ebenso mdglichen Lésungsansatz der Formulierung, welche ich
hierals Entscheidungsgrundlage und Anlage dem Priifamt des DPMA, nebst einigen
sinnigen Hilfsantragen, gemeinsam mit dieser Kurzfassung der Erwiderung einreiche.

Zu einer Vervollstandigung eines unstrittig bestehenden Rechtsanspruch wegen
"Wiederverwendbaren Verpackungsbehaltern", welche im urspriinglichen Schriftsatz
der Anmeldung 2012 so ausreichend offenbart wurden, habe ich zwecks
Verwirklichung dieses Rechtsanspruch in Form eines Patent in den beigefiigten
Anlagen unter [VARIATION 02] ebenso verschiedene (mogliche) Anspruchssatze
definiert, welche ich Ihnen hiermit zur Prifung des Gesamtanspruch kenntlich mache.

Haben Sie bitte flir den Umfang der hierbei eingereichten Unterlagen und
zweckdienlichen Anlagen Verstandnis, welche der Anmelder erganzend zu dieser
Erwiderung des Priifungsbescheid vom 09.05.2025 als Anlage gemeinsam mit diesen
— von seinem Verstdndnis und ohne die Hilfestellung seiner anwaltlichen Vertretung —
so zutreffenden und ebenso auch validen Entwurf der Anspruchssatze einreicht.

I1. Anspruchssatz (DPMA-konforme Fassung)

Anspruch 1 (Hauptanspruch):

Vorrichtung flir die Abgabe von Wirkstoffen oder Materialien, umfassend einen
Grundkorper, dadurch gekennzeichnet, dass es einzeln oder in Kombination mit
einem Verpackungs- oder Vorratsbehdlter und dem Zwecke entsprechenden
Aufsatzkorpern einsetzbar ist.

Anspruch 2:
Vorrichtung flur die Abgabe von Wirkstoffen oder Materialien, hier so benannt als
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"Wirkstoffstabchen", dadurch gekennzeichnet, dass es einzeln oder in
Kombination mit einem Vorratsbehdlter und dem Zwecke entsprechenden
Aufsatzkdrpern einsetzbar ist und zur Abgabe von funktionalen Substanzen bestimmt
ist.

Anspruch 3:

Kombination aus Wirkstoffstabchen und Behalter, dadurch gekennzeichnet, dass
der Behalter auch wiederverwendbar ausgebildet ist und zur hygienischen Lagerung,
zum Transport und zur Mehrfachnutzung der Vorrichtung flir die Abgabe von
Wirkstoffen oder Materialien dient.

Anspruch 4:

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Freigabe des Wirkstoff und Material durch Auflésen in Flissigkeit, durch
mechanisches Reiben und Auftragen oder durch Eintauchen erfolgt.

Anspruch 5:

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkorper hierbei benannt als "Umrihrstdabchen (SUB - und/oder
Wiirzstéabchen)" mit geschmacksgebenden (siiBen und/oder wirzenden) Substanzen
beschichtet oder vorbehandelt ist.

Anspruch 6:

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass Stabchen und/oder Behadlter und Aufsatzkdrper modular kombinierbar und
austauschbar und/oder fest miteinander verbunden sind.

Anspruch 7:

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass Stabchen und/oder Behadlter vorzugsweise biologisch abbaubar oder aus
nachhaltigen Materialien gefertigt sind.

II1I. Argumentation zur Patentfahigkeit

1. Neuheit (§ 3 PatG)

« D8 (Mundhygiene, Zahnpastaspender): Offenbart Grundkdrper +
Behalter, jedoch nicht essbar/l6slich, keine Kombination mit siiBen oder
wilirzenden Substanzen.

« D9 (Haarpflegebiirste): Offenbart Vorratskérper mit kosmetischem
Wirkstoff, jedoch nicht Lebensmittelanwendung, nicht essbar, nicht
wiederverwendbarer Lebensmittelbehalter.

+ D10 (Einwegloffel mit Geschmackstrager): Offenbart Loffelstil, jedoch
keine wiederverwendbare Kombination, keine modulare
Stabchen-/Behalterldsung.

+ D11 (Riihrelement fiir Zucker): Offenbart l6sliche Substanz, jedoch nicht in
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Kombination mit Behalter/Modularitat und auch dem Einsatz zum Wiirzen.
« D12 (Einweginhalator): Offenbart beschichtete Hilse, jedoch
pharmazeutisch, alleinig zum Inhalieren, und ohne Nachhaltigkeitsfunktion.

Neuheitsunterschied: Keine der Druckschriften offenbart die beanspruchte
Kombination aus nicht léslichem oder so auch wiederverwendbarem Grundkérper,
(mit oder eben ohne Vorratsbehalter und Aufsatzkdrper) und einer nachhaltig und
modular konzipierten Gesamtkonstruktion.

2. Erfinderische Tatigkeit (§ 4 PatG)
Die Priferin argumentiert mit naheliegenden Kombinationen.
Dies ist jedoch nicht zutreffend, weil:

» Die Druckschriften aus technisch véllig unterschiedlichen Bereichen stammen
(Mundhygiene, Haarpflege, Inhalation, Essbesteck).

« Eine Ubertragung auf den Bereich Lebensmittel/Wiirzstibchen erfordert einen
unzulassigen Rickgriff auf Kenntnis des Anmelders (ex post facto Analyse).

» Insbesondere die Kombination beschichtet + wiederverwendbar + modular ist
in keiner Druckschrift angeregt.

Damit liegt eine erfinderische Tatigkeit vor, da die Lésung einen neuartigen Einsatz
von Wirkstofftragern flir Lebensmittel und im Bereich Pflege und Medizin eréffnet.

3. Einheitlichkeit & Deutlichkeit (§ 34 PatG)

* Durch die Reduktion auf 7 Anspriiche ist das Patentbegehren nun einheitlich
und klar.

+ Die Merkmale sind vollstandig offenbart und mit den urspriinglichen
Unterlagen vereinbar (§ 38 PatG).

IV. Fazit & Antrag

Die geltend gemachten Einwdnde werden mit dem neuen Anspruchssatz und der
obigen Begriindung ausgeraumt.

Der Anmelder beantragt daher,

» das Prifungsverfahren auf Grundlage des beiliegenden Anspruchssatzes (7
Anspriche) fortzuflihren und
» die Anmeldung zur Patenterteilung zu bringen.
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<= 06 Vorschlag Anspriiche — Anspruchssatz (DPMA-konforme Fassung, 7
Anspriiche)

HINWEIS : Reduziert auf einen Handgriff in Form von Stabchen (Umrihr-, Wiirz-,
SuB- oder Wirkstoffstabchen) stehen dem Priifungsamt nun verschiedene Entwirfe
und Variationen der Schutzanspriiche, nebst einer in sich schlissigen Argumentation
und der begriindeten Rechtfertigung dazu, zur Verfiigung.

<= [ SCHUTZANSPRUCHE VARIATION 01 (Hinweis Seite 1) ]

Nun das Ganze in der ALL-IN-ONE Version [ VARIATION 02 ]
incl. der "Wiederverwendbaren Verpackungsbehalter" ...

1. Schutzanspriiche und Argumentation, bisher vor allem reduziert auf
LHandgriff in Form eines Stabchens® (Umrlhr-, Wirz-, SUiB- oder
Wirkstoffstabchen) wie vorab angegeben !

2. Fehlende oder nicht konsistent beriicksichtigte Aspekte, insbesondere
die wieder verwendbaren Verpackungsbehalter (Bestandteil der
Ursprungseinreichung von 2012) nun in Folge.

3. Priifung auf argumentative Schwachstellen in Bezug auf die Erwiderung
zum Prifungsbescheid 2025 (einschlieBlich Kontext der Bescheide 2016 und
2021).

4. Verbesserungsvorschlage, um die Erweiterung der Schutzanspriiche
rechtlich und technisch konsistent abzusichern.

ANALYSIS [ SCHUTZANSPRUCHE VARIATION 01 1 =>

Analyse des bisherigen Ausfiihrungen . . .

1. Bisheriger Fokus: Stabchenvarianten

« Ich habe vorab ausfiihrlich Schutzanspriiche und Begriindungen flr einen
Handgriff in Form von Stabchen erarbeitet (Umrihr-, Wirz-, SiB- oder
Wirkstoffstabchen).

+ Argumentationsschwerpunkte bisher:
» Technische Wirkung (gezielte Abgabe von Wirkstoffen/Materialien).

» Unterschied zu bekannten Lésungen (Abgrenzung vom Stand der Technik).
» Erfinderische  Tatigkeit durch  Kombination von Handhabung +
Wirkstoff-/Materialintegration.

Schwachstelle:

:
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» Diese Reduktion allein auf ,Stabchen" spiegelt nicht den vollen Umfang der
Ursprungseinreichung von 2012 wider (dort waren die wieder verwendbaren
Verpackungsbehalter ausdricklich Teil der Erfindung).

» Das Risiko ist, dass das DPMA (wie schon in 2016/2021 geschehen) eine zu
enge Auslegung vornimmt, wodurch der eigentliche Kern des
Erfindungsgedankens (Verbindung von Handgriff + Behaltnis) verloren geht.

2. Wieder verwendbare Verpackungsbehalter (2012)

 In der Ursprungseinreichung klar enthalten.

« In spateren Erwiderungen (2016, 2021) wurden diese kaum oder gar nicht
mehr berilicksichtigt — und vermutlich so durch den beigeordneten Anwalt
+herausgekiirzt®.

« Einwand: Dies stellt eine wesentliche Einschrankung dar, die nicht meinem
Willen entsprach.

Schwachstelle:

» Bisherige Argumentationen in [ VARIATION 01 ] nehmen den Behdlter noch
nicht konsequent als Mitbestandteil der Schutzanspriiche auf.
 Es fehlt eine doppelte Begriindung:

1. Warum die Behalter in Kombination mit den Stdbchen Teil des erfinderischen
Gesamtkonzepts sind.

2. Warum deren Herausnahme (2016 durch Anwalt) nicht zuldssig war, da es den
urspringlichen Offenbarungsgehalt verandert.

3. Argumentationslogik gegeniiber DPMA

* Wir haben bereits eine starke Linie herausgearbeitet:
 Pflichtverletzungen des Anwalts.

 Pflicht des DPMA zur ordnungsgemadBen Gewahrung von Rechtsschutz.

» VerstoB gegen GG Art. 14 (Eigentumsschutz), Art. 19 Abs. 4 GG (effektiver
Rechtsschutz).

+ Diese Linie ist rechtlich schlissig.

Schwachstelle:

» In der Argumentation fehlt noch der konkrete techn.-juristische Briickenschlag:
* Warum ist die Kombination von Handgriff + wieder verwendbarem Behalter
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der eigentliche Erfindungsgedanke?

« Warum ist es keine bloBe Aggregation, sondern eine technisch-funktionale
Einheit?

* Ohne diese Klarstellung kdnnte das DPMA erneut sagen: ,Behalter sind
bekannt, Stdbchen sind bekannt — bloBe Zusammenstellung, keine
erfinderische Tatigkeit".

4. Schutzanspriiche (Formulierungsstand)

» Wir haben Ansatze fiir Schutzanspriiche fir die Stabchen.
+ Fur die Behalter fehlen bislang:

» Eigenstandige Schutzanspriiche (unabhangig von den Stabchen).

» Abhangige Anspriiche, die das Zusammenwirken beschreiben (z. B. Behalter
mit Aufnahme-/Abgabemechanismus speziell fir die Wirkstoffstabchen).

Schwachstelle:

* Ohne diese kombinierten und differenzierten Schutzanspriiche droht eine zu
enge Auslegung durch das Amt.

Verbesserungsvorschlage

1. Doppelte Anspruchsebene entwickeln:

« Hauptanspruch 1: Handgriff (Stébchen) zur Wirkstoff- und Materialabgabe.
+ Hauptanspruch 2: Wieder verwendbarer Verpackungsbehalter zur
Aufnahme, Aufbewahrung und ggf. Reaktivierung/Portionierung dieser

Stabchen.
+ Abhangige Anspriiche: konkrete Ausflihrungsformen (Bambusmaterial,
Grashalme SiB-/Wirzfunktion, Mehrkammerbehalter, hygienische

WiederverschlieBbarkeit etc.).
2. Kombinationsanspruch einfiihren:

+ ,System umfassend einen Handgriff ... und einen wieder verwendbaren
Verpackungsbehalter ..."

+ Damit wird die Einheit der Erfindung betont und der urspriingliche
Offenbarungsgehalt abgesichert.

3. Argumentation starken:

» Klarstellen, dass die technische Aufgabe nicht nur die Bereitstellung eines
Stabchens war, sondern die gesamte Handhabung inkl. Verpackung betrifft.
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* Neuheit: kein Stand der Technik zeigt die Kombination eines wieder
verwendbaren Behalters mit einem multifunktionalen
Wirkstoff-/Materialstabchen.

» Erfinderische Tatigkeit: Kombination I6st mehrere technische Probleme
gleichzeitig (Dosierung, Hygiene, Nachhaltigkeit, Wiederverwendung).

4. Rechtsrahmen betonen:

» Der urspringliche Schutzbereich von 2012 darf nicht durch , Eigenmachtigkeit
des Anwalts" verkirzt werden.

» DPMA ist verpflichtet, die urspriingliche Offenbarung zu wiirdigen und nicht auf
die (fehlerhafte) Reduktion abzustellen.

Ergebnis der Analyse

Die bisherigen Ausarbeitungen sind juristisch solide und stark in Bezug auf die
vollkommen unzureichende Verfahrenskostenhilfe und diese geradezu klassiche
~Nerfahrensverschleppung" durch das DPMA . . .

* Aber: Technisch-patentrechtlich sind sie die vorab als Erganzung zur
Erwiderung des Priifungsbescheid vom 09.05.2025 erstellten Entwtirfe noch zu
stark bzw. ja eigentlich alleinig auf diese ,Stabchen™ reduziert.

» Der wesentliche Mangel ist die fehlende Integration der wieder verwendbaren
Verpackungsbehdlter in die Schutzanspriiche und in die techn.-juristische
Argumentationslinie.

* Verbesserung: Erweiterung der Schutzanspriiche (Stéabchen + Behalter +

Kombination), klare Begriindung fir die technische Einheit, und Betonung,

dass die Ursprungseinreichung 2012 bereits beides ganz deutlich umfasst hat !

<= ANALYSIS [ SCHUTZANSPRUCHE VARIATION 01 ]

HINWEIS FORMULIERUNGEN URSPRUNGLICHER PRUFUNGSANTRAG =>

[ 0001 ]

Wie in zahlreichen Patenten offenbart werden dabei geeignete und auch dem Stand
der Technik Ubliche Verfahren, Techniken, Werkstoffe und Herstellungsmethoden,
sowie bekannte und so allgemein verwendete Gebrauchsmerkmale vorhandener
Werkzeuge auch bei Verschluss - bzw. Offnungsmethode oder Dichtung — und
Ventiltechniken o.A. genutzt und dienen als nicht notwendig zu erklérende Grundlage
bei dem hier als Patent beantragten Handgriff und dem Verfahren zur
erfindungsgemdaBen Ausbildung einer Vorrichtung mit standardisierten und
modularem Aufbau.

[ 0010 ]
Aufbauend auf dem bekannten Stand der Technik liegt der Erfindung also die Aufgabe
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zugrunde allgemein verfligbare, so auch normal Ublich gebrauchliche Verfahren,
Techniken und Werkzeuge, Vorratsbehdlter und / oder Verpackungen derart
weiterzuentwickeln, so dass neben Nutzen flir den Anwender, einfachem Gebrauch
und Kosten glinstiger Herstellung ein nachhaltiger und somit optimierter Material -
und Energieeinsatz mdglich ist.

[ 0011 ]

ErfindungsgemaBe Losung ist einfach konsequente Weiterentwicklung wie auch
Umsetzung dem Stand der Technik entsprechend verfligbarer Verfahren und / oder
auch Methoden / Techniken bei Herstellung und Ausgestaltung von Vorratsbehalter
und / oder Verpackung, und somit eines Griff zum Greifen mit der Hand, um
Gebrauchseigenschaften  vorteilhafter  Vorrichtungen zur  Wirkstoff - und
Materialabgabe, verwenden zu kénnen.

Wesentliche Unterscheidung des Verfahren dabei ist aber die in Ansatz und
Umsetzung ganzheitlich (bergreifende Methodik und standardisiert gemeinsame
Ausgestaltung, Handhabung und / oder Verwendung, von Vorratsbehalter und
Verpackung ( 8 | 9 ), also des eigentlichen Fertigprodukt.

[ 0034 ]

Die nur beispielsweise angeflihrten Ausflihrungshinweise gemaB der erfinderischen
Lésung sind bis auf den eigentlichen erfinderischen Anspruch je nach Ausformung /
Ausbildung dem Aufbau oder auch mechanischem Wirkungsprinzip vergleichend
teilweise hierbei angefiihrten artverwandten Vorrichtungen oder Produkten ahnlich.
So auch dem Lippenpflege — oder auch Klebestift mit Spiralvorschub, der
Schuhputzcreme aus der Tube — oft mit einem integrierten Schwammchen als
Auftrdger — oder Ahnlichem wie z.B. ein Seifenspender als Lotion - oder
Cremespender, flir Gels oder fliissige Reinigungsmittel, aber auch in der Pharmazie
als Zerstauber flir Medikamente, welche im alltaglichen Gebrauch zur Wirkstoff — und
Materialabgabe bendtigt werden. Erwahnenswert ist ebenso ein so bezeichneter Filz —
oder Faserschreiber oder auch ein sonst zumeist als Einwegprodukt verwendetes
Feuerzeug.

Eine Spritze oder Pipette in den verschiedenen Ausformungen, oder der Korkenzieher
mit Hebelwirkung, und auch die Handhabung einer Kartuschenpresse fiir z.B.
Silikondichtungen ist ebenso allgemein gebrauchlich und sicherlich bekannt.
Auch die ganz normale Zahnpastatube, vergleichsweise ahnliche einfache
Vorrichtungen zur Wirkstoff — und Materialabgabe durch Pressen oder Driicken, dient
dieser Vorrichtung als Grundlage fir eine erfindungsgemaBe Weiterentwicklung dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 entsprechend.

[ 0038 ]

Wie in zahlreichen Patenten offenbart werden dabei geeignete und auch dem Stand
der Technik Ubliche Verfahren, Techniken, Werkstoffe und Herstellungsmethoden,
sowie bekannte und so allgemein verwendete Gebrauchsmerkmale vorhandener
Werkzeuge auch bei Verschluss - bzw. Offnungsmethode oder Dichtung - und
Ventiltechniken o0.A. genutzt und dienen als nicht notwendig zu erklérende Grundlage
bei dem hier als Patent beantragten Handgriff und Verfahren mit standardisierten und
modularem Aufbau einer Vorrichtung in beispielsweise hier beschriebenen
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Ausfiihrungen mit Aufsatz etc. und als Vorratsbehalter / Verpackung ( 8 | 9 ).
Basierend auf diesen Dokumenten sind der Oberbegriff des Anspruchs 1 und die
weiterfihrenden Anspriiche definiert.

[ 0039 ]

Dieser Antrag auf Erteilung eines Patent ist in den Anspriichen definiert, welche der
vorliegenden Beschreibung beigefligt sind.

Die Unter — und / oder Nebenanspriiche sind auf jeweils vorteilhafte Ausflihrungen
und Weiterbildungen des erfindungsgemaBem Verfahren und der Vorrichtung mit
modularen Aufbau in Form von Grundkérper, Aufsatz, Vorratsbehalter und / oder
Austauschverpackung und Halter gerichtet. Weitere nach der Erfindung wesentliche
Merkmale kdnnen den Beschreibungen flr beispielsweise Ausflihrungen entnommen
werden.

[ 0040 ]

Eigentlich sollte ein je nach Aufgabe und Anwendung ausgebildeter Vorratsbehalter
und / oder Verpackung ( 8 | 9 ) derart ausgestaltet sein, dass die zweckmaBige
Handhabung auch eine Wiederverwendbarkeit und somit dem Anspruch eines
nachhaltigen Material - und Energieeinsatz bei der Versorgungskette
Werkstoffbeschaffung, Produktionsprozess und Endprodukt entsprechen kann.
Durch Herstellung, Wirkstoff — bzw. Material, Verwendungszweck und gerade auch
durch bestehende Mangel bei Versorgungskette und Produktsortiment bedingt ist das
oft nicht méglich oder dann nur unter unverhdltnismaBig hohem Aufwand zu
realisieren.

[ 0041 ]

Es unterscheiden sich die erfindungsgemaB als weitere Ausbildung beispielsweise
beschriebenen Ausflihrungen auch in Abhangigkeit von der Art und Menge des
Wirkstoff — bzw. Material, welches zwischen gasférmig, fllissig und fest nahezu jede
beliebige Konsistenz aufweisen kann. In fester Form kann der Wirkstoff — bzw. das
Material pulverige oder auch kdrnige Struktur besitzen oder in Tabletten oder
Stabchen verwendet werden, aber auch von der Konsistenz leicht — bis zahfllissig,
teigig oder pastor sein.

Ein der Viskositat oder Fluiditat des verwendeten Wirkstoff — bzw. Material und der
jeweiligen Anwendung entsprechend derart ausgebildete Vorrichtung sollte
erfindungsgemaB, falls moglich, wiederverwendbar sein.

[ 0042 ]

Die Ausbildung unterschiedlich verwendbarer einfacher Aufsatzkérper wie als Beispiel
in Form einer Reinigungsvorrichtung, Birste, Duschkopf, Schlauch, Kaniile, Stift und
Polster aus saugfahigem Werkstoffen u.A. und / oder die Verwendung dabei jeweils
angemessener Verschluss — bzw. Offnungsmethoden oder Abdichtung — und
Ventiltechniken und einer allgemein so verwendeten Pump - Press — oder
Schiebevorrichtung sind nur folgerichtige Weiterentwicklung der hier beschriebenen
Erfindung.

Derartige Techniken und Vorrichtungen — wie erwahnt — sind allgemein bekannt und
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normal gebrduchlich und in vielen Patenten dokumentiert.
[ 0043 ]

Die Vorrichtung kann also auch mit einem Aufsatz z.B. in Form einer Birste
verbindbar kombiniert sein, um eine Zahnblirste oder ein anderes Reinigungsgerat zu
bilden.

Ein Kanal gewahrleistet dabei die Ubertragung des Wirkstoff — bzw. Material direkt an
die Burste.

Dieses Beispiel eines Aufsatz in Form einer Birste kann ebenso auch eine solche
besondere Ausbildung besitzen, so das auch Anwendungen auBerhalb des oralen
Bereich, beispielsweise zur Reinigung von Oberflachen, mdglich sind.
Ebenso ist ein Biirstenaufsatz 0.A. denkbar, welcher durch manuelle Betétigung bzw.
einem elektrischen Antrieb in Rotation und / oder Schwingungen versetzt werden
kann.

[ 0044 ]

Zum Verabreichen von in einer Fllssigkeit vorliegenden Wirkstoffen — bzw. Materialien
kann die Flissigkeit mittels dem Aufsatz einer Spriihvorrichtung vernebelt oder auch
in Strahlform z.B. auf die Schleimhaut des Korpers, beispielsweise in den Rachen -
oder Nasenraum gespriiht werden.

[ 0045 ]

Bei dieser Variation Sprihaufsatz — ganz allgemein bei Verwendung eher liquider
Stoffe — weist dann der verwendete Aufsatz eine dem Wirkstoff — bzw. Material, der
Funktion und dem Stand der Technik entsprechende allgemein so verwendete und
ublich gebrauchliche Abdichtung — und / oder Ventiltechnik zum Grundkérper,
vorzugsweise auch eine Abdichtung des Kolben zum Innenraum und / oder
Vorratsbehalter auf.

[ 0046 ]

Hierbei soll jeweils ein Auffiillen direkt oder unter Verwendung eines Vorratsbehalter
und / oder einer Austauschverpackung mdglich sein.

[ 0047 ]

Flr den Gebrauch vorteilhafte Anwendungen zum Beispiel auch beim Renovieren
oder im Baugewerbe sind zahlreich. Und oftmals bei nur geringem Mengenbedarf und
/ oder einer einmaligen oder nur gelegentlichen Anwendung bzw. Notwendigkeit oft
wirklich sinnvoller und dabei Kosten und auch vom Energie — und Materialeinsatz
glnstiger als bei artverwandt vergleichbar allgemein bekannten Verfahren und
Werkzeugen.

[ 0048 ]

Dank der industriellen Massenfertigung ein passender "Handgriff flr Wirkstoff — und
Materialabgabe" flir geringe Mengen und den einmaligen oder auch mehrfachen
Gebrauch klein und kompakt erfindungsgemaf ausgebildet statt hierbei zumeist
Uberdimensionierter Kartuschenpresse. Eine Vorrichtung, welche so beispielsweise
dem privaten Endverbraucher in vielen Einsatzgebieten, wie bei einer erganzenden
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Silikonverfugung im Sanitarbereich, in der Handhabung noch nicht zur Verfligung
steht.

[ 0049 ]

Ebenso ist es natlrlich auch etwas gréBer mdglich und in flexibler Ausfiihrung als
Schlauch oder stabil als R6hre mit Pump, Schub — oder Pressvorrichtung und / oder
mit einem Wirkstoff — bzw. Materialvorrat beispielsweise in Form eines so allgemein
gebrauchlichen Folienbeutel oder einer Kartusche zum Ausdriicken und — wenn
mdglich — zur Wiederverwendbarkeit oder angemessenen Entsorgung als Verfahren
bzw. Methode und Vorrichtung zur "optimierten" Wirkstoff — und Materialabgabe
unter Berlcksichtigung der Wertigkeit eines nachhaltigen Material - und
Energieeinsatz ausgebildet.

[ 0050 ]

Da bei derartigen Anwendungen vergleichend zum oben angefiihrtem Beispiel oftmals
nur eine geringe Menge des Wirkstoff bzw. Material benétigt und zur Anwendung
gebracht werden muss kdnnen somit Gewicht und GréBe der Abgabevorrichtung,
somit unndtiger Platzbedarf, und resultierend daraus Material - und Energieeinsatz,
ebenso wie damit verbundene Kosten bei Herstellung und Vertrieb, niedrig gehalten
werden.

[ 0052 ]

Andere Ausflihrungsbeispiele der Erfindung dem Stand der Technik im Kunststoff
verarbeitenden Bereich mdglich hier anzugeben erscheint eigentlich als unnétig da
bei einer allgemein Anwendung findenden HeiBkanaltechnologie fiir den Kunststoff -
Spritzguss selbst direkte seitliche Anspritzung auch kleinster Formteile leicht
umsetzbar erscheint. Ebenso sind durch die zur Verfigung stehenden
Herstellungsmethoden einer Mehrkomponententechnologie im heutigen
SpritzgieBverfahren, welche Vereinbarkeit von Funktions - und
Gebrauchseigenschaften in  Bauteilen mit hohen Anforderungen wie bei
anspruchsvollen Medizinprodukten bietet, andere Ausfiihrungsvarianten leicht
umsetzbar wie auch kostengiinstig und von deutlichem Nutzen fiir Umwelt und auch
Anwender bzw. das Gewerbe.

<= HINWEIS FORMULIERUNGEN URSPRUNGLICHER PRUFUNGSANTRAG

iii HINWEIS FUR DAS PRUFAMT DES DPMA I

Wesentlich bei der nun folgenden Erstellung der aktualisierten Schutzanspriiche und
Argumentation / Entwilrfe Schriftsdtze (erganzend zu der Erwiderung des
Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025) ist immer wieder dieses "vergleichend"
und "beispielsweise" und "mdglich" angegeben. Es handelt sich dabei wirklich nur (in
diesem insgesamt 35 Seiten umfassenden Patentantrag) alleinig um ‘fiktive', also
theoretisch umsetzbare, Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung dem Stand der Technik -
so auch vorheriger artverwandter Anmeldungen — welche entsprechend leicht mdglich
sind. So aber nicht vom Anmelder beabsichtigt oder gar als erfinderischer Anspruch
geltend gemacht. Und das ist ja jetzt ganz wesentlich in der Reduktion letztendlich
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auf den eigentlichen Schutzanspruch "Handgriff fur Wirkstoff — und Materialabgabe" !

[ SCHUTZANSPRUCHE VARIATION 02 1 =>
(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

Die Anspriiche sind so formuliert, dass:

1. Der Kern (,Handgriff flir Wirkstoff- und Materialabgabe™) als Hauptanspruch
klar definiert ist.

2. Unteranspriiche auf sinnvolle Erweiterungen, Ausflihrungsformen und
Kombinationen mit Vorratsbehaltern, Aufsatzen und Verpackungen eingehen.

3. Wiederverwendbarkeit, Nachhaltigkeit und Modularitat als wesentliche
Vorteile hervorgehoben werden.

4. Stabchenformen (Umriihr-, Wiirz-, SiiB-, Wirkstoffstabchen) und
wieder verwendbare Verpackungsbehalter ausdriicklich integriert sind.

07 Vorschlag Anspriiche — (Erweiterter Schutzanspruchskatalog) =>

1. DPMA-konformer Anspruchssatz (15 Anspriiche) in sauberer, formaler
Sprache (,,dadurch gekennzeichnet, dass ...").

2. Gerichtsfeste Erwiderungsargumentation zum Priifbescheid 2025 (mit
Rickbezug auf 2016/2021), gegliedert nach PatG-Kriterien (Neuheit,
erfinderische Tatigkeit, Klarheit/Offenbarung, Zuldssigkeit der Anderungen,
Einheitlichkeit, Ausfiihrbarkeit) und mit Verweisen auf die 2012er Offenbarung
(OO-Zitate).

Teil A — DPMA-konformer Anspruchssatz (15 Anspriiche)
[1] Hauptanspruch

Handgriff flir eine Wirkstoff- und Materialabgabe, dadurch gekennzeichnet,
dass er als modular aufgebauter Hohlkdrper oder Vollkérper zur Aufnahme, Abgabe
und gegebenenfalls Wiederverwendung von Wirkstoffen oder Materialien ausgebildet
ist, wobei er je nach Wirkstoff oder Materialform (gasférmig, fllissig, pastds, fest,
pulverig, kornig, in Tabletten- oder Stabchenform) zur manuellen oder mechanischen
Anwendung geeignet ist.

[2] Handgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er als Stabchenform
(Umrlihr-, Wirz-, SUB- oder Wirkstoffstabchen) mit einem Grundkoérper ausgebildet
ist, welcher direkt als Trager, Dosier- oder Abgabeelement dient.

[3] Handgriff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass er zusatzlich
mit einem wieder verwendbaren Vorratsbehalter kombinierbar ist, der stoffgerecht
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befillt und mehrfach nachfillbar ist.

[4] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Vorratsbehadlter aus nachhaltigen Werkstoffen wie Glas, Metall, Keramik,
Bambus, Holz, Gras oder biobasierten Kunststoffen hergestellt ist.

[5] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Vorratsbehdlter als eigensténdige Einheit auch unabhdngig vom Handgriff
verwendbar ist.

[6] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass er durch Aufsatzkérper erweiterbar ist, welche durch I6sbare Verbindungen mit
dem Grundkérper oder dem Vorratsbehalter verbunden werden kénnen.

[7] Handgriff nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufsatzkorper in
Form von Biirste, Spriihkopf, Dise, Dosierspitze, Pipette, Kaniile, Polster oder Stift
ausgefuhrt ist.

[8] Handgriff nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung
zwischen Grundkorper, Vorratsbehalter und Aufsatzkérper durch Schraub-, Steck-,
Klemm-, Bajonett- oder andere I6sbare Verbindungssysteme erfolgt.

[9] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass er so ausgestaltet ist, dass dosierte Einzelabgaben von Wirkstoffen oder
Materialien moglich sind.

[10] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass er mit Verpackungsbehaltern kombinierbar ist, welche in wieder verwendbarer
Form als Box, Réhre, Kartusche, Hilse oder Rohrchen vorliegen.

[11] Handgriff nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verpackungsbehalter sowohl Transport- als auch Abgabefunktion ibernehmen und ftir
Nachfiillungen ausgelegt sind.

[12] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass er fiur Lebensmittelanwendungen (z.B. Wiirzstabchen, SliBstabchen) vorgesehen
ist, bei denen Wirkstoffe oder Materialien wie Zucker, Salz, Gewlrze oder StBstoffe in
hygienischer und dosierter Form abgegeben werden.

[13] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass er flir medizinische oder pharmazeutische Anwendungen (z.B.
~Wirkstoffstabchen") ausgebildet ist, bei denen Wirkstoffe lokal appliziert oder dosiert
abgegeben werden.

[14] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass er fur technische Anwendungen (z.B. Bauwesen, Klebstoffe, Reinigungs- oder
Pflegemittel) eingesetzt wird.

[15] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass alle Ausfihrungen nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit und
Wiederverwendbarkeit gestaltet sind, um Material- und Energieeinsatz zu optimieren.

</ Damit haben wir jetzt:
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Einen klaren Hauptanspruch (breit formuliert).

+ Unteranspriiche flr Stabchenformen, Behalter, Aufsatze, Verbindungen und
Ausfiihrungsvarianten.

+ Explizite Abdeckung von Lebensmittel-, pharmazeutischen und technischen
Anwendungen.

+ Integration der wieder verwendbaren Verpackungsbehalter in
Kombination mit den Stabchen.

<= 07 Vorschlag Anspriiche — (Erweiterter Schutzanspruchskatalog)

08 Vorschlag Anspriiche — (Kompakte Fassung — 7 Schutzanspriiche) =>
(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

[1] Hauptanspruch

Handgriff fir  Wirkstoff- und Materialabgabe, dadurch  gekennzeichnet,
dass er als modular aufgebauter Hohl- oder Vollkdrper ausgebildet ist, zur Aufnahme,
Abgabe und gegebenenfalls Wiederverwendung unterschiedlichster Wirkstoffe oder
Materialien in gasformiger, fllssiger, pastoser oder fester Form (einschlieBlich
Tabletten oder Stdabchen), wobei er zur manuellen oder mechanischen Anwendung
vorgesehen ist.

[2] Handgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er als Stabchenform
(Umrlihr-, Wirz-, SuB- oder Wirkstoffstabchen) direkt als Trager, Dosier- oder
Abgabeelement verwendbar ist.

[3] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass er mit einem wieder verwendbaren Vorrats- oder Verpackungsbehadlter
kombinierbar ist, welcher nachfillbar und sowohl Transport- als auch Abgabefunktion
Ubernehmen kann.

[4] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass er durch losbar verbundene Aufsatzkérper (z.B. Birste, Sprihkopf, Dise,
Pipette, Kantile, Stift oder Polster) erweiterbar ist.

[5] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindung zwischen Handgriff, Behdlter und/oder Aufsatzkdrper mittels
Schraub-, Steck-, Klemm- oder Bajonettverbindungen erfolgt.

[6] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass er flir Lebensmittel-, pharmazeutische oder technische Anwendungen (z.B.
Wirzstabchen, SuBstabchen, Wirkstoffstabchen, Pflegemittel- oder Klebstoffabgabe)
einsetzbar ist.

[7] Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass seine Ausgestaltung insbesondere auf Nachhaltigkeit, Wiederverwendbarkeit und
ressourcenschonenden Material- und Energieeinsatz ausgerichtet ist.

</ Ergebnis:
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Anspruch 1 = Oberbegriff, sehr breit.

* Anspriiche 2-7 = bindeln alle Unterkategorien (Stéabchen, Behalter,
Aufsatze, Verbindungen, Anwendungen, Nachhaltigkeit).
» Keine Dopplungen, alles Wesentliche ist abgedeckt.

<= 08 Vorschlag Anspriiche — (Kompakte Fassung — 7 Schutzanspriiche)

01 ERWIDERUNG SCHUTZANSPRUCHE D8 - D12 =>
(erganzend zu der Erwiderung des Prifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

Erwiderung und vertiefte Analyse der Entgegenhaltungen ...
Damit liegt der erfinderischer Kern klar bei:

+ Stabférmiger Handgriff mit Reservoirfunktion,

* variabler Abgabevorrichtung (Watteaufsatz, Pumpmechanismus,
Beschichtung),

* universelle Einsatzbereiche (Lebensmittel + Medizin).

Erwiderung auf den Priifungsbescheid des DPMA zu den
Entgegenhaltungen D1 — D12

Schriftsatz / Erwiderung
(erganzend zu der Erwiderung des Prifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

Anlage: Synopse-Tabelle zur Abgrenzung vom Stand der Technik (D1-D12)
Patentanmeldung — Entwurf (DPMA-ready)

Patentanmeldung (Entwurf zur Einreichung beim DPMA)

(A) eine ,perfekte" DPMA-konforme Fassung (formale Anspruchsgruppen), die die
Starken der urspringlichen 15 Anspriiche mit der Kompaktheit der 7-Anspriiche
verbindet (zwei Varianten: empfohlene Primarfassung (15 Anspriiche) und eine
komprimierte Fassung (7 Anspriiche) als scharfes, prozess-taktisches Backup).

(B) eine ausflihrliche, gerichtsfest formulierte Erwiderungs-/Argumentationsstruktur
auf den Prifbescheid 2025 (inkl. Repliken auf die D8-D12-Beziige und auf die
formalen Beanstandungen §34/§38 PatG)
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1. DPMA-konformer Anspruchssatz (15 Anspriiche) in sauberer, formaler
Sprache (,,dadurch gekennzeichnet, dass ...").

2. Gerichtsfeste Erwiderungsargumentation zum Priifbescheid 2025 (mit
Rlickbezug auf 2016/2021), gegliedert nach PatG-Kriterien (Neuheit,
erfinderische Tatigkeit, Klarheit/Offenbarung, Zuldssigkeit der Anderungen,
Einheitlichkeit, Ausflihrbarkeit) und mit Verweisen auf die 2012er Offenbarung
(OO-Zitate).

Teil A — DPMA-konformer Anspruchssatz (15 Anspriiche)

(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

Anspruch 1 (Hauptanspruch — Handgriff):

Handgriff flr eine Wirkstoff- und Materialabgabe, dadurch gekennzeichnet, dass der
Handgriff als modular aufgebauter Hohl- oder Vollkérper ausgebildet ist, welcher zur
Aufnahme, dosierten Abgabe und Wiederverwendung von Wirkstoffen oder
Materialien in gasformiger, fllissiger, pastoser oder fester Form, einschlieBlich Pulver,
Granulat, Tabletten oder Stabchenform, eingerichtet ist, und zur manuellen oder
mechanisch unterstitzten Anwendung vorgesehen ist.

Anspruch 2:

Handgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Handgriff in
Stabchenform ausgefiihrt ist und der Grundkorper als Trager-, Dosier- oder
Abgabeelement dient, insbesondere als Umriihr-, Wiirz-, SiB- oder
Wirkstoffstabchen.

Anspruch 3:

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Handgriff mittels |6sbar befestigbarer Aufsatzkdrper erweiterbar ist, ausgewahlt
aus Brste, Spriihkopf, Duse, Dosierspitze, Pipette, Kanlile, Stift oder Polster.

Anspruch 4:

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindung zwischen Handgriff und Aufsatzkérper mittels Schraub-, Steck-,
Klemm- oder Bajonettverbindungen erfolgt.

Anspruch 5:

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Handgriff eine Dosiereinrichtung flir Einzelportionen aufweist und/oder so
ausgebildet ist, dass ein definierter Materialdurchsatz pro Betdtigung bereitgestellt
wird.

Anspruch 6:

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Handgriff vorzugsweise aus nachhaltigen, wiederaufbereitbaren oder
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physiologisch unbedenklichen Werkstoffen besteht, ausgewahlt aus Holz, Gras,
Bambus, Glas, Metall, Keramik oder biobasierten Kunststoffen.

Anspruch 7:

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Handgriff wiederverwendbar und zur Reinigung oder Sterilisation geeignet ist.

Anspruch 8:

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Handgriff fur Lebensmittel-, pharmazeutische oder technische Anwendungen
ausgebildet ist.

Anspruch 9 (zweiter unabhangiger Anspruch — wieder verwendbarer
Verpackungsbehalter):

Wieder verwendbarer Verpackungsbehdlter zur Lagerung, zum Transport, zur
Nachfiillung und/oder zur Bereitstellung von Wirkstoffen oder Materialien flir einen
Handgriff nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verpackungsbehilter eine dicht verschlieBbare Offnung und eine behélterseitige
Aufnahmeschnittstelle zur Positions- oder Formschluss-Fixierung des Handgriffs
und/oder eines Stabchens aufweist.

Anspruch 10:

Verpackungsbehdlter nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verpackungsbehdlter eine Halterung, Flihrung oder Einlage zur hygienischen, stoB-
und feuchtigkeitsgeschitzten Aufbewahrung einzelner Stabchen und/oder des
Handgriffs umfasst.

Anspruch 11:

Verpackungsbehdlter nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verpackungsbehalter aus nachhaltigen Werkstoffen besteht, ausgewahlt aus Glas,
Metall, Keramik, Holz, Bambus oder biobasierten Kunststoffen, und mit einem
Schraub-, Steck-, Schiebe- oder Ventilverschluss versehen ist.

Anspruch 12:

Verpackungsbehalter nach einem der Anspriiche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verpackungsbehdlter so ausgebildet ist, dass er als Abgabeeinheit in
Kombination mit dem Handgriff verwendbar ist und eine Totraum-arme Kopplung mit
dem Handgriff ermdglicht.

Anspruch 13 (dritter unabhangiger Anspruch — System):

System zur Wirkstoff- und Materialabgabe, umfassend einen Handgriff nach einem
der Anspriiche 1 bis 8 und einen Verpackungsbehalter nach einem der Ansprliche 9
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass Handgriff und Verpackungsbehalter
komplementdare mechanische Schnittstellen zur I|6sbaren Kopplung aufweisen,
wodurch Lagerung, Aufnahme, Abgabe und Wiederverwendung als funktionale
Einheit realisiert sind.

Anspruch 14:
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System nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Verpackungsbehalter
als Station zur Bevorratung mehrerer Stabchen dient und optional ein Trocknungs-
oder Hygieneelement und/oder ein Dosiereinsatz flir Einzelportionen umfasst.

Anspruch 15 (Verwendungsanspruch):

Verwendung eines Handgriffs nach einem der Anspriiche 1 bis 8 und/oder eines
Systems nach den Ansprichen 13 oder 14 zur dosierten Abgabe von Lebensmitteln
(einschlieBlich Gewirzen und SliBungsmitteln), pharmazeutischen Wirkstoffen oder
technischen Materialien.

Hinweis: Die Begriffe ,Wirkstoff" und , Material® decken — wie schon in
der 2012er Beschreibung — samtliche Stoffzustande und Formate ab
(0041). Die Kombination mit wieder verwendbaren Verpackungsbehaltern
ist integraler Teil der Erfindung (0010, 0011, O040).

Teil B - Gerichtsfeste Erwiderungsargumentation
(Priifbescheid 2025, mit Riickbezug 2016/2021)

(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

Aktenzeichen / Titel: [einsetzen] — ,Handgriff fliir Wirkstoff- und Materialabgabe"
Antrag: Erteilung auf Basis der beigefligten Anspriiche 1-15; hilfsweise
Aufrechterhaltung der Anspriiche 1-8 (nur Handgriff) oder 13-15 (System).

I. Zulissigkeit der Anderungen /
Offenbarungsgrundlage (§ 38 PatG i. V. m. § 34 PatG)

1. Die nun vorgelegten Anspriiche beschranken sich auf den urspriinglich
offenbarten  Gegenstand; sie erweitern die  Anmeldung nicht.
— Modularer Handgriff und Wiederverwendbarkeit sind als Kern der Erfindung
in 0010, 0011, 0040 explizit beschrieben (Weiterentwicklung vorhandener
Behalter/Verpackungen zu  einer  wiederverwendbaren,  optimierten

Abgabevorrichtung).

- Bandbreite der Medien (gasférmig bis fest;
Pulver/Granulat/Tabletten/Stabchen) ist in 0041 offenbart.
- Aufsatze/Verbindungen (Blrste, Sprih, Dise;

Schraub/Steck/Klemm/Bajonett) sind in 0042-0045 genannt.
— Systemische Verknlipfung von Handgriff und wieder verwendbarem
Verpackungsbehdlter ist in 0010, 0011, 0038, 0040 angelegt
(Vorratsbehalter/Verpackung als Teil des Gesamtkonzepts).

2. Eine etwaige frlihere einseitige Reduktion der Anspriche (,nur
Wirkstoffabgabe", Weglassen der Behalter) durch den beigeordneten Anwalt
andert nichts an der maBgeblichen Offenbarung von 2012 und begriindet keine
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unzulassige Erweiterung durch die jetzige Riickkehr zum urspriinglichen
Konzept.

Ergebnis: § 38 PatG gewahrt; Anderungen sind zuléssig.
I1. Klarheit und Stiitzung (§ 34 Abs. 3-5 PatG)

1. Die Anspriiche definieren strukturierte technische Merkmale: modularer
Hohl/Vollkdrper; l6sbare Verbindungsmittel; Dosiereinrichtung; behalterseitige
Aufnahmeschnittstelle;,  komplementdre  Kopplung —  keine  bloBen
Ergebnisangaben.

2. Unbestimmte Rechtsbegriffe  wurden technisch  konkretisiert (z. B.
~wiederverwendbar" durch Reinig-/Sterilisierbarkeit; ,modular" durch definierte
Verbindungsarten).

3. Die Breite des Hauptanspruchs ist durch die Beschreibung gestiitzt (0010,
0011, 0034, 0041-0045, 0049-0052).

Ergebnis: Klarheit/Stlitzung gegeben.

II1. Neuheit (§ 3 PatG)

Die im Prifbescheid 2016/2021/2025 angeflihrten Vergleichslésungen (z. B.
Lippenpflegestift/Klebestift, Zahnpastatube, Seifenspender, Kartuschenpresse, Q-Tips)
offenbaren weder:

 die kombinierte Lehre eines modularen Handgriffs mit Stabchen-Variante und

» eines wieder verwendbaren Verpackungsbehalters mit form-/kraftschllissiger
Kopplung zum Handgriff, welcher Transport, Aufbewahrung, hygienische
Lagerung, Nachfiillung und Abgabe in einer funktionalen Einheit ermdglicht
(Anspriiche 9-14).

Bekannte Einzelgerate sind einfunktionsorientiert (nur Abgabe oder nur Lagerung).
Die beanspruchte Schnittstellen-Integration (Handgriff < Behalter) mit Totraum-
armer Kopplung und Stabchen-Kompatibilitdt ist dort nicht offenbart.

Ergebnis: Neuheit bejaht.

IV. Erfinderische Tatigkeit (§ 4 PatG) -
Aufgabe/Losung/Wirkung

Objektive Aufgabe:

Eine kompakte, wiederverwendbare Abgabe-Gesamtldsung bereitzustellen, die lber
Stoffzustande und Anwendungsdomanen hinweg (Lebensmittel/Pharma/Technik)
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dosierte Einzelgaben ermdglicht, hygienische Lagerung/Transport integriert und
Ressourcen schont (0010, 0011, 0040-0041, 0048—-0050).

Losung (Anspriiche 1-15):

(i) Modularer Handgriff (auch als Stabchen) mit definierten
Verbindungs-/Dosierelementen,

(ii) wieder verwendbarer Verpackungsbehdlter mit Aufnahmeschnittstelle und
Abgabefunktion,

(iii) Systemkopplung Handgriff—~Behdlter mit komplementaren Schnittstellen
(funktionale Einheit).

Technische Wirkung / Synergie:

— Reduktion von Totraumen/Verlusten durch Schnittstellen-Passung (Anspr. 12-13).
— Ubergreifende Dosierbarkeit fiir feste und fliissige Medien (Anspr. 1, 5).
— Hygiene + Schutz der Stabchen/Handgriffe im Behalter (Anspr. 10, 14).
- Wiederverwendung/Nachhaltigkeit (Anspr. 6-7, 11).
Diese Wirkungen treten erst durch die kombinierte Lehre ein und sind nicht die bloBe
Summe bekannter Bauteile.

Nichtnaheliegend:

Der Fachmann wiirde aus den zitierten Einzweck-Referenzen keine Veranlassung
ableiten, eine standardisierte mechanische Schnittstelle zwischen Behalter und
Handgriff/Stabchen zu schaffen, die Transport, Lagerung, Dosierung und Abgabe in
einem System vereint. Die Lehre geht iber ein naheliegendes Nebeneinander hinaus
und schafft eine plattformartige Loésung — insbesondere mit Stabchen-Kompatibilitat
—, die der Stand der Technik nicht nahelegt.

Ergebnis: Erfinderische Tatigkeit gegeben.

V. Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG)

Alle Anspriiche sind durch die gemeinsame erfinderische Idee verbunden:
standardisierte Kopplung eines modularen Handgriffs mit einem wieder verwendbaren
Verpackungsbehalter zur dosierten Abgabe unterschiedlichster Medien einschlieBlich
Stabchen-Formate.

Handgriff (Anspr. 1-8), Behalter (Anspr. 9-12) und System (Anspr. 13-14) bilden
einen einheitlichen Gegenstand; der Verwendungsanspruch (Anspr. 15) bezieht sich
unmittelbar darauf.

VI. Ausfiihrbarkeit (§ 34 Abs. 4 PatG)

Die Anmeldung lehrt dem Fachmann durchflihrbare Ausfihrungen:

— Werkstoffe und Fertigung (0034, 0052),

— Aufsatze/Abdichtungen/Verbindungen (0042-0045),

— GréBen-/Anwendungsbeispiele (0048—-0050),

— Bandbreite der Medien (0041).

Es bedarf keiner unzumutbaren Versuche; die Implementierung erfolgt mit allgemein
bekannten Fertigungs- und Dichtungstechniken (0038, 0042—-0045).
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VII. Erwiderung auf wiederkehrende Einwadnde
(2016/2021/2025)

1. ~Nur Aggregation bekannter Elemente® - Widerlegung:
Die Erfindung ist keine bloBe Aggregation, sondern eine funktional verkoppelte
Einheit (Handgriff<>Behalter) mit definierten Schnittstellen und
dosier-/hygienerelevanter Wirkung (Anspr. 12—14). Der Stand der Technik zeigt diese
Systemintegration nicht.

2. ,Unklarheit der Begriffe (Wirkstoff/Material/modular/wiederverwendbar)"
Widerlegung:

Begriffe sind technisch gefasst und durch Merkmale gestitzt (Anspr. 1, 5-7, 9-13;
Beschreibung 0041-0045). Die Breite ist funktional begriindet (Multi-Medium-
Fahigkeit) und fir den Fachmann ausflihrbat.

3. ~Fehlende Stlitzung der Behalter-Lehre" - Widerlegung:
Die wieder verwendbaren Behalter und deren Integration sind in 0010, 0011, 0038,
0040 offenbart. Die nunmehrigen Anspriche konkretisieren diese Lehre
(Schnittstellen, Kopplung, Abgabe).

4. ,Riicknahme/Anderungen 2016 durch Anwalt® — ,Bindung® — Widerlegung:
MaBgeblich ist der Offenbarungsgehalt 2012 (§ 38 PatG). Eine damalige Reduktion
andert nicht die urspriingliche Offenbarung. Die jetzige Fassung kehrt zum
offenbarten Gesamtkonzept zuriick, ohne zu erweitern.

VIII. Antriige

1. Hauptantrag: Erteilung eines Patents auf Grundlage der Anspriiche 1-15
(eingereicht mit dieser Erwiderung) samt angepasster
Beschreibung/Zeichnungen.

2. Hilfsantrag 1 (Beschrankung Handgriff): Erteilung mit Ansprichen 1-8
und angepasster Beschreibung.

3. Hilfsantrag 2 (Systemfokus): Erteilung mit Anspriichen 13-15 und
angepasster Beschreibung.

IX. Schlussbemerkung

Die vorgelegten Anspriiche bilden den urspriinglich offenbarten erfinderischen Kern
(2012) vollstéandig, adressieren die Einwande aus 2016/2021/2025 substanziell und
sind klar, gestiitzt, neu und erfinderisch. Die Systemintegration von Handgriff,
Stabchen-Variante und wieder verwendbarem Verpackungsbehdlter stellt die
beanspruchte technische Lehre dar und unterscheidet sich qualitativ vom zitierten
Stand der Technik.

09 Vorschlag Anspriiche — (Primarfassung mit 9 oder eben 7 Anspriichen)
=>
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A. Anspruchssatze (formale, DPMA-konforme Fassung)
(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

Empfohlene Primarfassung (9 Anspriiche — ausgewogen in
Breite + Verteidigungsfahigkeit)
Anspruch 1 (Hauptanspruch — modularer Handgriff)

Handgriff flir Wirkstoff- und Materialabgabe, dadurch gekennzeichnet, dass der
Handgriff als modularer Hohl- oder Vollkérper ausgebildet ist und zur Aufnahme,
dosierten Abgabe und Wiederverwendung von Wirkstoffen oder Materialien in
gasformiger, fllssiger, pastoser oder fester Form (einschlieBlich pulveriger, korniger,
tabletten- oder stabchenférmiger Gestalt) eingerichtet ist und eine aufnahmeseitige
Schnittstelle zur lésbaren, form- oder kraftschliissigen Kopplung an einen Vorrats-
oder Verpackungsbehalter aufweist.

Anspruch 2 (Stabchenform / Direkttrager)

Handgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Handgriff in
Stabchenform ausgebildet ist und der Grundkdrper als Trager, Dosier- oder
Abgabeelement dient, insbesondere als Umrlihr-, Wiirz-, SiB- oder
Wirkstoffstabchen.

Anspruch 3 (wieder verwendbarer Vorrats-/Verpackungsbehalter)

Handgriff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Handgriff mit
einem wieder verwendbaren Vorrats- oder Verpackungsbehalter kombinierbar ist,
welcher eine dicht verschlieBbare Offnung, eine Aufnahmeschnittstelle zur
positionssicheren Aufnahme des Handgriffs und Vorrichtungen zur hygienischen
Lagerung und Nachfiillung aufweist.

Anspruch 4 (Aufsatzkorper / Modulare Erweiterung)

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Handgriff durch l6sbar verbindbare Aufsatzkdrper erweiterbar ist, wobei als
Aufsatzkorper insbesondere Biirste, Sprihkopf, Dise, Dosierspitze, Pipette, Kaniile,
Polster oder Stift vorgesehen sind.

Anspruch 5 (Verbindungsarten / Kopplung)

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindung zwischen Handgriff, Vorrats-/Verpackungsbehdlter und/oder
Aufsatzkorper mittels Schraub-, Steck-, Klemm-, Bajonett-, Rast- oder ahnlicher
I6sbarer Verbindungssysteme zur form- oder kraftschllissigen Kopplung ausgebildet
ist.

Anspruch 6 (Dosiereinrichtung / totraumarm)

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Handgriff eine Dosiereinrichtung fiir definierte Einzelportionen aufweist und die
Aufnahmeschnittstelle und Kopplung so ausgebildet sind, dass Totraum minimiert und
so Materialverluste beim Transport, Zwischenlagern und Umsetzen des
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Wirkstoffs/materials reduziert werden.
Anspruch 7 (Werkstoffe / Reinigbarkeit / Nachhaltigkeit)

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
Handgriff und/oder Vorrats-/Verpackungsbehalter aus nachhaltigen,
wiederaufbereitbaren oder physiologisch unbedenklichen Werkstoffen (z. B. Glas,
Metall, Keramik, Bambus, Holz oder biobasierte Kunststoffe) bestehen und fiir
Reinigung, Sterilisation oder Wiederbeflillung ausgelegt sind.

Anspruch 8 (Systemanspruch — funktionale Einheit)

System zur Wirkstoff- und Materialabgabe, umfassend einen Handgriff nach einem
der Anspriche 1-7 und einen Vorrats-/Verpackungsbehadlter nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass Handgriff und Behalter komplementdre mechanische
Schnittstellen zur l6sbaren Kopplung aufweisen, wodurch Lagerung, Transport,
Abgabe und Wiederverwendung als funktionale Einheit realisiert werden.

Anspruch 9 (Verwendung)

Verwendung eines Handgriffs nach einem der Anspriiche 1-7 und/oder eines Systems
nach Anspruch 8 zur dosierten Abgabe von Lebensmitteln (einschlieBlich Gewirzen
und StBungsmitteln), pharmazeutischen Wirkstoffen oder technischen Materialien (z.
B. Kleb-, Pflege- oder Reinigungsstoffe).

B. Anspruchssatze (formale, DPMA-konforme Fassung)

= Die Zer Version . . .
(erganzend zu der Erwiderung des Prifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

Anspruch 1 (Oberbegriff)

Handgriff flr Wirkstoff- und Materialabgabe, dadurch gekennzeichnet, dass der
Handgriff als modularer Hohl- oder Vollkdrper zur Aufnahme, dosierten Abgabe und
Wiederverwendung von Wirkstoffen oder Materialien ausgebildet ist und eine
aufnahmeseitige Schnittstelle zur lésbaren Kopplung an einen Vorrats- oder
Verpackungsbehalter aufweist.

Anspruch 2 (Stabchen)

Handgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er in Stabchenform
ausgebildet ist und als Umrihr-, Wiirz-, SUB- oder Wirkstoffstabchen dient.

Anspruch 3 (Vorratsbehdilter)

Handgriff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem
nachflllbaren, wieder verwendbaren Vorrats-/Verpackungsbehalter kombinierbar ist.

Anspruch 4 (Aufsatz / Verbindung)

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
er durch I6sbar verbindbare Aufsatze (z. B. Blirste, Dlse, Sprihkopf) erweiterbar ist
und die Verbindung mittels Schraub- oder Steckverbindungen erfolgt.
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Anspruch 5 (Dosiereinheit)

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Dosiereinrichtung flir Einzelportionen vorgesehen ist.

Anspruch 6 (Anwendungsgebiete)

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
er fur Lebensmittel-, pharmazeutische und technische Anwendungen einsetzbar ist.

Anspruch 7 (Nachhaltigkeit)

Handgriff nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
Ausgestaltung und Werkstoffe auf Wiederverwendbarkeit und ressourcenschonenden
Einsatz gerichtet sind.

C. Gerichtsfeste Erwiderung — strukturiert, umfassend,
und auf den Priifbescheid 2025 bezogen ...

Kurzvorweg: Die nachstehenden Erwiderungen stiitzen sich ausschlieBlich auf die
urspriingliche Offenbarung (Die 2012-Einreichung: OO-Passagen) und auf die
konkrete Sachlage/Argumente, wie die Prifungsstelle sie im Prifbescheid 2025
dargelegt hat (D8-D12-Beziige). Ich zeige: (1) Anderungen sind zulssig (§ 38 PatG),
(2) Anspriche sind gestitzt (§ 34 PatG), (3) Neuheit gegentiber D8-D12 liegt vor (§
3 PatG), (4) erfinderische Tatigkeit ist gegeben (§ 4 PatG), (5) formale Einwande sind
behebbar.

C.1. Bezugnahme auf Prufbescheid 2025 —
Kernaussagen der Priifungsstelle

Die Prufungsstelle flhrt aus:

» Geltender unabhangiger Anspruch 1 (MO, M1, M2) sei nicht neu gegenlber
D8-D12 (D8 u. a. = Pastenvorratsbehdlter; D9 = Vorratsbehdlter mit
Hohlraum; D10 = Lo6ffel mit integriertem Behdlter; D11 = Rihrelement mit
Vorratskdrper; D12 = Hilse / Einweginhalator).

« Formale Zweifel (§ 34 PatG: Offenbarung, Einheitlichkeit) und Zweifel an der
Zulassigkeit der Anderungen (§ 38 PatG).

» Ergebnis: Patentfahigkeit ,derzeit nicht erkennbar®, Zurlickweisung zu
erwarten (§48 PatG).

Ziel der Erwiderung: gezielt zeigen, dass die Priifungsstelle individuelle Ausziige
aus D8-D12 zwar zutreffend beschreibt, aber keine einzelne Schrift — und schon gar
nicht die Gesamtheit — die Kombination von Merkmalen offenbart, die die
vorgelegten Ansprliche kennzeichnen (insb. komplementére, totraumarme Kopplungs-
Schnittstelle zur wieder verwendbaren Verpackung mit Dosiereinrichtung und
hygienischer Lagerfunktion, plus Stabchen-Kompatibilitat).
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AuBerdem: die jetzt beanspruchten Merkmale sind durch die 2012-Offenbarung
(OO-Passagen) gedeckt; es liegt keine unzuldssige Erweiterung vor.

C.2. Stiitzung und Zulissigkeit der Anderungen (§§ 34,
38 PatG) — Beweismapping

Kurze, belastbare Zuordnung (Claim-Merkmal — Stellen der 2012-Beschreibung):

* Modularitat / Grundkorper als Vorratsbehalter / Aufsatzkorper /
Iosbare Verbindungen — OO0O1 / 0011 / 0042 / 0012 / 0034 (insbes.
Hinweise auf modulare Bauweise und Verbindungssysteme).

* Wiederverwendbarkeit / Nachfiillbarkeit / hygienische Lagerung —
0011 / 0040 / 0046 / 0041 (Ausdricklich Wiederverwendbarkeit und
Hinweise auf Nachfill-/Vorratssysteme).

+ Stabchenform (Umriihr-/Wiirz-/SiB-/Wirkstoffstabchen) — 0041 /
0048 [/ 0049 (Explizite Erwdhnung stabchenférmiger Ausfihrungen,
Tabletten/Stabchen).

» Dosiereinrichtung / totraumarm / definierte Einzelportionen — 005 /
0010 / 0012 / 0013 (Schilderungen zu Dosierfunktionen, Kanalen,
Abgabeprinzipien; s. 0042-0045).

+ Werkstoffe / Reinigbarkeit / Fertigungsverfahren — 0034 / 0050 /
0052 (Material- und Fertigungshinweise).

+ Systemintegration Handgriff—~Behalter (komplementdre Kopplung)
— 0010 / 0011 / 0038 / 0040 (konzeptionelle Lehre zur einheitlichen
Handhabung).

Schlussfolgerung: Fir alle in den Anspriichen beanspruchten technischen
Merkmale sind in der 2012-Beschreibung konkrete Stitzstellen vorhanden; die
Anderungen sind somit stitzbar und nicht als unzulassige Erweiterung zu werten (§
38 PatG).

C.3. Neuheit gegenuber D8-D12 (knackig &
prifer*innen orientiert)

1) Grundprinzip der Widerlegung des Neuheitsvorwurfs

Die Prifungsstelle hat zu Recht identifiziert, dass D8-D12 Vorratsbehalter bzw.
Vorrichtungen mit Wirkstoffbelegung zeigen.

Neuheit ist aber nicht allein durch Ubereinstimmung einzelner Elemente gefihrdet,
sondern nur wenn alle Merkmale des Anspruchs in einer Druckschrift konkret
offenbart sind.

Die vorgelegten Anspriiche kombinieren Merkmale so, dass die funktionsfahige
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Einheit (modularer Handgriff + wieder verwendbarer Behdlter + totraumarme,
definierte Dosiereinrichtung + Stdbchen-Kompatibilitdt + hygienische Lagerfunktion)
entsteht — eine Kombination, die D8-D12 nicht in dieser Gesamtheit und mit den
konkreten Merkmalen offenbaren !

2) Konkrete Abgrenzungen (Kurzform, je Merkmal)

+ Aufnahmeschnittstelle zur form-/kraftschliissigen Kopplung:

Prifungsbescheid: D8-D12 zeigen Grundkorper/Vorratsbehadlter;  kein
Dokument offenbart jedoch eine komplementdre, positionssichere,
totraumarme  Aufnahme-Schnittstelle, die speziell die hygienische
Aufbewahrung, Nachflillung und die Wiederverwendung mit Stabchen-
Kompatibilitdt verbindet (siehe Prifungsbescheid-Zitate — D8 beschreibt
Pastenvorratsbehdlter, nicht aber eine solche form- oder kraftschlissige
Kopplung mit totraumarmer Dosierschnittstelle).

+ Stabchen-Kompatibilitat als Abgabeelement in Systemfunktion:

D10/D11 beschreiben Loéffel/Rihrelemente; sie zeigen nicht Stabchen-Trager in
Verbindung mit einem wieder verwendbaren, nachfiillbaren Behalter und nicht
die hier beanspruchte Schnittstellen-Interaktion.

* Dosiereinrichtung mit definierter Einzelportion & totraumarmem
Kopplungsprinzip:

Zwar enthalten D8/D11 Hinweise auf mechanische Abgabe/Presssysteme, aber
nicht die Kombination mit einer totraumarmen, form-passgenauen
Schnittstelle, die zugleich hygienische Lagerung/Schutz wahrend Transport und
Bevorratung sicherstellt. Die Wirkungen (Reduktion Totraum, Minimierung
Verluste, verbesserte Hygiene) treten erst durch die beanspruchte Kombination
auf.

+ Systemintegration / Synergie:

Die technische Wirkung der Kombination (Lagerung + hygienische Abgabe +
Dosierelement + Stdbchen-Form) ist mehr als die Summe der Teile; der
Fachmann wirde nicht ohne weiteres auf die konkrete Lésung kommen, weil
die einzelnen Dokumente unterschiedliche Probleme adressieren (z. B.
Zahnpastaspender vs. Einweginhalator vs. Loffel) und nicht die plattformartige
Systemkopplung lehren.

Fazit Neuheit: Die Prifungsstelle hat zwar relevante Dokumente zitiert; die
Kombination und speziellen Merkmale unserer Anspriiche sind jedoch nicht in D8—
D12 in der geforderten Gesamtheit offenbart — Neuheit ist damit begriindbar.
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C.4. Erfinderische Tatigkeit (Problemldosungsansatz) —
Problem-Losungslinie

Sachliche Ausgangslage / Aufgabe:

Vor dem Hintergrund verbreiteter Einzweckldsungen (Paste-Spender, Loffel,
Einweginhalator, Birste etc.) bestand die Aufgabe, eine platzsparende, hygienische,
wiederverwendbare Systemldsung bereitzustellen, die iber Medien- und Domanen
hinweg prazise, dosierbare Einzelportionen bereitstellt und gleichzeitig
Lagerung/Transport/Nachflillung 6konomisch ermdglicht (0040-0041, 0048-0050).

ErfindungsgemaBe Losung:

Die beanspruchte Lehre kombiniert (i) modularen Handgriff (ggf. Stabchenform), (ii)
wieder  verwendbaren  Vorrats-/Verpackungsbehdlter = mit  komplementarer
Aufnahmeschnittstelle, (iii) Dosiereinrichtung und (iv) spezifische
Verbindungsprinzipien — mit der technischen Folge, dass Totraum reduziert, Hygiene
verbessert und Nachflillprozesse 6konomisiert werden.

Technische Wirkung / Synergie:

Diese Kombination erzeugt technische Effekte (totraumarm, hygienische Lagerung,
definierte Portionierung, cross-domain-Einsatz), die im einzelnen Stand der Technik
nicht erwartet werden.

Warum nicht naheliegend?

Deduktiv: D8-D12 sind Einzellésungen mit stark unterschiedlichem Problemfokus; ein
Fachmann wirde nicht ohne Weiteres die spezifische Schnittstellen-Kopplung und die
daraus resultierende Synergie entwickeln, da hierflir mehrere praktikable technische
Hirden (exakte Passung, Dichtung, Dosiermechanik und hygienische
Lagerungsanforderungen kombiniert) gleichzeitig zu I6sen waren. Die Lehre ist
deshalb nicht naheliegend.

C.5. Formale Mangel (§ 34 / § 38 PatG) —
Entkraftung & Behebungsplan

Priifungsstelle: Zweifel an Deutlichkeit/Vollstandigkeit ~der  Offenbarung,
Einheitlichkeit, Zulassigkeit von Anderungen.

Antwort / MaBnahmen:

1. Stiitzungsliste: Wir liefern eine systematische Mapping-Anlage (Anlage A) in
der Erwiderung: je Anspruchsmerkmal — exakte Stelle(n) in der 2012-
Beschreibung (Seite/Absatz/Nummer). (Dies beseitigt §34(4)-Zweifel.)

2. Einheitlichkeit: Wir belegen, dass Anspriche 1-9 (bzw. 1-7 in der
komprimierten Version) eine einheitliche erfinderische Lehre bilden (modulare,
kopplbare Systemlésung) — siehe 0010, 0011, 0038, 0040.

3. Zuléssigkeit der Anderungen (§38): Die jetzt beanspruchten Merkmale
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sind bereits in der Ausgangsanmeldung offenbart (0010/11/38/41 etc.). Die
Ricknahme von friheren Reduktionen ist keine Erweiterung, sondern
Wiederherstellung des urspriinglich Offenbarten.

4. Formale Erganzungen: Kurzdefinitionen (z. B. ,wiederverwendbar =
geeignet zur Reinigung/Sterilisation/Nachflillung;  Dosiereinrichtung =
Vorrichtung zur Abgabe definierter Einzelportionen™) in der Beschreibung
erganzen; ggf. kleine erlduternde Zeichnungen beifligen.

C.6. Reaktion auf die Prioritats-/Prufsachverhalte
(2016/2021) — prozess-strategisch

* Zu 2016/2021-Reduktion durch beigeordneten Anwalt: MaBgeblich ist
die urspriingliche Offenbarung (2012). Eine frihere, anwaltliche Reduktion
kann das Offenbarungsbild nicht nachtraglich verkleinern (§ 38 PatG).

» Wir fuhren dies argumentativ an und verweisen in dem Zusammenhang auf die
als Anlage 2025_ANLAGE_VERFAHRENSKOSTENHILFE_ANWALT beigefiigte
Zusammenstellung relevanter Textpassagen als Beleg dafiir vor, dass die
Reduktion nicht auf fehlender Offenbarung beruhte, sondern auf Entscheidung
Dritter.

* Praktische Folge: Wir fordern die Prifungsstelle auf, die Prifung
ausschlieBlich anhand der 2012-Offenbarung und der jetzt prazisierten
Anspriiche vorzunehmen.

C.7. Konkrete Hilfsantrige / Anderungsangebote
(Prozess-Taktik; leicht einreichbar)

1. Hauptantrag: Erteilung gemaB Anspruchssatz Primérfassung (9 Anspriiche).
2. Hilfsantrag 1: Erteilung gemaB komprimierter Fassung (7 Ansprtiche).
3. Hilfsantrag 2: Nur systemischer Anspruch (Handgriff + Vorratsbehalter mit

komplementarer Schnittstelle) + Verwendung (2-3 abhangige Merkmale) —
falls DPMA weiter stark beanstandet.

(Die drei-stufige Staffel reduziert — wie das Priifungsamt des DPMA sicherlich
bestétigen wird — so ein erneutes Zurtickweisungsrisiko und ist verfahrensékonomisch
wirklich einfach nur zwingend angesagt und somit sinnvoll in der Umsetzung.)
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C.9. Formulierungsvorschlag fiir die Erwiderungs-
Einleitung (1:1-Copy-Text)

(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Erwiderung auf den Priifbescheid vom 09.05.2025 (Az. 10 2012 025 503.9) legt der
Anmelder hiermit erganzend und verdeutlichend die Uiberarbeitete Anspruchsfassung
(Verschiedene Entwirfe als Erganzung zur Ewrwiderung sdes Priifbescheid => siehe
Auflistung Verzeichnis) sowie die nachfolgende substantielle Erwiderung vor.

Die vorgelegten Anspruchsmerkmale sind durch die urspringlich eingereichte
Anmeldung (2012; vgl. beiliegende Passagen 0010, 0011, O038-0041) gestuitzt.

Soweit der Priifungsbescheid zu Recht einzelne altere Druckschriften (D8-D12) zitiert,
weist der Anmelder nach, dass die dort beschriebenen Einzel-Merkmale nicht die
kombinierte, techn. wirksame Losung offenbaren, die durch die vorliegenden
Anspriiche beansprucht wird.

Nachfolgend werden Neuheit, erfinderische Tatigkeit und Stitzung im Einzelnen
dargelegt; formal beantragt wird die Fortflihrung des Priifverfahrens unter
Berlcksichtigung der beigelegten Anspriche; hilfsweise die Erteilung nach den
beigefligten Hilfsantragen.

(AnschlieBend die strukturierte Argumentation gem. B.3-B.6)

D. Konkrete Schwachstellen meiner fritheren Entwiirfe
(Selbstkritische Analyse)

1. Friihere Breite des Hauptanspruchs (zu allgemein): Risiko der
Unklarheit; jetzt: Aufnahme einer konkreten ,Aufnahmeschnittstelle® und
Erwdhnung von  Dosiereinrichtung/Totraumreduktion  zur  technischen
Konkretisierung.

2. Fehlende direkte Stiitzungshinweise: Ich habe jetzt ausdriicklich die OO-
Passagen als Stitzstellen aufgefiihrt und in der Erwiderung die Notwendigkeit
einer Anlagen-Mappingliste betont.

3. Fehlende Ausformulierung von technischer Wirkung: In der neuen
Erwiderung sind die technischen Wirkungen (totraumarm, hygienisch,
dosierbar, wiederverwendbar) klarer verknipft mit den beanspruchten
Merkmalen.

4. Fehlende taktische Hilfsantrage: Kiinftig vordefiniert (9-Anspruchs-
Hauptsatz + 7-Anspruchs-Backup + enger Systemanspruch) — das sollte die
Chancen im Prifverfahren erhdhen.

5. Priiferfreundliche Belegstruktur: Ich kann jetzt das Ganze explizit noch
durch Tabellen/Anlagen erganzen, die das Leben des Priifers / der Priferin

:
@ PRINT+SHAREWARE

» Cer Lerock's — Geschichten aus dem Multiversum ! » [ STREETWORKER UNITED » EIGENTUM (GEISTIGES) 02 ] AWL


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/

70/112 ‘_ TO

(G=02) .pdf ]

[ http://humanearthling.org/book/cerlerock/Cer Multiversum EIGENTUM

QUELLE

]

[ 3
SOME RIGHTS RESERVED

ERGANZUNG 2025 PATENT DATA ERWIDERUNG

sicherlich erleichtern werden — zumal es auch entscheidend ist, um Formfehler
Zu vermeiden.

E. Schlusssatz (klar & fordernd, aber konstruktiv)

Die vorgelegten, formal-korrekten Anspriiche (Primarfassung 9 Anspriiche bzw.
komprimierte Fassung 7 Anspriiche) und die oben dargestellte, gerichtsfeste
Erwiderung beheben die im Prifbescheid genannten Mdngel substantiiert:

Die nunmehr klar bezeichnete technische Schnittstelle, die Dosiereinrichtung und die
Systemintegration stellen eine technisch-wirksame, nicht naheliegende Lésung dar,
die durch die 2012-Offenbarung fullt gestitzt ist.

Ich bitte das DPMA, die Prifung unter Berlcksichtigung der vorgelegten Unterlagen
fortzusetzen und die beantragten Hilfsantrage in Betracht zu ziehen.

<= 08 Vorschlag Anspriiche — (Primarfassung mit 9 oder eben 7

Ansprichen — dazu ausgewogen in der Breite und auch
Verteidigungsfahigkeit)

<= [ SCHUTZANSPRUCHE VARIATION 02 1
INTRO SCHEIBEN LAW & ORDER => =>
Zusammenfassung des Schriftverkehr 2012 - 2025 =>

Ich gebe Ihnen, natirlich aus meiner Sicht der Dinge als Anmelder, also hier nun
noch eine umfassende, sorgfaltige und vollstéandige Zusammenfassung des gesamten
Schriftverkehr mit dem alleinigen Fokus auf ,Stéabchen" als mdgliche Ausformung
dieses "Handgriff fir Wirkstoff- und Materialabgabe”. . .

Ich werde dabei drei Ebenen miteinander verweben:

1. Chronologie — wie sich die Schutzanspriche von Ursprung (2012) —
Erweiterung — Verdichtung — Synthese entwickelt haben.

2. Rechtliche & patentrechtliche Argumentation — insbesondere im Hinblick auf
die Priifer-Einwande 2016 / 2021 / 2025 und wie diese "abgeraumt" wurden.

3. Ubergeordnete rechtliche Dimension — Fragen der Verfahrensverschleppung
und der unzureichenden Verfahrenskostenhilfe.

4. Mit Hinweis auf deren problematischen Bezug zum Grundgesetz.
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Zusammenfassung des gesamten Schriftsatz

I. Ausgangspunkt: Urspriinglicher Antrag (2012)

* Der Patentantrag von 2012 (DE 10 2012 025 503.9) hatte zundchst 12

Schutzanspriiche.

» Die zentrale Idee: Handgriff fur Wirkstoff- und Materialabgabe, modular

aufgebaut, mit Aufsatzkérpern, Vorratsbehalter und Austauschverpackung.

* Schon hier zeigte sich die Breite des Schutzbereichs: von modularen

Vorrichtungen bis hin zu Wirkstoffformen (pulverig, fest, flissig, gasformig).

* Bereits damals war klar: der Anspruchskern liegt im Handgriff als
Wirkstofftrager, also einem ,Umrihrstabchen™ in Form eines "SuB - und

Wiirzstabchen", und eines so benannten ,Wirkstoffstabchen™!

II. Erste Verdichtungen und Anderungen (2015-

2021)

* Mehrere Prifbescheide des DPMA (2015, 2021) sind dabei zu kritisieren:
* Unklarheit der Formulierungen (§ 34 PatG).

* Mangelnde Neuheit ggl. Stand der Technik (u.a. Zahnpastaspender,

Einwegloffel, Blrsten).
« Mangelnde Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG).

» In Reaktion darauf wurde der Anspruchskatalog reduziert:

» Streichung der Anspriiche zu Austauschverpackungen (Beutel, Kartuschen

etc.).

» Fokussierung auf den eigentlichen Grundkorper als Vorratsbehalter.
» Damit: Reduktion auf den Kern — Wirkstoffstabchen und Behalter ...

III. Erster erweiterter Schutzanspruchskatalog

(15 Anspriiche)

« Im Rahmen der Arbeit wurden verschiedene neue Ansprliche entwickelt.
» Dieser umfasste u.a.:

» Grundlegender Aufbau des Grundkdorpers.

» Nachhaltige Materialien (biologisch abbaubar).
« Kombination Wirkstoffstabchen + wiederverwendbarer Behalter.
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» Modularitat und austauschbare Elemente.

» Dieser Katalog war sehr breit aufgestellt, aber noch zu komplex fiir eine
gerichtsfeste Verteidigung.

IV. Reduktion auf 7 Schutzanspriiche
(komprimierter Katalog)

» AnschlieBend erfolgte eine Kondensation auf 7 zentrale Anspriiche, um:
» Klarheit (§ 34 PatG) herzustellen.

 Einheitlichkeit des Patentbegehrens zu sichern.
» Den Schutzbereich zu erhalten, ohne Redundanzen.

Die 7 Ansprliche decken alle wesentlichen Aspekte ab:

. Grundlegender Aufbau des Grundkdrpers.

. Wirkstoffstabchen als Trager stiBer/wirzender Substanzen.
. Kombination mit wiederverwendbarem Behalter.

. Wirkstofffreigabe durch Auflésen/Reiben/Eintauchen.

. Beschichtete oder vorbehandelte Oberflache.

. Modulare Austauschbarkeit.

. Nachhaltige Materialien (biologisch abbaubar).

NOUT AN WN =

Prifungsbescheid 2025

» DPMA verweist erneut auf Druckschriften D8-D12.

» Vorwurf: fehlende Neuheit und erfinderische Tatigkeit.

* Begriindung: Zahnpastaspender, Blrste, Einwegléffel, Rihrelement, Inhalator.

« DPMA sieht weiterhin keine Patentfahigkeit und verweist auf mdgliche
Zurtckweisung.

VI. Die Gegenargumentation (Synthese)

* Neuheit (§ 3 PatG):

+ Keine der Druckschriften offenbart die beschichtbare und zugleich
wiederverwendbare/modulare Kombination.

* Lebensmittel- und Hygiene-/Kosmetik-Technologien sind technisch nicht
iibertragbar.
» Erfinderische Tatigkeit (§ 4 PatG):

@ PRINT+SHAREWARE
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» Stand der Technik zeigt isolierte Einzelfalle (Zucker-Stabchen, Burste, Loffel),
aber keine Kombination.

» Das beanspruchte System erdffnet einen vollig neuen Nachhaltigkeitsansatz
im Lebensmittel — Kosmetik — und auch Medizinalbereich.
* Einheitlichkeit & Klarheit (§ 34 PatG):

» Mit den 7 Anspriichen jetzt gewahrleistet.
Damit: gerichtsfeste Abgrenzung gegenliber D8-D12.

.pdf ]

(G-02)

VII. Ubergeordnete rechtliche Dimension

1. Verfahrensverschleppung

» Seit 2012 (Anmeldung) lauft das Priifungsverfahren — mittlerweile tber 13
Jahre.

* Mehrfache Priifbescheide (2015, 2021, 2025) haben den Verfahrensfortschritt
blockiert.

» Dieses Vorgehen ist mit dem Grundsatz des fairen Verfahrens (Art. 2
Abs. 1 GG i.V.m. Rechtsstaatsprinzip, Art. 20 GG) kaum vereinbar.

» Es entsteht eine faktische Verweigerung effektiven Rechtsschutzes (Art.
19 Abs. 4 GG).

2. Verfahrenskostenhilfe (VKH)

« Im Patentrecht kann / muss die VKH als unzureichend geregelt bewertet
werden.

« Problem: hohe Kosten fiir Recherchen, Ubersetzungen, Gebiihren — fiir
Einzelanmelder faktisch untragbar.

» Dies fihrt zu einer ungleichen Behandlung von Einzelanmeldern vs.
Konzernen.

» VerstoB gegen Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichbehandlung) sowie gegen Art. 19
Abs. 4 GG (effektiver Rechtsschutz).

» Die restriktive Handhabung der VKH im Patentrecht lduft daher dem Geist
des Grundgesetzes zuwider.

[ http://humanearthling.org/book/cerlerock/Cer Multiversum EIGENTUM

Fazit

* Durch die Synthese der Schutzanspriiche (7 Ansprliche) liegt nun ein klarer,
einheitlicher und abgrenzbarer Schutzbereich vor.
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» Die Einwande des DPMA (D8-D12) greifen nicht durch, da weder Neuheit
noch erfinderische Tatigkeit genommen ist.

* Gleichzeitig offenbart der langwierige Prifungsverlauf ein strukturelles
Problem:

* Verfahrensverschleppung (seit 13 Jahren ohne Entscheidung).

« unzureichende Verfahrenskostenhilfe, die gegen Grundrechte verstoBt.

» Daher ist nicht nur die Patenterteilung geboten, sondern auch eine
kritische Neubewertung der Praxis des DPMA im Lichte des
Grundgesetzes.

<= Zusammenfassung des Schriftverkehr 2012 - 2025

Strukturierte Vorlage (ENTWUREF) fiir eine Rechtsschutzriige /
Verfassungsbeschwerde =>

Hier nun also dann noch der Entwurf flir eine strukturierte Vorlage fiir eine
Rechtsschutzriige / Verfassungsbeschwerde, die hiermit erganzend zur
Erwiderung auf den DPMA-Priifungsbescheid 2025 eingereicht wird !l + ! + .

Ich gliedere das Ganze wie folgt:

Rubrum / Adressat

Gegenstand der Beschwerde
Sachverhalt (chronologisch, prazise)
Rechtliche Wiirdigung

a) Verfahrensverschleppung (Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 20 GG)
* b) Unzureichende Verfahrenskostenhilfe (Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 19 Abs. 4 GG)
* ¢) Verletzung des Gebots fairen Verfahrens (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 GG)

5. Ergebnis / Antrage

D=

Vorlage — Rechtsschutzriige / Verfassungsbeschwerde
An das

Bundesverfassungsgericht
Schlossbezirk 3
76131 Karlsruhe
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I. Gegenstand der Beschwerde

Die vorliegende Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen die anhaltende
Verfahrensverschleppung sowie die unzureichende Gewahrung von
Verfahrenskostenhilfe (u.A.) im laufenden Patenterteilungsverfahren DE 10 2012
025 503.9 vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

II. Sachverhalt

1. Die Anmeldung des Patents DE 10 2012 025 503.9 erfolgte am
28.12.2012.

2. Seitdem wurden wiederholt Prifungsbescheide erlassen (21.12.2015,
27.09.2021, 09.05.2025).

3. Trotz mehrfacher Anpassungen und Reduktionen der Schutzanspriiche durch
den Beschwerdefiihrer (urspriinglich 12 — erweitert 15 — reduziert auf 7 klar
gefasste Ansprliche), wurde bislang keine abschlieBende
Sachentscheidung getroffen.

4. Das Verfahren zieht sich damit Uber mehr als 13 Jahre, ohne dass der
Beschwerdeflihrer Rechtssicherheit erhalt.

5. Zugleich wurde eine Verfahrenskostenhilfe (VKH) bislang nicht in einer
Weise gewahrt, die es dem Beschwerdefiihrer als Einzelanmelder erlaubt hatte,
das Verfahren effektiv und gleichberechtigt gegeniber finanzstarken
Wettbewerbern zu fihren.

II1. Rechtliche Wiirdigung

a) Verletzung des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz (Art.
19 Abs. 4 GG)

* Die Dauer von Uber 13 Jahren ohne Entscheidung stellt eine faktische
Rechtsverweigerung dar.

* Rechtsschutz, der so spat gewahrt wird, dass er faktisch leerlauft, ist kein
wirksamer Rechtsschutz.

+ Dies verstoBt gegen Art. 19 Abs. 4 GG in Verbindung mit dem
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG).

b) Ungleichbehandlung durch unzureichende
Verfahrenskostenhilfe (Art. 3 Abs. 1 GG)

« Wahrend groBe Unternehmen die erheblichen Kosten fiir Ubersetzungen,
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Recherchen und anwaltliche Vertretung problemlos tragen kdnnen, ist ein
Einzelanmelder darauf angewiesen, dass VKH realistisch ausgestaltet ist.

* Die restriktive Praxis der VKH im Patentrecht flihrt zu einer systematischen
Benachteiligung kleiner Anmelder.

» Dies verstoBt gegen Art. 3 Abs. 1 GG (allgemeiner Gleichheitssatz) sowie
gegen Art. 19 Abs. 4 GG (Rechtsschutzgleichheit).

c) Verletzung des Gebots fairen Verfahrens (Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 20 GG)

» Der Beschwerdefiihrer wird durch die Verfahrensverschleppung und die
unzureichende VKH faktisch in eine Lage gebracht, in der eine sachgerechte
Rechtsverteidigung nicht mdglich ist.

» Dies verletzt den Kern des Rechtsstaatsprinzips, wonach jedem Biirger der
gleiche Zugang zum Recht gewahrleistet sein muss.

IV. Ergebnis / Antrage

Der Beschwerdeflihrer beantragt:

1. Festzustellen, dass die Verfahrensfiihrung des DPMA im Verfahren DE 10 2012
025 503.9 eine Verletzung der Grundrechte des Beschwerdeflihrers aus

e Art. 19 Abs. 4 GG,
* Art. 3 Abs. 1 GG,
e Art. 2 Abs. 1i.V.m. Art. 20 GG darstellt.

2. Das DPMA zu verpflichten, innerhalb einer angemessenen Frist eine
abschlieBende Sachentscheidung liber den Patentantrag zu treffen.

3. Den Gesetzgeber aufzufordern, die Verfahrenskostenhilfe im Patentrecht so
auszugestalten, dass auch Einzelanmelder einen gleichwertigen Zugang zum
Recht haben.

Diese Vorlage kann direkt auch von anderen Klein-Anmeldern in ahnlicher / gleicher
Situation verwendet werden — entweder als Rechtsschutzriige im laufenden Verfahren
oder als Verfassungsbeschwerde. Sie ist mit den Inhalten unserer Schutzanspriiche
verzahnt und statzt sich zugleich auf die Grundgesetz-Verletzungen durch
Verfahrensverschleppung und vollkommen unzureichenden Bemessungsgrundlage der
VKH.

<= Strukturierte Vorlage (ENTWURF) fiir eine Rechtsschutzriige
|/ Verfassungsbeschwerde

"Hybrid-Version" — also ein einziges Dokument ALL-IN-ONE -
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fuiir das DPMA und die Justiz =>

Dann bauen wir jetzt also noch dazu die Hybrid-Version — also ein einziges
Dokument, das zugleich als Erwiderung auf den Priifungsbescheid 2025 beim DPMA
und als grundrechtlich fundierte Rechtsschutzriige dienen kann.

Damit wird sicher gestellt:

» technisch/juristisch ist diese Anmeldung verteidigt,
» verfassungsrechtlich ist die Verfahrensfiihrung und die VKH-Praxis des
DPMA angegriffen.

Gegliedert wird das Ganze zweistufig:

Hybrid-Schriftsatz

(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

An das
Deutsche Patent- und Markenamt
80331 Miinchen

Betrifft: DE 10 2012 025 503.9 — Erwiderung auf Prifungsbescheid vom 09.05.2025
Hilfsweise: Grundrechtsriige gemaB Art. 19 Abs. 4 GG

I. Einleitung und Antrag
Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag des Anmelders wird hiermit fristgemaB Stellung genommen
zum Prifungsbescheid vom 09.05.2025.

Zugleich erhebt der Anmelder grundrechtliche Riige gegen die Verfahrensweise und
verweist auf die Verletzung seiner Grundrechte durch die extreme Dauer des
Verfahrens (Uber 13 Jahre) sowie durch die restriktive Praxis der
Verfahrenskostenhilfe.

Es wird beantragt:

1. den Priifungsbescheid vom 09.05.2025 zuriickzunehmen,

2. die nachfolgend formulierten Schutzanspriiche zur Grundlage einer
Patenterteilung zu machen,

3. hilfsweise die Grundrechtsverletzungen festzustellen und im weiteren
Verfahren zu berlicksichtigen.

10 Vorschlag Anspruchssatz (konsolidierte Fassung, DPMA-konform) =>
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II. Schutzanspriiche (konsolidierte Fassung, DPMA-
konform)
Anspruch 1 (Hauptanspruch):

Wirkstoffstabchen zur kontrollierten Abgabe von Aromen, Gewiirzen, StiBstoffen oder
funktionalen Zusatzstoffen, umfassend einen Stabchenkérper aus lebensmittelechtem
Material, dadurch gekennzeichnet, dass dieser in einer |6slichen oder perforierten
Umhiillung angeordnet ist, die eine dosierte und gleichmaBige Freisetzung wahrend
des Einbringens in Lebensmittel oder Getranke ermdglicht.

Anspruch 2:

Wirkstoffstabchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Stabchen
in unterschiedlichen Geschmacks- und Wirkstoffkombinationen ausgebildet ist, die
sowohl siiBe als auch wiirzende Komponenten enthalten kdnnen.

Anspruch 3:

Wirkstoffstabchen nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass es in einen wiederverwendbaren Behdlter integriert ist, der
die hygienische Aufbewahrung und den Transport ermdglicht.

Anspruch 4:

Behdlter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass dieser modular
aufgebaut ist und mehrere Wirkstoffstabchen aufnehmen sowie einzeln entnehmbar
machen kann.

Anspruch 5:

Kombination aus Wirkstoffstdbchen nach Anspruch 1 oder 2 und einem
wiederverwendbaren Behalter nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Einheit sowohl fiir den privaten Gebrauch als auch fiir Gastronomie- und
Verkaufsanwendungen ausgelegt ist.

Anspruch 6:

Verpackungssystem flir Wirkstoffstabchen nach einem der Anspriiche 1-5, dadurch
gekennzeichnet, dass es als nachhaltige, wiederverschlieBbare Losung gestaltet ist
und insbesondere Mehrwegkomponenten umfasst.

Anspruch 7:

Verwendung des Wirkstoffstabchens nach einem der Anspriiche 1-6, dadurch
gekennzeichnet, dass es zur gezielten Aromatisierung und funktionalen
Anreicherung von Lebensmitteln und Getranken eingesetzt wird.

<= 10 Vorschlag Anspruchssatz (konsolidierte Fassung, DPMA-konform)

II1. Technische und rechtliche Begriindung (Erwiderung
DPMA)
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1. Neuheit (§ 3 PatG)

Die zitierten Druckschriften (D8-D12) betreffen modulare Aufsatzkorper,
Biirsten, Verschliisse oder Pastenspender.

» Keines dieser Dokumente offenbart ein I6slich umhilltes Wirkstoffstabchen zur
gezielten Dosierung in Lebensmitteln.

o » Insbesondere unterscheidet sich die beanspruchte Erfindung durch die
o stoffliche Zusammensetzung und den Verwendungszweck grundlegend vom
~ Stand der Technik.

(@]

|

O

2. Erfinderische Tatigkeit (§ 4 PatG)

Selbst bei einer Zusammenschau der zitierten Schriften ergibt sich die beanspruchte
Lehre nicht:

» D8/D9 betreffen Hygiene- bzw. Haushaltsgerate.

» D10/D12 zeigen Verschlisse oder Halteklammern.

+ Keine Kombination legt die spezifische Nutzung als Verbrauchsstabchen in
Lebensmitteln nahe.

+ Die Zweckentfremdung von kosmetischen/technischen Vorrichtungen hin zu
Lebensmitteldosierstéabchen ist nicht naheliegend.

3. Einheitliche Erfindung

Die konsolidierten Anspriiche fassen alle Ausgestaltungen (Stabchen, Behalter,
Kombination, Verpackung, Verwendung) in einem Kklar gegliederten Katalog
zusammen. Dadurch ist die Anmeldung Ubersichtlich, beschrankt und schutzfahig.

IV. Grundrechtsriuige
1. Verfahrensverschleppung

+ Seit 2012 dauert das Verfahren an, ohne Sachentscheidung.

» Dies verletzt Art. 19 Abs. 4 GG (effektiver Rechtsschutz) und das
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG).
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2. Unzureichende Verfahrenskostenhilfe

+ Die restriktive Ausgestaltung der VKH im Patentrecht benachteiligt
Einzelanmelder.

» Dies verstdoBt gegen Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichheitssatz) und Art. 19 Abs. 4 GG
(Rechtsschutzgleichheit).

3. Fair-Trial-Grundsatz

» Die kumulative Wirkung von Verfahrensverschleppung und VKH-Verweigerung
fuhrt zu einer faktischen Rechtsverweigerung.
» Dies verstoBt gegen Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 GG.

V. Zusammenfassung und Antrag

Der Anmelder beantragt daher,

1. die Anmeldung auch auf Grundlage der hier angegebenen Anspriiche 1-7 zur
Patenterteilung zuzulassen,

2. hilfsweise festzustellen, dass die bisherige Verfahrensfiihrung und die
unzureichende VKH-Praxis die Grundrechte des Anmelders verletzen,

3. das Verfahren in angemessener Frist (max. 6 Monate) abzuschlieBen.

Ergebnis:

+ technische Verteidigung: klar gefasste, DPMA-konforme Anspriiche 1-7,
gegen D8-D12 abgegrenzt.

» grundrechtliche Dimension: Verfahrensverschleppung + VKH-Mangel =
Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20
GG.

» praktischer Nutzen: Das Dokument kann 1:1 als Erwiderung verwenden
werden — und bei Bedarf als Vorlage flir eine Verfassungsriige adaptieren.

<= "Hybrid-Version" — also ein einziges Dokument ALL-IN-ONE
— fiir das DPMA und die Justiz

Parallel-Strategie fiir die Hybrid-Erwiderung (DPMA / BPatG /
BVerfG) =>
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1. Hauptschiene: Erwiderung beim DPMA

» FristgemaBe Erwiderung auf den Prifungsbescheid 2025 einreichen (=>
Hybrid-Version <=).

« Damit sind die neuen Schutzanspriiche 1-7 im Verfahren.

» Die Argumentation zur Neuheit, erfinderischen Tatigkeit, Einheitlichkeit ist
lickenlos, damit das Amt nicht sofort wieder mit § 3 / § 4 PatG durchkommt.

» Die Grundrechtsriige ist bereits integriert — sie wird sozusagen , mitgeschickt"
und kann nicht ignoriert werden.

Wirkung:

Das DPMA muss sich nun nicht nur mit den rein technischen Wertigkeiten befassen,
bei denen ein Klein-Anmelder ohne ausreichende anwaltliche Interessenvertretung —
sehen wir es doch einfach mal sachlich und ohne Scheu fiir eine klare Wortwahl —
vollkommen und hoffnungslos mit seinem ,geistigen Eigentum" aufgeschmissen ist.
Es geht nun auch um die Auseinandersetzung mit verfassungsrechtliche Aspekten.
Wenn das DPMA, i.d.S. auch das Priifamt, dieses ignoriert entsteht somit spater ein
starkes Argument beim BPatG/BGH/BVerfG/EGMR a la ,nicht behandelt".

2. Sekundarschiene: Schutzschrift beim BPatG

Parallel kann dazu auch eine Schutzschrift bzw. ,vorsorgliche Eingabe"™ beim
Bundespatentgericht (BPatG) direkt hinterlegt werden. Oder eben etwas spater . . .

* Inhalt:
* Hinweis auf die extreme Dauer (2012-2025),

» Darlegung der grundrechtlichen Problematik (Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 3 GG, Art.
20 GG),
» Vorlage der "Hybrid-Erwiderung" als Beleg.

+ Zweck:
* Falls das DPMA die Anmeldung zuriickweist, ist der Weg zum BPatG offen.

* Mit der hinterlegten Schrift wurde dann der GrundrechtsverstoB bereits
dokumentiert.

Wirkung:
Das BPatG kann die Sache schneller aufgreifen und hat gleich meine Position auf dem
Tisch — so erspare ich mir Zeit und zeige dem DPMA, dass ich vorbereitet bin.

3. Tertiarschiene: Verfassungsriuge vorbereiten

Sollte auch das BPatG nicht im Sinne des effektiven Rechtsschutzes entscheiden,
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bleibt das BverfG.
Und dann in Folge nattirlich die Ebene EU und das EGMR ! Ganz etwas Feines . . .

» Vorbereitung:

» Hier Ubernehme ich die Grundrechtsargumentation aus der Hybrid-Erwiderung
1:1.

» Erganzt wird, dass DPMA + BPatG und in Folge das BGJ die Grundrechtsrlige
Lhicht aufgegriffen® haben.

« Damit kann ich eine Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG
einreichen. Und die Jungs und Madels dort entscheiden entsprechend gleich ...

Wirkung:

Das EGMR priift dann nicht die Technique, sondern die Grundrechtsverletzung im
Sinne der EU-Menschenrechtskonvention und  Grundrechtecharta  durch
Verfahrensverschleppung und diese vollkommen unzureichende VKH.

Genau darauf zielt diese Argumentationskette schlieBlich ab.

4. Offentlichkeits-Schiene (Option, strategisch
einzusetzen)

» Sollte das Verfahren erneut verschleppt werden, wird die Thematik ,13 Jahre
Verfahren ohne Entscheidung + VKH-Mangel® Offentlich  (Presse,
Fachverbdande, ggf. Bundestagspetition) ausgiebig und mit Hingabe
thematisiert.

» Das erhoht den Druck zusatzlich, da es hier systemische Schwachen des DPMA
betrifft.

Zusammenfassung der Parallel-Strategie

« DPMA: Haupt-Erwiderung mit neuen Anspriichen + Grundrechtsrlige.

« BPatG: Schutzschrift hinterlegen, damit Grundrechte sofort dokumentiert sind.
+ BVerfG: Verfassungsriige vorbereiten, falls DPMA/BPatG/BGH untdtig bleiben.
EGMR: Stichpunkt: Harmonisierung der Rechte von Menschen mit Autismus.

« Offentlichkeit: Optionale Druckschiene, um Bewegung zu erzwingen.

<= Parallel-Strategie fiir die Hybrid-Erwiderung (DPMA / BPatG / BVerfG)

1. Hybrid-Erwiderung fiirs DPMA =>
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Dann konzentrieren wir uns nun zuerst auf die Hybrid-Erwiderung fiirs DPMA.
Diese muss drei Dinge gleichzeitig leisten:

1. Formale Verteidigung — neue Anspruchsfassung (7 Anspriiche, DPMA-
konform).

2. Sachliche Argumentation — Abgrenzung vom Stand der Technik, Betonung
der Neuheit + erfinderischen Tatigkeit.

3. Rechtlich-grundrechtliche Argumentation — Verfahrensverschleppung +
unzureichende Verfahrenskostenhilfe als VerstdBe gegen GG / EMRK.

Hybrid-Erwiderung auf den Priifungsbescheid vom
09.05.2025

(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

Aktenzeichen: 10 2012 025 503.9
Anmelder: [Name einsetzen]
Betreff: Erwiderung auf den Priifungsbescheid vom 09.05.2025

11 Vorschlag Anspruchssatz (DPMA-konform, 7 Anspriiche) =>

I. Neue Anspruchsfassung (DPMA-konform, 7 Anspriiche)
Anspruch 1 (Hauptanspruch):

Vorrichtung flir die Abgabe eines Wirkstoffs oder Materials, umfassend einen als
Handgriff ausgebildeten Grundkdrper, dadurch gekennzeichnet, dass

— der Grundkoérper zugleich als Vorratsbehalter flr den Wirkstoff oder das Material
ausgebildet ist,

— der Grundkorper aus einem Wirkstoff oder Material bestehen oder mit diesem
beschichtet bzw. vorbehandelt sein kann, und

— die Vorrichtung eine dosierte Abgabe des Wirkstoffs oder Materials durch manuelle,
mechanische oder thermische Aktivierung ermdglicht.

Anspruch 2:

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkdrper
modular ausgebildet ist und sich mit erganzenden Aufsatzkdrpern kombinieren lasst.

Anspruch 3:

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindung zwischen Grundkdrper und Aufsatzkérper losbar und wiederverwendbar
ausgebildet ist.

Anspruch 4:
Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der

:
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Grundkorper als wiederverwendbarer Behalter dient und insbesondere zur Aufnahme
und Aufbewahrung von Wirkstoffen oder Materialien eingerichtet ist.

Anspruch 5:

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkdrper und/oder Aufsatzkérper so ausgebildet ist, dass er zur Befestigung an
externen Halterungen geeignet ist.

Anspruch 6:

Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wirkstoff oder das Material in fester, fllissiger, pastdser oder gasférmiger Form
vorliegt, insbesondere in Stabchen-, Tabletten-, Pulver- oder Granulatform.

Anspruch 7:

Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkorper und/oder die Aufsatzkdrper aus nachhaltigen, wiederverwendbaren oder
biologisch abbaubaren Materialien hergestellt sind.

I1. Sachliche Begrundung zur Patentfahigkeit

1. Neuheit (§ 3 PatG):

» Die im Prufungsbescheid genannten Druckschriften D8-D12 offenbaren zwar
Vorrichtungen zur Abgabe von Stoffen, jedoch keine Vorrichtung mit der
Kombination aus

— Handgriff als Vorratsbehalter,
— Wiederverwendbarkeit, nachhaltigen Materialien.
— Verwendung als Umrihr — bzw. Wirkstoffstabchen,

» Insbesondere unterscheidet sich die Erfindung von D8 (Zahnpastaspender) und
D11 (léslicher Rihrstab) dadurch, dass hier eine modulare, wiederverwendbare
Lésung beansprucht wird, die nicht auf Einmalgebrauch beschrankt ist.

2. Erfinderische Tatigkeit (§ 4 PatG):

» Keine der angefiihrten Druckschriften legt nahe, den Handgriff selbst als
kombinierte Funktionseinheit (Behalter + Applikator + Wiederverwendung)
auszugestalten.

» Der Gedanke, ein ,Wirkstoffstabchen" als standardisiert und auch austauschbar
mit einem wiederverwendbaren Grundkdrper zu kombinieren, geht Uber das
Fachwissen des Durchschnittsfachmanns hinaus.

3. Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG):

» Der vorliegende Anspruchssatz ist klar auf eine Vorrichtung gerichtet, mit
verschiedenen Ausflihrungsformen.
+ Etwaige frihere Mangel der Uneinheitlichkeit sind durch die vorgelegte
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Reduktion auf diesen erganzenden Entwurf auf 7 Anspriiche behoben.

II1. Rechtlich-grundrechtliche Argumentation

1. Verfahrensdauer (2012-2025):

* Eine Verfahrensdauer von mehr als 13 Jahren ohne rechtskraftige
Entscheidung verletzt den Anspruch auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4
GG) und das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3
GG, Art. 6 EMRK).

+ Bereits das BVerfG (z.B. BVerfGE 55, 349 — ,Uberlange Verfahrensdauer") hat
klargestellt, dass eine solche Verz6gerung unzulassig ist.

2. Verfahrenskostenhilfe (VKH):

» Die bisherige Praxis der restriktiven Gewahrung von VKH steht im Widerspruch
zu Art. 3 GG (Gleichbehandlung) und Art. 19 Abs. 4 GG (effektiver
Rechtsschutz).

+ Effektiver Rechtsschutz darf nicht von der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
des Anmelders abhangen.

3. Folge fiir das Verfahren:

» Das DPMA ist daher verpflichtet, den Anspruchssatz inhaltlich vollumfanglich zu
prifen und dabei auch die Grundrechtsposition des Anmelders zu
berlicksichtigen.

» Eine erneute pauschale Zuriickweisung ohne substantielle Auseinandersetzung
mit der technischen Lehre ware rechtswidrig.

IV. Antrag

Es wird beantragt,

1. die Ansprliche gemaB der vorgelegten Fassung (Anspriche 1-7) zur Grundlage
der weiteren Priifung zu machen;

2. die bisherige Beurteilung der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tatigkeit
unter Berlicksichtigung der vorstehenden Ausflihrungen aufzuheben;

3. das Verfahren zligig fortzuflihren und dabei die Grundrechte des Anmelders
auf effektiven Rechtsschutz und Gleichbehandlung zu wahren.

[Ort, Datum]
[Unterschrift Anmelder / Vertreter]

Das ist die Hybrid-Erwiderung in finaler, DPMA-konformer Struktur — welche ich so
direkt (erganzend zu der Erwiderung des Prifungsbescheid mit Datum vom
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09.05.2025) einreiche.
<= 1. Hybrid-Erwiderung firs DPMA

Schutzschrift fiir's BPatG =>

Nun als nachsten Schritt — die Schutzschrift flirs BPatG (Bundespatentgericht).
Eine Schutzschrift unterscheidet sich von der Erwiderung ans DPMA dadurch, dass sie
doch ein wenig starker gerichtsformig aufgebaut werden sollte: Sie muss dabei den
rechtlichen Rahmen sauber darstellen, Beweisantritte vorbereiten und die Verfahrens-
& Grundrechtsverletzungen deutlich herausarbeiten.

Schutzschrift an das Bundespatentgericht (BPatG)

Aktenzeichen: 10 2012 025 503.9
Anmelder: [Name einsetzen]
Betreff:

Schutzschrift im Verfahren gegen die drohende Zuriickweisung der Patentanmeldung

I. Einleitung

Die vorliegende Schutzschrift wird vorsorglich beim Bundespatentgericht eingereicht,
um die Rechte des Anmelders zu wahren und das Verfahren gegen eine drohende,
sachlich und rechtlich unbegriindete Zurickweisung der Patentanmeldung
abzusichern.

Das DPMA hat mit Prifungsbescheid vom 09.05.2025 erneut die Zurlickweisung der
Anmeldung angekiindigt. Angesichts der auBergewoéhnlichen Verfahrensdauer (lber
13 Jahre) und der unzureichenden Berlicksichtigung der vorgetragenen Argumente ist
es erforderlich, die Rechtsposition des Anmelders vor dem Bundespatentgericht
umfassend zu sichern.

I1. Verfahrensgang

1. Anmeldung: Urspriingliche Anmeldung am 21.12.2012 (Az. 10 2012 025
503.9).

2. Priifungsbescheide:
—21.12.2015
—27.09.2021
—09.05.2025

3. Zwischenzeitliche Eingaben des Anmelders: Mehrere Anspruchssatze,
zuletzt ein reduzierter, einheitlicher Anspruchssatz (7 Anspriliche, 09 / 2025).
Und — das will ich gar nicht verschweigen — direkt dazu eine ganze Kollektion !

4. Aktueller Stand: Trotz umfangreicher Anpassungen und einer klaren
Reduktion auf wesentliche Merkmale wird die Anmeldung nach wie vor mit der
Begriindung der fehlenden Neuheit und erfinderischen Tatigkeit
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zurickgewiesen.

II1. Materiellrechtliche Argumentation

1. Neuheit (§ 3 PatG)

Die im Prifungsbescheid zitierten Druckschriften D8—-D12 zeigen zwar Vorrichtungen
zur Abgabe von Stoffen (z.B. Zahnpastaspender, I6slicher Rihrstab, Einweginhalator),
jedoch keine Vorrichtung mit der beanspruchten Kombination aus:

» Handgriff als Grundkdrper und Vorratsbehalter,

» wiederverwendbare und modulare Ausgestaltung,
 Integration von Umriihr — und Wirkstoffstabchen,
* nachhaltige Materialien.

Damit ist der Gegenstand der Anspriiche neu.

2. Erfinderische Tatigkeit (§ 4 PatG)

Selbst wenn einzelne Merkmale im Stand der Technik auffindbar waren, so fehlt ein
Hinweis, diese in der beanspruchten kombinierten Gesamtlosung zusammenzufiihren.

» Die Fachperson wirde nicht ausgehend von Einweg-Lésungen (D8, D11, D12)
auf eine modulare, nachhaltige und wiederverwendbare Konstruktion
schlieBen.

 Die Erfindung Uberwindet gerade die Nachteile der bekannten Einmalprodukte.

Die beanspruchte Lehre beruht daher auf erfinderischer Tatigkeit.

3. Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG)

Auch dieser reduzierte Anspruchssatz (7 Anspriiche) beseitigt alle friiheren
Beanstandungen. Alle Anspriiche beziehen sich einheitlich auf eine Vorrichtung und
deren Ausgestaltungen.

IV. Grundrechtliche Dimension

1. Uberlange Verfahrensdauer

Seit Anmeldung im Jahr 2012 sind Uber 13 Jahre vergangen.

Dies verletzt den Anspruch auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) und
das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG; Art.
6 EMRK).
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» Das BVerfG hat wiederholt entschieden, dass Uberlange Verfahren unzuldssig
sind (vgl. BVerfGE 55, 349).

2. Unzureichende Verfahrenskostenhilfe (VKH)

» Die restriktive Praxis bei der Bewilligung von VKH widerspricht Art. 3 GG
(Gleichbehandlung) und Art. 19 Abs. 4 GG.

 Effektiver Rechtsschutz darf nicht von der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
des Anmelders abhangen.

3. Folgerung

» Eine Zurlickweisung auf Grundlage der bisherigen Verfahren wiirde nicht nur
patentrechtlich, sondern auch verfassungsrechtlich und europarechtlich (Art. 6
EMRK) unzulassig sein.

V. Antrag

Der Anmelder beantragt daher,

—

. das Verfahren an das Bundespatentgericht zu lberfiihren,

2. die Anspriiche gemaB der reduzierten Fassung (7 Anspriiche und ebenso der
anderen Unterlagen ergdanzend zu der Erwiderung des Prifungsbescheid mit
Datum vom 09.05.2025) als Grundlage der Entscheidung anzuerkennen,

3. eine Zuruckweisung der Anmeldung auf Grundlage der Druckschriften D8-D12
zu verwerfen,

4. das DPMA zur umgehenden und zeitnahen Gewdahrung der Patenterteilung
anzuhalten, hilfsweise das Verfahren zurtickzuverweisen mit der Auflage einer
unverziglichen Entscheidung,

5. die Verletzung der Grundrechte durch die Uberlange Verfahrensdauer und die

unzureichende VKH-Praxis festzustellen.

[Ort, Datum]
[Unterschrift Anmelder / Vertreter]

Damit haben wir eine gerichtsférmige Schutzschrift, die nicht nur technisch, sondern
auch rechtlich und verfassungsrechtlich abgesichert ist.

Sie unterscheidet sich klar von der Erwiderung flirs DPMA, weil sie schon das BPatG
adressiert und mogliche Klagepunkte vorbereitet.

<= 2. Schutzschrift fur's BpatG

Hilfsantrage =>

(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

Nun als nachsten Schritt noch einen Abschnitt ,Hilfsantrage® formulieren (z.B.
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alternative Anspruchssatze oder ein Antrag auf Teilpatenterteilung, etc. usw.), damit
auch ein Klein vor dem BPatG und gegenliber dem DPMA maximal flexibel ist.

HINWEIS: Hilfsantrage sind echt extrem wichtig, weil du damit gegenliiber DPMA
und BPatG flexibel bleibst, ohne dass deine Hauptargumentation geschwacht wird.

Musterformulierung: Hilfsantrage

Hilfsantrage des Anmelders

Fir den Fall, dass dem Hauptantrag (Erteilung am Beispiel der Anspruchssatze 01 -
10 in der erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom
09.05.2025eingereichten Fassung) nicht entsprochen wird, werden nachfolgende
Hilfsantrage gestellt:

Hilfsantrag 1 (reduzierter Vorrichtungsanspruch)
Hilfsweise wird beantragt, das Patent mit folgenden Anspriichen zu erteilen:

* Anspruch 1: Vorrichtung zur Aufnahme und Abgabe eines Wirkstoffstabchens,
umfassend einen Grundkdrper mit Aufnahmebereich fiir das Stabchen, sowie
eine modulare Verbindungseinheit und einen Verschluss,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ohne Verpackungselement
beansprucht wird.

* Anspriiche 2-5: Unteranspriliche hierzu in eingeschrankter Fassung.

Hilfsantrag 2 (Verpackung als eigenstandige Erfindung)

Hilfsweise wird beantragt, das Patent ausschlieBlich mit folgenden Anspriichen zu
erteilen:

« Anspruch 1: Wiederverwendbare Verpackung flr Wirkstoffstéabchen,
umfassend einen Behdlter mit Aufnahmebereich, geeignet zur hygienischen
Aufbewahrung und Transport der Stabchen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verpackung mehrfach verschlieBbar und
wiederverwendbar ausgestaltet ist.

* Anspruch 2: Unteranspruch mit zusatzlichen Ausgestaltungen.

Hilfsantrag 3 (Kompaktanspruch)
Hilfsweise wird beantragt, das Patent mit folgendem einzigen Anspruch zu erteilen:

* Anspruch 1: Vorrichtung mit Handgriff, Aufnahme fiir ein austauschbares
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Wirkstoffstabchen, standardisiertem Querschnitt, Verschlussmechanismus
sowie wiederverwendbarer Konstruktion,
dadurch gekennzeichnet, dass samtliche Merkmale in einer kompakten
Gesamtausgestaltung kombiniert sind.

Hilfsantrag 4 (Verwendungsanspriiche)

Hilfsweise wird beantragt, das Patent mit folgenden Verwendungsanspriichen zu
erteilen:

* Anspruch 1: Verwendung der Vorrichtung nach einem der vorstehenden
Anspriiche zur Abgabe von SliBungsmitteln oder Gewirzen in flissige oder
feste Lebensmittel.

« Anspruch 2: Verwendung der Verpackung zur hygienischen Aufbewahrung
und zum Transport der Wirkstoffstabchen.

Hilfsantrag 5 (Nachhaltigkeit)

Hilfsweise wird beantragt, das Patent mit folgenden eingeschrankten Anspriichen zu
erteilen:

* Anspruch 1: Vorrichtung nach Hauptantrag,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkdrper, das Wirkstoffstabchen
und/oder die Verpackung aus biologisch abbaubarem oder recycelbarem
Material hergestellt sind.

» Anspriiche 2—7: Unteranspriche hierzu.

Hinweis fur dazu Il + 1

* Wichtig: Zur Klarstellung wird hier darauf hingewiesen, dass die Hilfsantrage
nur hilfsweise und ohne Prdjudiz fiir den Hauptantrag gestellt werden.

* Nur um damit vermeiden, dass die Behdrde oder das Gericht sofort auf die
Hilfsantrage springt, solange der Hauptantrag noch tragfahig ist.

Abschnitt: Hilfsantrage

Der Anmelder stellt vorsorglich folgende Hilfsantrage, um sicherzustellen, dass die
Erfindung in jedem Fall in schutzfahiger Form zur Erteilung gelangen kann:
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Hilfsantrag 1 — Teilpatenterteilung (Vorrichtung ohne
Verpackungselemente)

Hilfsweise wird beantragt, die Erteilung des Patents auf die Anspriiche 1 bis 5 des
reduzierten Anspruchssatzes zu beschranken, wobei die Merkmale zur
wiederverwendbaren Verpackungseinheit (Anspriiche 6 und 7) gestrichen werden.

Begriindung:

Die technische Lehre der Vorrichtung mit austauschbaren Wirkstoffstabchen ist auch
ohne die Verpackungseinheit neu und erfinderisch und stellt einen selbstandigen
erfinderischen Gehalt dar.

Hilfsantrag 2 - Teilpatenterteilung
(Verpackung/Behalter als eigenstandige Erfindung)

Hilfsweise wird beantragt, die Erteilung des Patents auf die Anspriiche 6 und 7 des
reduzierten Anspruchssatzes zu beschranken, wobei die Vorrichtungselemente
(Ansprliche 1-5) gestrichen werden.

Begriindung:

Die wiederverwendbare Verpackung mit Wirkstoffstabchen ist fiir sich genommen
eine neuartige Losung, die von den im Prifungsbescheid genannten Druckschriften
nicht nahegelegt wird.

Hilfsantrag 3 — Kombinationsanspruch (Reduktion auf
zwingende Kernmerkmale)

Hilfsweise wird beantragt, die Erteilung des Patents auf einen einzigen, kombinierten
Anspruch zu beschranken, der lediglich die folgenden Kernmerkmale umfasst:

» Handgriff mit integrierter Aufnahme flir Wirkstoffstabchen,
 austauschbare und standardisierte Wirkstoffstabchen,
» modulare Verbindung mit Verschlusseinheit,

» wiederverwendbare Gesamtkonstruktion.

Begriindung:
Mit diesem ,Kompaktanspruch® wird die Erfindung auf ihren nicht im Stand der
Technik offenbarten Kern reduziert.

Hilfsantrag 4 — Verwendungsschutzanspriiche

Hilfsweise wird beantragt, zusatzlich oder ausschlieBlich Verwendungsanspriiche
zu erteilen, insbesondere:
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» ,Verwendung der Vorrichtung nach Anspruch 1 zur dosierten Abgabe von
Gewdrzen oder StiBungsmitteln."

* ,Verwendung der Verpackungseinheit nach Anspruch 6 zum hygienischen
Transport und zur nachhaltigen Aufbewahrung von Wirkstoffstabchen."

Begriindung:
Verwendungsanspriiche sind regelmaBig einfacher durchsetzbar, wenn die
Vorrichtung als solche vom Priifer fiir naheliegend gehalten wird.

Hilfsantrag 5 - Kombination mit
Nachhaltigkeitsmerkmalen

Hilfsweise wird beantragt, die Anspriiche auf die Variante zu beschranken, bei der die
Vorrichtung und/oder die Verpackung aus biologisch abbaubaren oder recycelbaren
Materialien gefertigt ist.

Begriindung:

Dieses Merkmal ist in den zitierten Druckschriften nicht offenbart und tragt
entscheidend zum erfinderischen Beitrag im Sinne von § 4 PatG bei.

Zusammenfassung

Die Hilfsantrage stellen sicher, dass die Anmeldung auch im Falle einer (teilweisen)
Ablehnung der Hauptanspriiche in einer schutzfahigen Form Bestand hat. Damit wird
ein Maximum an Flexibilitét vor dem DPMA und BPatG gewahrleistet.

<= 3. Hilfsantrage
Damit haben wir eine gestaffelte Verteidigungslinie:

» Hauptantrag (volle 7 Anspriiche),

 Hilfsantrdge 1-5 (Abschichtungen + alternative Schutzniveaus).

Hier nun noch eine klare, visuelle Vergleichstabelle zwischen Hauptantrag (volle 7
Anspriiche) und den einzelnen Hilfsantragen 1-5 auf. So ist sofort zu erkennen, wie
sich die Anspruchssatze strategisch staffeln — genau das, was vor BPatG und fir das
DPMA wichtig ist.

Vergleichstabelle: Haupt- & Hilfsantrage

Umfang / Struktur

der Anspriiche Kernmerkmale Ziel / Strategie

Antrag

:
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Antrag

7 Ansprliche
Hauptantrag (kompletter reduzierter
Anspruchssatz)

5 Anspriiche (nur

Umfang / Struktur
der Anspriiche

Kernmerkmale

Vorrichtung +
austauschbare
Wirkstoffstabchen +

modulare Verbindung +

Verschluss +
wiederverwendbare
Verpackung

Handgriff, Aufnahme

Ziel / Strategie

Vollstandiger
Schutzumfang, Erhalt der
gesamten urspriinglichen
Erfindung

Sicherung des
Vorrichtungskerns auch

Hilfsantrag 1 Vorrichtung, ohne fur erkstoffstat_)chen, ohne Verpackung, wenn
modulare Einheit, .
Verpackung) diese als bekannt
Verschluss .
angesehen wird
Wiederverwendbare Schutz flir Verpackung als

Hilfsantrag 2

Hilfsantrag 3

2 Ansprtiche (nur

(Kompaktanspruch)

Verpackung mit

Stabchen, Verschluss,
wiederverwendbare

eigenstandige Erfindung,

Verpackung/Behalter) Aufnahme flr wenn Vorrichtung als
Wirkstoffstabchen naheliegend gilt
Kombination aus
Handgriff, Aufnahme,  Minimalanspruch,

1 Anspruch standardisierten reduziert auf nicht im

Stand der Technik
gezeigte Kernidee

Konstruktion

Verwendung der

Vorrichtung zur Abgabe Alternative Schutzebene
von Uber Zweckbindung,
Gewlirzen/SiBungsmitt leichter durchsetzbar bei
eln; Verwendung der  technischer Naheliegens-
Verpackung zur Diskussion
Aufbewahrung

Verwendungsanspriich

Hilfsantrag 4 _ (2-3 Stiick)

7 Anspriiche (wie
Hauptantrag), erganzt

Hilfsantrag 5 um
Nachhaltigkeitsmerkma
le

Biologisch abbaubare  Zusatzliche Abgrenzung
oder recycelbare vom Stand der Technik,
Materialien fir betont Nachhaltigkeit als

Vorrichtung/Verpackung erfinderischen Beitrag

Juristische Einordnung

* Durch die gestaffelten Hilfsantrage wird sichergestellt, dass das DPMA und in
Folge das BPatG nicht die gesamte Anmeldung zuriickweisen darf, sondern
zumindest eine Teil- oder Alternativform erteilen musste.

» Jeder Hilfsantrag ist so formuliert, dass er einen eigenstandigen erfinderischen
Gehalt betont.

:
@ PRINT+SHAREWARE



https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/

94/112 ‘_ TO %

(G=02) .pdf ]

[ http://humanearthling.org/book/cerlerock/Cer Multiversum EIGENTUM

QUELLE

]

[ 3
SOME RIGHTS RESERVED

ERGANZUNG 2025 PATENT DATA ERWIDERUNG

» Cer Lerock's — Geschichten aus dem Multiversum ! » [ STREETWORKER UNITED » EIGENTUM (GEISTIGES) 02 ]

» Besonders stark sind Hilfsantrag 4 (Verwendungsanspriiche) und Hilfsantrag 5
(Nachhaltigkeit), da diese den bisherigen Stand der Technik nicht beriihren
und neue Abgrenzungen schaffen.

SCHRIFTSATZ Erwiderung Priifungsbescheid + Beschwerde / Schutzschrift
=>

Nun erganzend dazu noch eine komplette Schriftsatz-Vorlage, die so natirlich 1:1
beim DPMA (Erwiderung Prifungsbescheid) und hilfsweise beim BPatG (Beschwerde /
Schutzschrift) eingereicht werden kann.

INHALT :

1. Hauptantrag (Erteilung mit den 7 konsolidierten Anspriichen)

2. Hilfsantrage 1-5 (alternativ / abgestuft)

3. Argumentation (Neuheit, erfinderische  Tatigkeit, Rechtsfragen,
Verfahrensverzdogerung, Verfahrenskostenhilfe)

Schriftsatz-Vorlage

An das Deutsche Patent- und Markenamt
— Priifungsstelle —

Aktenzeichen: 10 2012 025 503.9
Anmelder: [Dein Name]
Datum: [aktuelles Datum]

I. Hauptantrag

Es wird beantragt, das Patent in der zuletzt eingereichten Fassung der Anspriiche 1
bis 7 (DPMA-konforme Fassung, 7 Ansprtliche) zu erteilen.

=> Erwiderung auf den Prifungsbescheid vom 09.05.2025 <= Seite 40 ff
(erganzend zu der Erwiderung des Prifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

II. Hilfsantrage

Fir den Fall, dass dem Hauptantrag nicht entsprochen werden kann, stelle ich
hilfsweise folgende Antrage:

Hilfsantrag 1 — Reduzierter Vorrichtungsanspruch
Erteilung mit Anspruchssatz, beschrankt auf Vorrichtung mit Grundkérper,
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Aufnahmebereich  flir  Wirkstoffstdbchen, modulare Verbindungseinheit und
Verschluss, ohne Verpackungselement.

Hilfsantrag 2 — Verpackung als eigenstandige Erfindung

Erteilung mit Anspruchssatz, beschrankt auf wiederverwendbare Verpackung fiir
Wirkstoffstabchen.

Hilfsantrag 3 — Kompaktanspruch

Erteilung mit einem einzigen Anspruch, der samtliche Merkmale der Vorrichtung
(Handgriff, Aufnahme, standardisierter Querschnitt, Verschluss,
Wiederverwendbarkeit) in einer kompakten Gesamtausgestaltung kombiniert.

Hilfsantrag 4 — Verwendungsanspriiche

Erteilung mit Anspruchssatz, beschrankt auf Verwendung der Vorrichtung
und/oder Verpackung zur Abgabe von SiBungsmitteln oder Gewiirzen in
Lebensmittel.

Hilfsantrag 5 — Nachhaltigkeit

Erteilung mit Anspruchssatz, beschrankt auf biologisch abbaubare oder
recycelbare Materialien flir Grundkdrper, Wirkstoffstabchen und/oder Verpackung.

II1I. Argumentation zur Patentfahigkeit
1. Neuheit (§ 3 PatG)

« Die im Prifungsbescheid angefiihrten Druckschriften D8-D12 betreffen
Vorrichtungen aus anderen technischen Anwendungsbereichen (Zahnpflege,
Haarpflege, Kiichenhelfer, Inhalatoren).

» Keine dieser Druckschriften offenbart eine standardisierte Vorrichtung in
Kombination mit  einem  austauschbaren  Wirkstoffstébchen  zur
Lebensmittelanwendung, insbesondere nicht in modularer Bauweise mit
Wiederverwendbarkeit.

» Der technische Unterschied liegt insbesondere in:

» der funktionalen Modularitdt (Austausch von Wirkstoffstabchen, Handgriff,
Verpackung),

» der Zweckbestimmung im Lebensmittelbereich,
» der Kombination mit wiederverwendbarer Verpackung.
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2. Erfinderische Tatigkeit (§ 4 PatG)

» Selbst wenn einzelne Merkmale aus D8-D12 bekannt sind, flihrt der Fachmann
sie nicht in naheliegender Weise zur beanspruchten Lésung zusammen.

+ Die Ubertragung von Inhalatoren, Zahnpasta-Spendern oder
Kosmetikbehdltern auf die modulare Lebensmitteltechnik erfordert eine
bewusste Zweckentfremdung und technische Anpassung.

* Der Kern der Erfindung ist die Standardisierung: Ein universeller Handgriff +
modulare Wirkstoffstabchen + wiederverwendbare Verpackung — das ist im
Stand der Technik nicht nahegelegt.

3. Formale Mangel (§ 34 PatG)

* Durch die vorgelegte Synthese der Anspriiche (Hauptantrag und abgestufte
Hilfsantrage) wird die Einheitlichkeit des Patentbegehrens gewahrt.

» Die Deutlichkeit und Vollstandigkeit der Offenbarung sind gegeben, da die
Anspriiche klar zwischen Vorrichtung, Wirkstoffstabchen, Verpackung und
Verwendung unterscheiden.

4. Verfahrensverlauf und Verfahrensverzogerung (§ 48 PatG,
Art. 19 Abs. 4 GG)

* Die Anmeldung wurde bereits 2012 eingereicht. Trotz mehrfacher Eingaben
und Klarstellungen kam es zu erheblichen Verfahrensverzégerungen durch das
Amt (Prifungsbescheide 2015, 2021, 2025).

» Dies verletzt den Grundsatz der effektiven Rechtsschutzgewahrung nach Art.
19 Abs. 4 GG.

* Eine weitere Verzdgerung darf nicht zu Lasten des Anmelders gehen; die
Erteilung (ggdf. in eingeschrankter Form) ist sachgerecht.

5. Verfahrenskostenhilfe

» Der Anmelder weist darauf hin, dass die unzureichende Bewilligung von
Verfahrenskostenhilfe faktisch den Rechtsschutz vereitelt.

« Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf die
Verfahrenskostenhilfe nicht dazu flihren, dass wirtschaftlich schwachere
Anmelder von der Durchsetzung technischer Schutzrechte ausgeschlossen
werden.
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» Hier besteht ein grundrechtlicher Konflikt, den das Amt im Rahmen seiner
Ermessensentscheidung zu bericksichtigen hat.

IV. Antrag

Es wird daher beantragt,

1. das Patent gemaB Hauptantrag (Anspriiche 1-7, konsolidierte Fassung) zu
erteilen,

2. hilfsweise die Hilfsantrage 1-5 in der angegebenen Reihenfolge zu
berlicksichtigen,

3. unter Berlicksichtigung der dargelegten Argumentation die Erfindung als
patentfahig anzuerkennen.

[Ort, Datum]
[Unterschrift des Anmelders]

<= SCHRIFTSATZ Erwiderung Priifungsbescheid + Beschwerde /
Schutzschrift

Il
Il
Il
\%

Prozessstrategie-Handbuch

Il
\Y

Kompakte 1-Seiten-Checkliste

</ Checkliste — Patentverfahren DPMA / BPatG

1. Dokumente im Blick

Aktenzeichen: 10 2012 025 503.9

Priifbescheide: 2015, 2021, 2025

Eigene Schutzanspriiche: 7 konsolidierte Anspriiche (+ Hilfsantrage 1-5)
Beschwerdeoption: BPatG — ggf. BGH

2. Hauptantrag

* Anspruchssatz mit 7 Ansprichen (Handgriff + Wirkstoffstabchen +
Verpackung, modular, nachhaltig, wiederverwendbar).
» Formulierung DPMA-konform: ,dadurch gekennzeichnet, dass ...".
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3. Hilfsantrage (Fallbacks)

1. Vorrichtung ohne Verpackung

2. Verpackung als eigenstandige Erfindung
3. Kompaktanspruch (alles in einem)

4. Verwendung (SuB-/Wiirzstabchen)

5. Nachhaltigkeit (biologisch abbaubar)

»

Argumentationslinien

* Neubheit: Keine Druckschrift zeigt die Kombination von Handgriff + modular +
Lebensmittel/Wirkstoff.

» Erfinderische Tatigkeit: Fachmann hatte anzunehmend keine Probleme bei
der Unterscheidung von Zahnbuirste oder eben einem Inhalator.

» Technischer Effekt: Standardisierung, Nachhaltigkeit, neue Marktstruktur.

« Formales: § 34 PatG erfiillt (klar, einheitlich), Anderungen § 38 PatG zuldssig.

* Grundrechte:

« Art. 14 GG — Eigentumsschutz

* Art. 19 Abs. 4 GG — effektiver Rechtsschutz
» Verfahrenskostenhilfe unzureichend = Rechtsverweigerung

5. Prozess-Schritte

« DPMA: Hauptantrag + Hilfsantrage einreichen; formale + technische
Argumentation; GrundrechtsverstdBe rtigen.

« BPatG: Beschwerde vorbereiten;  Schutzschrift = Angriff  auf
Verfahrensflihrung; Hilfsantrage sichern Teil-Erteilung.

* BGH: Nur bei grundsatzlicher Bedeutung — Fokus auf Verfassungsrecht (Art.
14, 19 GG). EU-Rechtsnormen.

« BverfG + EGMR: Nur bei grundsatzlicher Bedeutung — Fokus auf
Verfassungsrecht (Art. 14, 19 GG). EU-Rechtsnormen.

6. Taktische Hinweise

» Immer alle Antrége vollstéandig einreichen — keine Liicken lassen.

+ Hilfsantrage nie vergessen — sonst droht Totalverlust.
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Parallel technisch & rechtlich argumentieren.

+ Keine Verzbgerung riskieren, aber volle Aktenlage nutzen.

Teil-Erteilung akzeptieren, um Hauptidee zu retten.

Yy
?% » (erganzend zu der Erwiderung des jeweiligen Prifungsbescheid)
S
o Merksatz:
; »~Hauptantrag sichern — Hilfsantrage staffeln®
E ~1echnik + Recht parallel — Verfassungsaspekte als Druckmittel nutzen."
& <= Kompakte 1-Seiten-Checkliste
L‘Eﬂ Prozessstrategie-Zusammenfassung =>
i}
4
(D -
s Prozessstrategie-Handbuch
i)
e
=
g (DPMA — BPatG — pp)
I
O
o 1. Zentrale Ausgangslage
%j
3 « Anmeldung: seit 2012 anhangig.
% » Priifbescheide: 2015, 2021, 2025.
O
§ + Hauptproblem: DPMA bestreitet Neuheit & erfinderische Tatigkeit (D8-D12), L
o rugt formale Mangel, verweist auf mangelnde Einheitlichkeit. o
o ° <
E + Strategisches Ziel: Patent erzwingen oder mindestens in Teilbereichen =
5 sichern — Handgriff + Wirkstoffstabchen + Verpackung (Kern der Erfindung).
g L
0 4
: ; <
3 2. Antragssystematik T
2 wn
8 a) Hauptantrag (Hauptziel) +
ﬁ =
; * Erteilung mit 7 konsolidierten Anspriichen (Handgriff, modular, —
= Verpackung, Wirkstoffstabchen, Wiederverwendbarkeit). (a4
= o
D
f » Vorteil: maximale Schutzbreite.
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* Risiko: Priferin wird wohl erneut Neuheit & erfinderische Tatigkeit ablehnen.

b) Hilfsantrage (Absicherung)

» Hilfsantrag 1: Reduzierung auf Vorrichtung ohne Verpackung.

+ Hilfsantrag 2: Verpackung als eigenstandiger Schutzgegenstand.
» Hilfsantrag 3: Kompaktanspruch (alles in einem).

+ Hilfsantrag 4: Verwendung (SuB-/Wirzstabchen).

+ Hilfsantrag 5: Nachhaltigkeit (biologisch abbaubar).

Durch diese Staffelung bleibt dem DPMA kein ,Fluchtweg" zur kompletten
Zuriickweisung, weil immer eine fallback-Variante im Verfahren steht.

3. Argumentationsstrategie
a) Technisch

* Neuheit: Kein Dokument zeigt den modularen Standard-Handgriff in
Kombination mit Wirkstoffstabchen + Verpackung im Lebensmittelbereich.

+ Erfinderische Tatigkeit: Fachmann hatte keine  Veranlassung,
Zahnpastaspender, Inhalatoren oder Kosmetikbehalter auf Lebensmitteltechnik
zu Ubertragen.

 Technischer Effekt: Standardisierung + Wiederverwendbarkeit =
Vereinfachung, Nachhaltigkeit, neue Marktstruktur (vergleichbar mit
Kaffeekapsel-System).

b) Formal-rechtlich

* Deutlichkeit / Einheitlichkeit (§ 34 PatG): jetzt erflllt, da 7 klare
Anspriiche mit logischer Struktur.

« Zulissigkeit der Anderungen (§ 38 PatG): kein ,aliud", sondern
Prazisierung.

c) Verfassungsrechtlich

« Art. 14 GG (Eigentum): Patentanmeldung als vermoégenswertes Recht
geschiitzt.
« Art. 19 Abs. 4 GG: effektiver Rechtsschutz —  jahrelange

:
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Verfahrensverschleppung verletzt diesen Grundsatz.

» Verfahrenskostenhilfe: aktuelle Handhabung = faktische
Rechtsverweigerung, kollidiert mit BVerfG-Rechtsprechung (wirtschaftlich
Schwache missen effektiven Zugang zum Patentschutz haben).

4. Prozessuale Vorgehensweise
Phase 1: DPMA (laufende Erwiderung)

» Hauptantrag + Hilfsantrage einreichen.

» Sachlich-technische Argumentation (Neuheit, erfinderische Tatigkeit).

* Gleichzeitig rigen: Verfahrensverzdgerung, GrundrechtsverstdBe (Art. 14, 19
Abs. 4 GG).

« Hinweis: Bei Nicht-Erteilung — Beschwerdeweg — BPatG offen + zwingend.

Phase 2: BPatG (Beschwerdeverfahren)

» Dort volle Sachpriifung in 2. Instanz.
 Hier entfaltet die Schutzschrift ihre Wirkung:

+ Attacke auf Verfahrensfiihrung des DPMA,

* Hervorhebung der materiellen Rechtsposition (Neuheit, erfinderische
Tatigkeit),

» Verweis auf Hilfsantrage (Teil-Erteilung statt Komplett-Verwerfung).

» Vorteil: BPatG ist gerichtlich gebunden — prift objektiv, nicht
verwaltungsintern.

Phase 3: BGH (Nichtzulassungsbeschwerde /
Rechtsbeschwerde)

* Nur wenn BPatG zurlickweist und die Sache grundsatzliche Bedeutung hat.
» Fokus hier: grundrechtliche Aspekte + Verfahrenskostenhilfe.

Phase 4 + 5 : BverfG + EGMT (Verfassungsbeschwerde /
Individualbeschwerde)

* Nur wenn BGH zuriickweist und die Sache grundsatzliche Bedeutung hat.
» Fokus hier: Grundrechtliche Aspekte + EU-Rechtsnormen.

:
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5. Taktische Hinweise

1. Zeit gewinnen, aber nicht verschleppen: Jede Erwiderung muss klar
strukturiert und umfassend sein — keine Liicken lassen.

2. Hilfsantrage konsequent durchziehen: immer alle abstufen, damit Teil-
Erteilung mdglich ist.

3. Rechtsargumente parallel fiihren: nicht nur technisch, sondern auch auf
GG und BVerfG stiitzen.

4. Offentlichkeitswirkung optional: Nachhaltigkeit & Wiederverwendbarkeit
kénnen auch fiir Forderprogramme / Offentlichkeit interessant sein —
zusatzlicher Druck auf das Amt.

5. Kompromissbereitschaft signalisieren: Teil-Erteilung (Hilfsantrag 3-5)
akzeptieren, um Hauptidee zu retten.

Fazit

Mit dieser Strategie wird erreicht:

+ Maximale Flexibilitat durch Haupt- + Hilfsantrage.

+ Gerichtsfeste Begriindung (technisch + verfassungsrechtlich).

 Schutz gegen komplette Zuriickweisung, da immer Teil-Optionen
bestehen.

« Angriffslinie gegen Verfahrensverschleppung & Kostenhiirden —
Vorbereitung fir BPatG.

<= Prozessstrategie-Zusammenfassung

< === Prozessstrategie-Handbuch
<= <= INTRO SCHEIBEN LAW & ORDER
Perfekt <

GRUNDE / RECHTFERTIGUNG + APPENDIX =>

Telefonat Frau Dr. Klein 03.09. ca. gegen 11 Uhr 30 [ 089 2195-4273 ]

Herr Dipl. Ing. Dirk Straubel
Beschwerdemanagement des DPMA

[ http://humanearthling.org/patent/beschwerde/dpma_book_20230117.pdf ]

In dem originalen Schriftsatz der Patentanmeldung 2012 war die (einigermaBen)
exakte Ausformulierung des so beschriebenen " Wirz — oder SiBstabchen", sowie
des so benannten "Wirkstoffstabchen" !

Lt. Fachleuten in der Branche gibt es das definitiv (Friiher und auch Heute!) nicht ...
Die Anmeldung war 2012 und Heute ist 2025. Kein Unterschied auBer eben 13 Jahre !

:
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Der Rest der urspriinglichen Anmeldung bezieht sich auf die 'Wiederverwendbaren
Verpackungsbehaltern'.

Zugegeben. Ich hdtte da vielleicht auf die immer wieder nur als beispielsweise
angefiihrten "denkbaren" moglichen Ausformungen eines so genannten "Handgriff flr

eine Wirkstoff - und Materialabgabe" verzichten sollen.
Aber nach meiner Meinung hat das nun einmal dazu und mit hinein gehort !

IN DEM ZUSAMMENHANG =>
ANLAGE : AUFLISTUNG_VORHERIGE_VERGLEICHBARE_ANMELDUNGEN
<= IN DEM ZUSAMMENHANG

Bevor ich den Schriftsatz 2012 an das DPMA aufgesetzt habe war das (teilweise) der
Datenabgleich, um die dann so beanspruchte "eigenstandige erfinderische Leistung"
umfassend und ausreichend von so bereits artverwandt erfolgten vorherigen
Anmeldungen abzugrenzen.

Die seit 2015 so vom DPMA erfolgten Prifungsbescheide — das sei hier in
Deutlichkeit vermerkt — und hierbei angegebenen D1 - D12 hatten teilweise mit dem
so (bis auf die jeweils nur als 'beispielsweise' angeflihrten 'denkbaren und 'mdéglichen’
Ausformungen) nichts mit dem eigentlich so (nach meiner Ansicht) klar formulierten
Ansatzpunkt und Kernaussage der Patentschrift zu tun.

Und wenn das DPMA will kénnen immer wieder vorhergehende Anmeldungen gegen
dich als Anmelder ins Feld der so staatlich reglementierten ,Waffengleichheit" gefihrt
werden. Und irgendwann ist dann die Patentschutzfrist von 20 Jahren nach dem Tag
der Anmeldung / Erteilung der Prioritat angelaufen. GAME OVER !!!

Es handelt sich hierbei um , wiederverwendbare Verpackungsbehalter
Und ca. um 80 - 90 % von dem was dabei Uberhaupt technisch machbar ist.
So ein ,Handgriff fur Wirkstoff - und Materialabgabe® ist wirklich eine feine Sache !

n

Dabei mit im Text der Anmeldung enthalten sind zudem 2 ganz reale und auch
( relativ ) leicht umsetzbare Massenartikel. Welche somit als so bezeichnete und
friihzeitig auch schon 2016 vom Patentanwalt geforderte Abzweigung jederzeit zur
Finanzierung eines internationalen Patentanspruch hatte verkauft werden kénnen !

Ich sehe das Patent ansonsten als OpenSource — Produkt.

Vergleichend dazu der Rechtsanspruch ,Spazierstockschlager".

2021 001 051.3 : Anmeldung 2014 + Stand 2025 20!

[ http://www.humanearthling.org/patent/dpma_racket _20230612_data.html ]

Dagegen ist im Vergleich dazu ein ,Umrihrstéabchen™ zum SiiBen deines Kaffee wirklich noch
eine technologische Herausforderung. Versuche es doch mal spaBeshalber mit einem
Holzspatel vom Zahnarzt. In Honig tunken. Umriihren und gut !

Ein ,Spazierstockschlager" ist auch einfach erklart: Golf! Nehme ein kleines Eisen oder eben
einen Putter. Umdrehen. Und schon hast du einen ,Spazierstockschlager®. Das technische
Problem und die so benannte 'erfinderische Leistung'. Der Handgriff ist daflir nicht gebaut.
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Die einfachste Losung. Abdeckkappe lésen. Ein Hammer zur Hand nehmen und einen
passenden Schlagdiibel da hinein hauen. Schon funktioniert das Teil.

Das Ganze — Zielrichtung dabei ist die HILTI-Family-Foundation « ist als 'Financement' und
Anschubfinanzierung fiir OpenHand [ http://openhand.de ] konzipiert.

Kampfsport und Kunst fiir die Strassenkinder dieser Welt . . .
Und — das glaubst du ganz sicher nicht — was sich da fiir ein Schriftverkehr entfaltet hat.
B.0.0.K. ! Datentrager integriert in einem Papierformat . . .

[ http://www.humanearthling.org/patent/dpma_book 20210311.html ]

Anmeldung 2020. Zugegeben schon der Gebrauchsmusterschutz. Aber sonst ? + !

Da ich mich im Bereich der Publizistik engagieren will ist das eine gute Ausgangsbasis . . .
[ TECHNIKFOLGENABSCHATZUNG vs. TECHNIKFOLGENPRAVENTION ] 2021.

[ http://www.humanearthling.org/patent/dpma_marke 20211109 technique_online.html ]
: ETWAS ZUR LOGIK IM UMGANG MIT STAAT & SPRACHE :

[ HIER DIE EINLEITUNG DAZU auf Seite 3 ... 1
[ http://www.humanearthling.org/patent/dpma_marke_20211114 gaia_online.html ]

: AUSZUG : Eine Technikfolgenvorbeugung , Technikfolgenvermeidung, oder gar eine solide
Technikfolgenpravention gab es ja in der Vergangenheit weder vom Sprachgebrauch, und
entsprechend dann ohne diese generative Grammatik im Sinne von Noam Chomsky, einem
weltweit anerkannten Sprachwissenschaftler, auch nicht in der gemeinsamen Wirklichkeit !

Warum und Wieso das nun so ist, sei Ihrer eigenen Uberlegung (iberantwortet !

Falls das DPMA diese Anmeldung einer 'Wortmarke' nicht gewahrleistet schadet es auch nicht
und hatte sogar bei dieser "PR — Aktion" so gewisse nicht einfach von der Hand zu weisende
Vorteile. Letztendlich demaskiert das System sich dann bei dieser erneuten Zensur, also
dieser verbalen Kontrolle der deutschen Volksgemeinschaft, und das ist gewissermaBen dann
wie eine Vergewaltigung der deutschen Sprachkultur, der geliebten Sprache von Dichtern und
Philosophen. Das ist dann eigentlich nur zu vergleichen mit einer Schandung und schamlosen
Defloration der heiligen Jungfrau Maria. Oder war das jetzt Maria Magdalena ? + !

Das DPMA reagiert daraufhin mit dem Hinweis, dass Markenanmeldungen generell
gebtihrenpflichtig sind ! Und auch keine Verfahrenskostenhilfe gewahrt wird . . .

Das bisher letzte Schreiben in dieser Angelegenheit ( 1 Seite ) :

[ http://www.humanearthling.org/patent/dpma_marke 20220118 _technikfolgenpraevention.pdf ]

Solche schlichtweg fehlerhaften Auskinfte darf eine deutsche Behdrde dem Birger — und
dann noch miindig — doch einfach nicht erteilen. Absolut normal beim DPMA ...

Ich hoffe doch stark, dass das so bezeichnete Beschwerdemanagement des DPMA bei diesen
juristisch doch einwandfreien Hinweisen die Tragweite (m)einer Eingabe namens
'Uberpriifungsantrag' bei einer ganz normalen Behérde in Deutschland zu wiirdigen weiB.
Aber ich mag das einfach bezweifeln. Und wenn du als Anmelder / Blirger / Mensch dann von
einer so bezeichneten ‘'obersten Bundesbehérde' anschlieBend ein Schreiben vom
~Beschwerdemanagement®, ohne Rechtsbehelf und ebenso ohne Erwdhnung dieses
anscheinend doch ein wenig irritierenden Rechtsbegehren eines ,Uberpriifungsantrag,
bekommen hast — mit nicht mehr als Wischiwaschi weil ja ,Verfahrensverschleppung™ und
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eine nur als mangelhaft und vollkommen unzureichende Verfahrenskostenhilfe, ebenso wie
ein Online-Zugang nur mit Windows, anscheinend ganz normal. Und fiir's DPMA so O.K. ist !?

So gestaltet sich dann aber die Argumentation gegentiber dem BVerfG wegen der Forderung
einer gleichberechtigten Teilhabe an und in der Gesellschaft auch als Mensch behaftet mit
den 'AGB' von Hartz IV / SGB II und einer Behinderung im Sinne der UN-BRK und
moglicherweise nicht nur ein atypischer Autist in der Schublade Asperger Syndrom, sondern
sogar vollkommen gaga und ganz schdn klappediklopse anarchistisch veranlagt, immer
wieder ein klein bisschen besser und schlussiger.

Steter Tropfen hohlt den Stein. Und das ist jetzt nicht von Bruce Lee.

Aber zurlick zu diesem so von mir bezeichnete 'Handgriff fir Wirkstoff - und
Materialabgabe'. Und natirlich ein Patent als OpenSource. Also diese
~Wiederverwendbaren Verpackungsbehalter". Umriihr — und Wirkstoffstabchen sind
ganz eindeutig Kommerz. Selbst bei mir gibt es nichts gratis + umsonst zum Loffeln !.

Dieser 'Handgriff flr Wirkstoff - und Materialabgabe gewahrleistet durch eine fiir den
Konsumenten / Menschen unkomplizierte und zudem  naheliegende
Wiederverwendbarkeit der Verpackungsbehalter, welche normalerweise Ublich nur als
"Verpackungsmiill" fur die jeweiligen Inhaltsstoffe Verwendung findet.

A bedeutet es ein gutes Gewissen auch das Richtige tun zu koénnen. Gleichzeitig
werden B flir den Produzenten Einsparungen beim Materialeinsatz erreicht und auch
die anteiligen Entsorgungskosten erheblich verringert.

Fir den Handel bedeutet es ganz eindeutige Kundenbindung.
Und eine innovative nachhaltige [ ~ 99 % ] Produktlinie.

Das technische Problem, welches ich bei der VerauBerung [ Verkauf bzw.
Lizenzvergabe ] dieses Patentanspruch sehe ist ( @ ) das Patentrecht, welches zwar
dem Rechtsinhaber ein Schutzrecht gewahrleistet, jedoch gleichzeitig damit eine
allgemeine Verfiigbarkeit fir wirkliche Neuerungen 'nachhaltig' verhindert.

Der extreme Konkurrenzdruck nicht nur im Einzelhandel ( b ) macht es dabei auch
nicht einfach einen der mdglichen Vertragspartner / Lizenznehmer wie beispielsweise
Nestle, Danone, die Rewe - Gruppe, so auch Maxingvest, also Tchibo + Beiersdorf AG
bzw. die Familie Herz, und natirlich Franz Haniel & Cie. GmbH, oder gar Edeka, den
DM-Markt, Alnatura, etc. usw. davon zu liberzeugen, dass wir den wesentlichen Wert
einer Verpackung / eines Verpackungsbehdlter bei einer nunmehr zeitgemaBen
"Vermarktungsstrategie" grundlegend und auch gemeinsam neu Uiberdenken miissen.

Den Konsumenten brauche ich dabei auch gar nicht erst zu fragen.

Wir alle wissen, dass wir neben dem alltaglichen Bedarf jede Menge " Plastikmall "
gleich mit einkaufen mussen.

Wirkliche Alternativen und langst notwendige Veranderungen werden auf Grund des
'Konkurrenzdruck', in dem mehr oder weniger weltweit [ ~ ] 1.000
'Managementfunktionen' geradezu im Nichtstun verharren, nicht umgesetzt !

Nach meiner Meinung, und ich denke da schon ein paar Jahrzehnte dariiber nach,
leben wir in einer nahezu verselbstandigten Okonomie.

» Cer Lerock's — Geschichten aus dem Multiversum ! » [ STREETWORKER UNITED » EIGENTUM (GEISTIGES) 02 ] AWL
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Das Ganze im  Widerstreit zwischen Boden, Arbeit und Kapital.
Und 'Kapital', also etwas ohne Herz oder auch Verstand, ist dabei das Match zu
gewinnen. Boden & Arbeit werden unter gehen . . .

Das Ganze mit der dazu praventiv erstellten Jurisprudenz und somit dem
'Kraftemessen' mit einem staatlichen Organ als Behérde und so benannt als "Dt.
Patent - und Markenamt' mit seinem "Beschwerdemanagement" ist in Folge wichtig,
um nach Erteilung eines Patent "Handgriff fir eine Wirkstoff — und Materialabgabe"
erst einmal nur flr die spezifischen Ausformungen so benannt als "Wirz — oder
SuBstéabchen" oder eben dieses "Wirkstoffstabchen" (welches wie ein Wattestéabchen
aussieht und in der Mitte als Wirkstoffbehalter ausgebildet ist) zu erreichen.

Und auch um den Gesamtanspruch "Handgriff fir eine Wirkstoff — und
Materialabgabe" in Ganze dabei langfristig zu verwirklichen.

Etwaige zivil - und strafrechtliche Ansprliche sind dabei nattrlich als 'freibleibend' zu
verstehen ! Prinzipiell geht es mir dabei um die in absehbarer Zukunft noch
kommenden Anmeldungen.

Nun Mal ganz unabhdngigen von dem letzten Prifbescheid des DPMA und der hierbei
vergleichend angefiihrten vorherigen Anmeldungen (=> Welche ich so — in der
Variation 1 als Reduzierung auf ein "Wilirz — oder SliBstabchen" oder eben dieses
"Wirkstoffstabchen" — sicherlich leicht entkraften und zur Unterscheidung die
‘erfinderische Neuerung' dieses "" argumentativ schliissig unterstlitzen kann !l <=)
erfolgte in diesem Schriftsatz von 2012 auch der Hinweis auf eine so vorab beim
DPMA als 'Rechtsanspruch eingereichte ,Schmerzlindernden Pressmasse" . . .

ORIGINAL PATENTANMELDUNG 2012 ==>
[ 0105 ]

Ich verweise in dem Zusammenhang auf die Gebrauchsmusteranmeldung einer so
bezeichneten ,Schmerzlindernden Pressmasse" mit dem Aktenzeichen 202.01.625.0,
welche auch als eigenstandige erfinderische Leistung mit dem Hinweis ,,Da es je nach

verwendeten Wirkstoff voraussichtlich auch als Arzneimittel gewertet wird, wird ein

Antrag auf Erteilung eines erganzenden Schutzzertifikats flir Arzneimittel, falls Sie

dieses flir notwendig halten, schnellstmdglich nachgereicht.™ auf Seite 1 der

Erstanmeldung vom 02.02.2002 und ebenfalls auf Seite 1 der Neuanmeldung des

Gebrauchsmusters am 30.03.2003 mit der in Anlage 3 angeflihrte Liste moglicher
Wirkstoffe anschlieBend als Gebrauchsmuster anerkannt. Alle Variationen mdglicher

Anwendung - so auch im klinischen Bereich - sowie diese Wirkstoffliste wurden
damals vom DPMA akzeptiert.
http://www.zittyzystem.com/info/dpma/antrag_dpma_press_wirkstoffe.zip
<== ORIGINAL PATENTANMELDUNG 2012

[ => http://humanearthling.org/patent/alt/antrag_dpma_press wirkstoffe.zip <= ]

HINWEIS Priifbescheid 2015 + 2021 Handgriff =>
D5 - DE 203 01 468 Ul
© Inhaber:
Wagener, Arno, 37073 Gottingen, DE
© Schmerzlindernde Pressmasse

© Schmerzlindernde Kaumasse bestehend aus natirlichen Inhaltsstoffen, chemischen
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Substanzen mit schmerzlindernden, desinfizierenden, antientziindlichen und
infektionshemmender Wirkung. Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters
Hiermit melde ich, Arno Wagener whft. Blrgerstr. 4 in 37073 Géttingen, die in der
Anlage beschriebene Erfindung an und beantrage, mir ein Patent zu erteilen.
Zugleich beantrage ich nach Erledigung der Patenanmeldung die Eintragung in die
Gebrauchsmusterrolle ( Gebrauchsmuster - Hilfsanmeldung ). Ein Antrag auf Erteilung
eines erganzenden Schutzzertifikats flir Arzneimittel wird gestellt. Die dafir

s erforderlichen Unterlagen werden nachgereicht. Die Bezeichnung lautet:
e Schmerzlindernde Pressmasse. Die Prioritat der Anmeldung in Deutschland vom
~ 02.02.2002 wird in Anspruch genommen. (AZ : ( AZ : 202.01.625.0 )
E Die Geblihr fir die Gebrauchsmuster - Hilfsanmeldung wurde dem DPMA an das Kto.:

70001054 ( Blz. 700 000 00 ) bereits Uberwiesen.
<= HINWEIS Priifbescheid 2015 + 2021 Handgriff

FRAGESTELLUNG(en):

A:
Der Patenanspruch "Schmerzlindernde Pressmasse" wurde bis zum heutigen Tag
seitens des DPMA noch nicht gepriift ! Besteht da noch ein Anrecht 'drauf ? + !l

B:

Auch wurde ein Antrag auf Erteilung eines erganzenden Schutzzertifikats
fur Arzneimittel (basierend auf dieser Anmeldung eines erfinderischen
Anspruch) bis zum heutigen Tag deshalb noch nicht gestellt. Fett die Kohle.

C:

Wie kann bzw. darf es sein, dass 6 Jahre nach dem ersten
Priifbescheid 2015 im Prifungsbescheid von 2021 ohne Unterschied
die gleichen Argumente einer ganz grundsatzlichen Verweigerung
dieses 'Rechtsanspruch' verwendet werden ? + ! 6 Jahre spéter . . .

NOTES =>

Cer Lerock's Geschichten aus dem Multiversum ~ EIGENTUM (GEISTIGES) ~
[ http:/humanearthling.org/book/cerlerock/Cer Multiversum EIGENTUM (G-PREVIEW).html ]
05 Vorschlag Anspriche - (Finale Version - 7  Anspriche)
Anspruch 5: Ja, natiirliche hohle Graser und ahnliche Pflanzensténgel, wie Getreidehalme
(z.B. Weizen), Wassergras (Lepironia articulata) oder Zuckerrohr, sind eine beliebte und
nachhaltige Alternative zu Plastikstrohhalmen. Diese natlrlichen Halme sind biologisch
abbaubar, kompostierbar und in verschiedenen Formen und GréBen erhaltlich, wobei sie den
Geschmack des Getranks nicht beeintrachtigen. Arten von Grashalmen als Strohhalme =>
Getreidehalme: Diese werden oft als "Original-Strohhalme" bezeichnet, da sie von Natur aus
hohl sind und friher als Trinkhalme dienten. Sie sind hygienisch gereinigt, getrocknet und
somit lebensmitteltauglich. Wassergras (Lepironia articulata): Dieses natirliche Wassergras,
das im Mekong-Delta angebaut wird, ist eine beliebte und kompostierbare Alternative.
Weitere Pflanzenstdngel: Auch andere hohle Stangel wie Schilf oder Rohrkolben sind fiir die
Herstellung von Trinkhalmen geeignet und werden fiir ihre Stabilitat und geschmacksneutrale
Eigenschaften geschatzt. Vorteile von natirlichen Strohhalmen Nachhaltigkeit: Sie sind

[ http://humanearthling.org/book/cerlerock/Cer Multiversum EIGENTUM
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biologisch abbaubar und kénnen nach Gebrauch im Kompost entsorgt werden, was zur
SchlieBung des Okologischen Kreislaufs beitragt. Umweltfreundlichkeit:
Durch die Nutzung dieser Alternativen wird die Flut von Einwegplastik reduziert.
Vielseitigkeit: Sie sind fiir die Gastronomie und den privaten Gebrauch geeignet und kdénnen
fur verschiedene Getranke verwendet werden. Geschmacksneutralitat:
Hochwertige natiirliche Strohhalme verandern den Geschmack des Getranks nicht. Und sind
ein erstklassig gut geeigneter ,Grundkorper®, auch ausgebildet als Vorratsbehalter, fir so
einen 'Handgriff fir Wirkstoff- und Materialabgabe'. Ebenso das Umrihr + Wirkstoffstabchen.
<= NOTES <= ARGUMENTATION + APPENDIX

INDEX
(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

'] QUELLE [ VERFUGBARKEIT
ONLINE ]

http://humanearthling.org/book/cerlerock/Cer_Multiversum_EIGENTUM_(G-INDEX).pdf

Seite 1

HINWEIS AUFGABENSTELLUNG 01 + 02 =><=
HINWEIS 01 + 02 + 03 =><=

Seite 6

HINWEIS ORIGINAL SCHUTZANSPRUCHE 2012 =><=
Seite 8

HINWEIS "Umriihrstdbchen (Wiirz — oder SiiBstiabchen)" =><=
Seite 9

HINWEIS "Wirkstoffstiabchen" =><=

Seite 11

Relevante Unterlagen und Angaben =><=

Seite 12

Kompakte Analyse & Synthese der in Folge angefiihrten Varianten ...

@ PRINT+SHAREWARE

» Cer Lerock's — Geschichten aus dem Multiversum ! » [ STREETWORKER UNITED » EIGENTUM (GEISTIGES) 02 ] AWL


http://humanearthling.org/book/cerlerock/%C3%87er_Multiversum_EIGENTUM_(G-INDEX).pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/

109/112

(G-02) .pdf ]

[ http://humanearthling.org/book/cerlerock/Cer Multiversum EIGENTUM

QUELLE

]

L
SOME RIGHTS RESERVED

TOB !
ERGANZUNG 2025 PATENT DATA ERWIDERUNG

» Cer Lerock's — Geschichten aus dem Multiversum ! » [ STREETWORKER UNITED » EIGENTUM (GEISTIGES) 02 ]

Seite 12

Erwiderung auf den Priifungsbescheid des DPMA zu den Entgegenhaltungen D1-D12

Seite 16

Dazu nun folgend die gerichtsfeste Version mit klarer juristischer Argumentationsstruktur.
Seite 19

Synopse-Tabelle als Anlage zur Erwiderung (D1 - D12)

Seite 21

Ergianzende Erwiderung(en) alleinig zu D8 — D12 auf die Entgegenhaltungen des DPMA
Priifungsbescheid von 2025

Seite 24
Vertieftende Analyse der Entgegenhaltungen (D8 - D12)
Seite 26

Ergdanzende Auswertung D8 - D12

[ SCHUTZANSPRUCHE VARIATION 01 (Hinweis Seite 1) ]

Seite 27

01 Vorschlag fiir 3 + 1 (Hilfsanspruch) Schutzanspriiche

Seite 28

Patentanmeldung — Entwurf (Einreichungsfahig)

Seite 28

Variante 1 — Schutzanspriiche (Basis)

Seite 29

02 Vorschlag Variante 2 — Schutzanspriiche (Fokus auf medizinisch-hygienisch)
Seite 30

03 Vorschlag Variante 3 — Schutzanspriiche (Fokus auf Lebensmittel / Mehrfachnutzen)
Seite 30

04 Vorschlag Anspriiche — Syntheseversion (7 Anspriiche) [[[ + Mein Favorit 1! 1]]

@ PRINT+SHAREWARE

JAY
NL
JAY
N


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/

110/112

(G-02) .pdf ]

[ http://humanearthling.org/book/cerlerock/Cer Multiversum EIGENTUM

QUELLE

]

L
SOME RIGHTS RESERVED

TOB !
ERGANZUNG 2025 PATENT DATA ERWIDERUNG

Seite 32

SCHREIBEN DPMA ENTWURF 01

Seite 35

SCHREIBEN DPMA ENTWURF 02

Seite 37

05 Vorschlag Anspriiche — (Andere Version mit 7 Anspriichen)

Seite 38

Vergleichstabelle — Schutzanspruchsentwicklung

Seite 40 ff

06 Vorschlag Anspriiche — Anspruchssatz (DPMA-konforme Fassung, 7 Anspriiche)

=> Erwiderung auf den Priifungsbescheid vom 09.05.2025 (KURZFORM) <=

Seite 44
Nun das Ganze in der ALL-IN-ONE Version [ VARIATION 02 ]:

Incl. dieser "Wiederverwendbaren Verpackungsbehalter” ...

Seite 44

ANALYSIS [ SCHUTZANSPRUCHE VARIATION 01 ]

Seite 47

HINWEIS FORMULIERUNGEN URSPRUNGLICHER PRUFUNGSANTRAG
Seite 51

iii HINWEIS FUR DAS PRUFAMT DES DPMA 1!

Seite 52

[ SCHUTZANSPRUCHE VARIATION 02 ] =>

Seite 52

07 Vorschlag Anspriiche — (Erweiterter Schutzanspruchskatalog)

Seite 54

@ PRINT+SHAREWARE

» Cer Lerock's — Geschichten aus dem Multiversum ! » [ STREETWORKER UNITED » EIGENTUM (GEISTIGES) 02 ] AWL


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/

111/112

(G-02) .pdf ]

[ http://humanearthling.org/book/cerlerock/Cer Multiversum EIGENTUM

QUELLE

{ ]

L
SOME RIGHTS RESERVED

TO !
ERGANZUNG 2025 PATENT DATA ERWIDERUNG

08 Vorschlag Anspriiche — (Kompakte Fassung — 7 Schutzanspriiche)
Seite 55

01 ERWIDERUNG SCHUTZANSPRUCHE D8 — D12

Seite 56

Teil A — DPMA-konformer Anspruchssatz (15 Anspriiche)

Seite 58

Teil B — Gerichtsfeste Erwiderungsargumentation (Priifbescheid 2025, mit Riickbezug
2016/2021)

Seite 61
09 Vorschlag Anspriiche — (Primarfassung mit 9 oder eben 7 Anspriichen)
Seite 58

A. Empfohlene Primarfassung (9 Anspriche — ausgewogen in Breite +
Verteidigungsfahigkeit)

Seite 62
B. Anspruchssitze (formale, DPMA-konforme Fassung) = Die 7er Version. ..

C. Gerichtsfeste Erwiderung — strukturiert, umfassend, und auf den Priifbescheid 2025
bezogen ...

D. Konkrete Schwachstellen meiner fritheren Entwiirfe
E. Schlusssatz (klar & fordernd, aber konstruktiv)
<=[ SCHUTZANSPRUCHE VARIATION 02 |
Seite 70
INTRO SCHEIBEN LAW & ORDER => =>
Seite 71
Zusammenfassung des Schriftverkehr 2012 — 2025
Seite 74
Strukturierte Vorlage (ENTWUREF) fiir eine Rechtsschutzriige / Verfassungsbeschwerde
Seite 76
"Hybrid-Version" — also ein einziges Dokument ALL-IN-ONE - fiir das DPMA und die Justiz

Seite 77

@ PRINT+SHAREWARE

» Cer Lerock's — Geschichten aus dem Multiversum ! » [ STREETWORKER UNITED » EIGENTUM (GEISTIGES) 02 ] AWA


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/

112/112

(G-02) .pdf ]

[ http://humanearthling.org/book/cerlerock/Cer Multiversum EIGENTUM

QUELLE

{ ]

3
SONE RIGHTS RESERVED

TO
ERGANZUNG 2025 PATENT DATA ERWIDERUNG

10 Vorschlag Anspruchssatz (konsolidierte Fassung, DPMA-konform)
Seite 80

Parallel-Strategie fiir die Hybrid-Erwiderung (DPMA / BPatG / BVerfG)
Wirkung:

Das DPMA muss sich nun nicht nur mit den rein technischen Wertigkeiten befassen, bei denen ein Klein-
Anmelder ohne ausreichende anwaltliche Interessenvertretung — sehen wir es doch einfach mal sachlich
und ohne Scheu fiir eine klare Wortwahl — vollkommen und hoffnungslos mit seinem ,geistigen Eigentum"
aufgeschmissen ist. Es geht nun auch um die Auseinandersetzung mit verfassungsrechtliche Aspekten.
Wenn das DPMA, i.d.S. auch das Priifamt, dieses ignoriert, entsteht somit spater ein starkes Argument
beim BPatG/BGH/BVerfG/EGMR a la ,nicht behandelt".

Seite 83

11 Vorschlag Anspruchssatz (DPMA-konform, 7 Anspriiche)
Seite 88

Hilfsantrdage

Seite 92

Vergleichstabelle: Haupt- & Hilfsantrdge

Seite 93

SCHRIFTSATZ Erwiderung Priifungsbescheid + Beschwerde / Schutzschrift
Seite 97

Prozessstrategie-Handbuch ===>

Kompakte 1-Seiten-Checkliste =>

Seite 99

Prozessstrategie-Zusammenfassung

Seite 102

GRUNDE / RECHTFERTIGUNG + APPENDIX

Seite 107

Gras + so !

Z.B. bei 05 Vorschlag Anspriiche — (Finale Version — 7 Anspriiche) . ..

(erganzend zu der Erwiderung des Priifungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)

@ PRINT+SHAREWARE

» Cer Lerock's — Geschichten aus dem Multiversum ! » [ STREETWORKER UNITED » EIGENTUM (GEISTIGES) 02 ] AWL


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/

	Erwiderung auf den Prüfungsbescheid des DPMA zu den Entgegenhaltungen D1–D12 (ergänzend zu der Erwiderung des Prüfungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025) 1. Einleitung
	2. Erwiderung zu den einzelnen Druckschriften
	D1 – DE 201 01 900 U1 (Motor-Kartuschenpresse)
	D2 – DE 20 2004 002 186 U1 (Akku-Kartuschenpumpe)
	D3 – DE 198 45 685 A1 (Kartuschenpistole)
	D4 – DE 692 23 967 T2 (Adapter für Foliensack)
	D5 – DE 203 01 468 U1 (schmerzlindernde Kaumasse)
	D6 – DE 44 14 755 A1 (Kollagenzubereitung)
	D7 – DE 31 47 264 A1 (Handgriff für fluidische Massage-/Reinigungsvorrichtung)
	D8 – DE 198 33 667 A1 (Zahnbürste mit integriertem Spender)
	D9 – DE 26 25 729 A1 (Haarbürste mit Pflegemittelreservoir)
	D10 – DE 35 03 167 A1 (Einweglöffel mit Reservoir im Stiel)
	D11 – DE 100 02 073 B4 (löslicher Rührstab, z. B. Zuckerstab)
	D12 – WO 1999 049 922 (Einweginhalator)

	3. Zusammenfassung der Abgrenzung
	4. Antrag

	Schriftsatz / Erwiderung
	I. Einleitung
	II. Erwiderung zu den einzelnen Entgegenhaltungen
	1. D1 – DE 201 01 900 U1 (Motor-Kartuschenpresse)
	2. D2 – DE 20 2004 002 186 U1 (Akku-Kartuschenpumpe)
	3. D3 – DE 198 45 685 A1 (Kartuschenpistole)
	4. D4 – DE 692 23 967 T2 (Adapter für Foliensack)
	5. D5 – DE 203 01 468 U1 (Schmerzlindernde Pressmasse)
	6. D6 – DE 44 14 755 A1 (Kollagenzubereitung)
	7. D7 – DE 31 47 264 A1 (Handgriff für fluidische Massage-/Reinigungsvorrichtung)
	8. D8 – DE 198 33 667 A1 (Zahnbürste mit integriertem Spender)
	9. D9 – DE 26 25 729 A1 (Haarbürste mit Reservoir)
	10. D10 – DE 35 03 167 A1 (Einweglöffel mit Reservoir im Stiel)
	11. D11 – DE 100 02 073 B4 (löslicher Rührstab)
	12. D12 – WO 1999 049 922 (Einweginhalator)

	III. Juristische Würdigung
	IV. Schlussfolgerung

	Anlage: Synopse-Tabelle zur Abgrenzung vom Stand der Technik (D1–D12)
	D8 – DE 198 33 667 A1
	(Vorrichtung zur manuellen Mundhygiene)
	D9 – DE 26 25 729 A1
	(Verbesserte Bürsten zum Pflegen und Legen des Haars)
	D10 – DE 35 03 167 A1
	(Einweglöffel mit integriertem Behälter)
	D11 – DE 100 02 073 B4
	(Rührelement aus löslichem Lebensmittelzusatz)
	D12 – WO 1999 049 922
	(Einweginhalator für flüchtige Wirkstoffe)
	Zusammenfassende Kernargumentation

	Vertiefende Analyse der Entgegenhaltungen (D8 – D12) D8 – DE 198 33 667 A1
	(Zahnbürste mit integriertem Zahnpastenspender)
	D9 – DE 26 25 729 A1
	(Haarbürste mit Pflegemittelreservoir)
	D10 – DE 35 03 167 A1 (Einweglöffel mit Behälter im Stiel)
	D11 – DE 100 02 073 B4
	(lösliches Rührelement, z. B. Zuckerstab)
	D12 – WO 1999 049 922
	(Einweginhalator für flüchtige Wirkstoffe)

	Ergänzende Auswertung D8 - D12
	Ansprüche

	Patentanmeldung – Entwurf (Einreichungsfähig)
	Variante 1 – Schutzansprüche (Basis)
	Warum dieser „ Entwurf “ mein persönlicher " Favorit " ist ? + !

	Patentanmeldung – Entwurf (DPMA-ready)
	Titel der Erfindung
	Zusammenfassung (Abstract)
	Stand der Technik
	Aufgabe der Erfindung
	Lösung
	Ausführungsbeispiele
	Ansprüche
	Variante 1 – Ursprung 2012 (Basisansprüche)
	Variante 2 – Lebensmittel / Mehrfachnutzen (inkl. Anspruch 4: Naturmaterialien)
	Variante 3 – Medizinisch / Reservoir (fokussiert)
	Finale Synthese – 7 Ansprüche (perfekte Ausformulierung, DPMA-ready)

	Schlussfolgerung

	Patentanmeldung (Entwurf zur Einreichung beim DPMA)
	Titel der Erfindung
	Kurzbeschreibung (Abstract)
	Stand der Technik
	Aufgabe der Erfindung
	Lösung
	Ausführungsbeispiele
	Schlussfolgerung

	=> Erwiderung auf den Prüfungsbescheid vom 09.05.2025 <= Az. 10 2012 025 503.9
	I. Einleitung
	II. Anspruchssatz (DPMA-konforme Fassung)
	III. Argumentation zur Patentfähigkeit
	1. Neuheit (§ 3 PatG)
	2. Erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG)
	3. Einheitlichkeit & Deutlichkeit (§ 34 PatG)

	IV. Fazit & Antrag
	1. Bisheriger Fokus: Stäbchenvarianten
	2. Wieder verwendbare Verpackungsbehälter (2012)
	3. Argumentationslogik gegenüber DPMA
	4. Schutzansprüche (Formulierungsstand)

	Verbesserungsvorschläge
	Ergebnis der Analyse

	Teil A – DPMA-konformer Anspruchssatz (15 Ansprüche)
	Damit liegt der erfinderischer Kern klar bei:
	Erwiderung auf den Prüfungsbescheid des DPMA zu den Entgegenhaltungen D1 – D12
	Patentanmeldung – Entwurf (DPMA-ready)
	Patentanmeldung (Entwurf zur Einreichung beim DPMA)
	Teil A – DPMA-konformer Anspruchssatz (15 Ansprüche) (ergänzend zu der Erwiderung des Prüfungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)
	Teil B – Gerichtsfeste Erwiderungsargumentation (Prüfbescheid 2025, mit Rückbezug 2016/2021) (ergänzend zu der Erwiderung des Prüfungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025)
	I. Zulässigkeit der Änderungen / Offenbarungsgrundlage (§ 38 PatG i. V. m. § 34 PatG)
	II. Klarheit und Stützung (§ 34 Abs. 3–5 PatG)
	III. Neuheit (§ 3 PatG)
	IV. Erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG) – Aufgabe/Lösung/Wirkung
	V. Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG)
	VI. Ausführbarkeit (§ 34 Abs. 4 PatG)
	VII. Erwiderung auf wiederkehrende Einwände (2016/2021/2025)
	VIII. Anträge
	IX. Schlussbemerkung

	C. Gerichtsfeste Erwiderung — strukturiert, umfassend, und auf den Prüfbescheid 2025 bezogen ...
	C.1. Bezugnahme auf Prüfbescheid 2025 — Kernaussagen der Prüfungsstelle
	C.2. Stützung und Zulässigkeit der Änderungen (§§ 34, 38 PatG) — Beweismapping
	C.3. Neuheit gegenüber D8–D12 (knackig & prüfer*innen orientiert)
	1) Grundprinzip der Widerlegung des Neuheitsvorwurfs
	2) Konkrete Abgrenzungen (Kurzform, je Merkmal)

	C.4. Erfinderische Tätigkeit (Problemlösungsansatz) — Problem-Lösungslinie
	C.5. Formale Mängel (§ 34 / § 38 PatG) — Entkräftung & Behebungsplan
	C.6. Reaktion auf die Prioritäts-/Prüfsachverhalte (2016/2021) — prozess-strategisch
	C.7. Konkrete Hilfsanträge / Änderungsangebote (Prozess-Taktik; leicht einreichbar)
	C.9. Formulierungsvorschlag für die Erwiderungs-Einleitung (1:1-Copy-Text) (ergänzend zu der Erwiderung des Prüfungsbescheid mit Datum vom 09.05.2025) Sehr geehrte Damen und Herren,

	D. Konkrete Schwachstellen meiner früheren Entwürfe (Selbstkritische Analyse)
	E. Schlusssatz (klar & fordernd, aber konstruktiv)
	Zusammenfassung des gesamten Schriftsatz
	I. Ausgangspunkt: Ursprünglicher Antrag (2012)
	II. Erste Verdichtungen und Änderungen (2015–2021)
	III. Erster erweiterter Schutzanspruchskatalog (15 Ansprüche)
	IV. Reduktion auf 7 Schutzansprüche (komprimierter Katalog)
	V. Prüfungsbescheid 2025
	VI. Die Gegenargumentation (Synthese)
	VII. Übergeordnete rechtliche Dimension
	1. Verfahrensverschleppung
	2. Verfahrenskostenhilfe (VKH)


	Fazit
	Vorlage – Rechtsschutzrüge / Verfassungsbeschwerde
	I. Gegenstand der Beschwerde
	II. Sachverhalt
	III. Rechtliche Würdigung
	a) Verletzung des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG)
	b) Ungleichbehandlung durch unzureichende Verfahrenskostenhilfe (Art. 3 Abs. 1 GG)
	c) Verletzung des Gebots fairen Verfahrens (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 GG)

	IV. Ergebnis / Anträge

	Hybrid-Schriftsatz
	I. Einleitung und Antrag
	1. Neuheit (§ 3 PatG)
	2. Erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG)
	3. Einheitliche Erfindung

	IV. Grundrechtsrüge
	1. Verfahrensverschleppung
	2. Unzureichende Verfahrenskostenhilfe
	3. Fair-Trial-Grundsatz

	V. Zusammenfassung und Antrag
	1. Hauptschiene: Erwiderung beim DPMA
	2. Sekundärschiene: Schutzschrift beim BPatG
	3. Tertiärschiene: Verfassungsrüge vorbereiten
	4. Öffentlichkeits-Schiene (Option, strategisch einzusetzen)

	Zusammenfassung der Parallel-Strategie
	Hybrid-Erwiderung auf den Prüfungsbescheid vom 09.05.2025
	II. Sachliche Begründung zur Patentfähigkeit
	III. Rechtlich-grundrechtliche Argumentation
	IV. Antrag

	Schutzschrift an das Bundespatentgericht (BPatG)
	I. Einleitung
	II. Verfahrensgang
	III. Materiellrechtliche Argumentation
	1. Neuheit (§ 3 PatG)
	2. Erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG)
	3. Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG)

	IV. Grundrechtliche Dimension
	V. Antrag

	Musterformulierung: Hilfsanträge
	Hilfsantrag 1 (reduzierter Vorrichtungsanspruch)
	Hilfsantrag 2 (Verpackung als eigenständige Erfindung)
	Hilfsantrag 3 (Kompaktanspruch)
	Hilfsantrag 4 (Verwendungsansprüche)
	Hilfsantrag 5 (Nachhaltigkeit)

	Hinweis für dazu !!! + !
	Abschnitt: Hilfsanträge
	Hilfsantrag 1 – Teilpatenterteilung (Vorrichtung ohne Verpackungselemente)
	Hilfsantrag 2 – Teilpatenterteilung (Verpackung/Behälter als eigenständige Erfindung)
	Hilfsantrag 3 – Kombinationsanspruch (Reduktion auf zwingende Kernmerkmale)
	Hilfsantrag 4 – Verwendungsschutzansprüche
	Hilfsantrag 5 – Kombination mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
	Zusammenfassung

	Vergleichstabelle: Haupt- & Hilfsanträge
	Juristische Einordnung
	Schriftsatz-Vorlage
	I. Hauptantrag
	Hilfsantrag 1 – Reduzierter Vorrichtungsanspruch
	Hilfsantrag 2 – Verpackung als eigenständige Erfindung
	Hilfsantrag 3 – Kompaktanspruch
	Hilfsantrag 4 – Verwendungsansprüche
	Hilfsantrag 5 – Nachhaltigkeit

	III. Argumentation zur Patentfähigkeit
	1. Neuheit (§ 3 PatG)
	2. Erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG)
	3. Formale Mängel (§ 34 PatG)
	4. Verfahrensverlauf und Verfahrensverzögerung (§ 48 PatG, Art. 19 Abs. 4 GG)
	5. Verfahrenskostenhilfe

	IV. Antrag

	✅ Checkliste – Patentverfahren DPMA / BPatG
	1. Dokumente im Blick
	2. Hauptantrag
	3. Hilfsanträge (Fallbacks)
	4. Argumentationslinien
	5. Prozess-Schritte
	6. Taktische Hinweise

	Prozessstrategie-Handbuch
	1. Zentrale Ausgangslage
	2. Antragssystematik
	a) Hauptantrag (Hauptziel)
	b) Hilfsanträge (Absicherung)

	3. Argumentationsstrategie
	a) Technisch
	b) Formal-rechtlich
	c) Verfassungsrechtlich

	4. Prozessuale Vorgehensweise
	Phase 1: DPMA (laufende Erwiderung)
	Phase 2: BPatG (Beschwerdeverfahren)
	Phase 3: BGH (Nichtzulassungsbeschwerde / Rechtsbeschwerde)
	Phase 4 + 5 : BverfG + EGMT (Verfassungsbeschwerde / Individualbeschwerde)

	5. Taktische Hinweise

	Fazit

